
https://www.westfalentarif.de








































































































































































https://www.teutoowl.de










































https://infoportal.mobil.nrw
https://infoportal.mobil.nrw








































126

Tarifbestimmungen Münsterland – Ruhr-Lippe

Diese Vereinbarung kann abgeschlossen werden, wenn sich der Besteller verpflichtet, für 
einen von ihm nach objektiven Kriterien definierten Personenkreis öffentliche Zuschüsse 
bereit zu stellen, um diesem Personenkreis – im folgenden Abo-Berechtigte genannt – die 
ÖPNV-Nutzung zu ermöglichen. Die Mindestgröße für ein GroßkundenAbo beträgt anfäng-
lich 50 Abos.

Die Festlegung der Abo-Berechtigten erfolgt durch den Besteller des Großkunden-Abos.

9.7.2	 Bestehende Abos 
Beziehen einzelne Abo-Berechtigte bereits MonatsTickets des WestfalenTarifs im Abo, so 
können diese Verträge zum Teilnahmebeginn am GroßkundenAbo gekündigt werden. Auf 
die Erhebung der Fahrgeldnachberechnung  gemäß Anlage 2 der Tarifbestimmungen wird 
verzichtet.

9.7.3	 Beginn und Dauer 
Das GroßkundenAbo beginnt am 1. eines Kalendermonats und wird zunächst für die Dauer 
von 12 aufeinander folgenden Kalendermonaten abgeschlossen. Ist die Vertragslaufzeit von 
12 Monaten ohne Kündigung zum Ablauftermin verstrichen, verlängert sich das Vertrags-
verhältnis stillschweigend auf unbestimmte Zeit. Das Abonnement kann jederzeit zum Ende 
eines Kalendermonats gekündigt werden. Eine Unterbrechung eines bestehenden Großkun-
denAbos ist nicht möglich. 

9.7.4	 Preise
Abos für den jeweils bestellten Geltungsbereich werden gemäß der jeweils gültigen Fahr-
preistafel ausgegeben. Grundsätzlich gelten die Preise des JobTickets gemäß Ziffer 9.6. Ab-
weichungen hiervon können mit dem Besteller vertraglich vereinbart werden.

Zur Ausstellung der Abos ist der Besteller verpflichtet, dem Verkehrsunternehmen eine Liste 
der Berechtigten mit Namen, Anschrift und gewünschtem Geltungsbereich zur Verfügung zu 
stellen.

Die Tickets stellt das Verkehrsunternehmen dem Besteller zum vereinbarten Zeitpunkt zur 
Verfügung. Sie sind nach Erhalt auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Eventuelle 
Beanstandungen sind über den Besteller dem Verkehrsunternehmen unmittelbar und unver-
züglich anzuzeigen. Die ausgegebenen Tickets sind auf die Abo-Berechtigten ausgestellt und 
nicht übertragbar.

Es gilt die Ausweispflicht gemäß Ziffer 4.4. Bereits ausgelieferte, aber noch nicht bezahlte 
Tickets bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkehrsunternehmens. Das 
gilt auch für den Fall, dass bereits die Weitergabe an den Abo-Berechtigten erfolgt ist.

9.7.5	 Abrechnung
Die Abrechnung erfolgt für volle Kalendermonate.

Der Besteller erhält eine Rechnung über den aktuellen Teilnehmerkreis. Der Eintritt/Austritt 
einzelner Abo-Berechtigter ist nur zum Ersten/Letzten eines Kalendermonats möglich.

9.7.6	 Änderungen
Änderungen der Angaben in der Berechtigtenliste sind dem Verkehrsunternehmen unver-
züglich anzuzeigen. Änderungen, die den Gesamtfahrpreis beeinflussen (z.B. Änderungen / 
Erweiterungen / Einschränkung des Geltungsbereiches einzelner Tickets mit Änderung der 
Preisstufe), können bis zum 15. des Vormonats berücksichtigt werden.

9.7.7	 Kündigung des GroßkundenAbos
Eine Kündigung durch einen der beiden Vertragspartner ist mit einer Frist von 3 Kalender-
monaten zum Ende des ersten 12-Monats-Zeitraumes bzw. danach mit einer Frist von 3 Ka-
lendermonaten zum Ende eines jeden Kalendermonats möglich.
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Bei Fahrpreisänderungen ist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens eine außerordentliche 
Kündigung bis zum 15. des Monats, ab dem die Änderung in Kraft tritt, möglich. Die Kündi-
gung ist schriftlich an das Verkehrsunternehmen zu richten.

Das Verkehrsunternehmen ist zur außerordentlichen Kündigung berechtigt, wenn eine miss-
bräuchliche Verwendung des Abos durch den Besteller nachgewiesen ist (s. Ziffer 9.7.1).

9.7.8	 Zusatznutzen 
Montags bis freitags ab 19.00 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und an Feiertagen ge-
mäß Ziffer 2.7 ganztägig gilt das Ticket für bis zu 5 Personen, davon maximal 2 Personen 
ab 15 Jahren. Anstelle von Personen können auch Fahrräder mitgenommen werden, wobei 
pro Person maximal ein Fahrrad erlaubt ist. Die Mitnahmeregelung endet am Folgetag um 
3.00 Uhr, dies gilt nicht bei betriebsbedingten Verzögerungen. Eine Erweiterung der Grup-
pengröße nach Fahrtantritt ist nicht zugelassen. 

Inhaber eines Tickets für das GroßkundenAbo der Preisstufe 0 (MS) können ihr Fahrrad im 
Stadtgebiet Münster kostenlos im Bus mitnehmen. Für mitreisende Personen im Rahmen 
des Zusatznutzens sind ab 6 Beförderungsfällen zusätzliche EinzelTickets für Fahrräder zu 
lösen. 

9.7.9	 Besondere Bedingungen
Weitere Einzelheiten der Abwicklung werden zwischen dem Besteller und dem Verkehrs-
unternehmen auf der Grundlage des WestfalenTarifes schriftlich mit der Bestellung geregelt.

9.8.	 Regionale SemesterTickets | Zeittickets für 
1 Semester
Im Folgenden sind die Tarifbestimmungen zu den regionalen SemesterTickets im Teilraum 
Münsterland – Ruhr-Lippe aufgeführt. Die Tarifbestimmungen zum Deutschlandsemester-
ticket finden sich in Anlage J. Je nach abgeschlossenem Vertrag der Hochschule gelten ent-
weder die Tarifbestimmungen des regionalen SemesterTickets oder die des Deutschland-
semesterticket.

Grundsatz zum SemesterTicket
An Hochschulen und Studentenschaften kann ein SemesterTicket als Zeitticket mit unbe-
schränkter Fahrtenzahl ausgegeben werden.

SemesterTickets sind Tickets mit erheblich ermäßigtem Beförderungsentgelt im Sinne von 
§ 3 Eisenbahnverkehrsordnung (EVO). Ein Ersatz der erforderlichen Aufwendungen für die 
Nutzung eines anderen Zuges aufgrund § 11 Abs. 1 EVO i.V.m. § 11 Abs. 2 EVO erfolgt nicht.

Berechtigt sind alle Hochschulen und Universitäten, die gemäß § 1 des Hochschulgesetzes 
NRW genannt sind, sowie alle staatlich anerkannten Hochschulen gemäß § 72 des Hoch-
schulgesetzes NRW, die den geforderten Anforderungen entsprechen und dies nachweisen.

Dieses gilt auch für Hochschulen mit einem Standort außerhalb von Deutschland, wenn am 
Standort der Hochschule der WestfalenTarif anerkannt/ausgegeben wird.

Nicht berechtigt und somit ausgeschlossen sind Hochschulen und Fachhochschulen des Lan-
des NRW, die ausschließlich Ausbildungsgänge für den öffentlichen Dienst anbieten (siehe 
auch HG § 1 (1)).

Für die Anerkennung und Gültigkeit werden gesonderte Verträge zwischen den Partnern der 
Tarifgemeinschaft Münsterland und autorisierten Vertretern der Hochschulen / Studieren-
denschaften abgeschlossen. 

Der Erwerb ist grundsätzlich nach dem Solidarprinzip nur für die Gesamtheit aller einge-
schriebenen Studierenden möglich. In besonderen Fällen kann die Solidargemeinschaft 
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durch die Verkehrsunternehmen in Abstimmung mit der Tarifgemeinschaft Münsterland de-
finiert werden.

GasthörerInnen, ZweithörerInnen sowie beurlaubte und exmatrikulierte Studierende, die 
von der Beitragspflicht der Studierendenschaft befreit sind, sind von der solidarischen Ver-
pflichtung zur Abnahme ausgenommen. Weiterhin nicht zur Abnahme nach dem Solidar-
prinzip verpflichtet sind folgende Personengruppen:

•	 Schwerbehinderte mit Freifahrtberechtigung gem. Sozialgesetzbuch IX (§§ 145 ff.), die 
nach dem Schwerbehindertengesetz Anspruch auf unentgeltliche Beförderung haben und 
im Besitz des Beiblatts mit der zugehörigen Wertmarke sind (entsprechend der Beitrags-
ordnung der Hochschule),

•	 Studierende, die spätestens 30 Tage nach Vorlesungsbeginn gegenüber der Hochschule 
nachweisen, dass sie für das laufende Semester beurlaubt sind,

•	 Studierende, die sich im Rahmen ihres Studiums nachweislich länger als 4 Monate pro 
Semester außerhalb des Geltungsbereiches des Semestertickets befinden,

•	 Studierende, die nach erfolgter Exmatrikulation mit sofortiger Wirkung die Fahrtberech-
tigung verlieren.

•	 DoktorandInnen, die nachweislich weder Erst- noch Zweitwohnsitz im Geltungsbereich 
des Semestertickets haben,

Es gilt der vertraglich vereinbarte Fahrpreis für das jeweilige Semester (6 Monate).

9.8.1	 SemesterTicket Münster (NRW/WestfalenTarif)
An Studierende der folgenden Universitäten/Hochschulen:

•	 Westfälische Wilhelms-Universität Münster

•	 Fachhochschule Münster

•	 KatHo NRW Münster

•	 Kunstakademie Münster

•	 Philosophisch-Theologische Hochschule Münster

wird das Semesterticket Münster als Zeitticket mit folgendem Geltungsbereich ausgegeben:

•	 im Münsterland (Stadt Münster, Stadt Hamm, Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Waren-
dorf)

•	 in Ruhr-Lippe (Kreise Soest und Unna)

•	 in ausgewählten ein- bzw. ausbrechenden Buslinien in angrenzende Städte und Gemein-
den des WestfalenTarif-Raumes

Zusätzlich wird der Geltungsbereich auf Teilstrecken der Eisenbahnverkehrsunternehmen 
in den Kooperationsraum 1 (VRR) und auf Teilstrecken in TeutoOWL und Paderborn-Höxter 
ausgeweitet.

Bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen wird das Semesterticket in den zuschlagfreien Zü-
gen des Schienenpersonennahverkehrs (RegionalExpress, RegionalBahn und S-Bahn) in der 
2. Wagenklasse auf folgenden Kursbuchstrecken (Kbs) bzw. -streckenabschnitten anerkannt:
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Kbs 400 Hamm – Bielefeld

Kbs 406 Münster – Rheda-Wiedenbrück

Kbs 407 Münster – Gronau – Enschede

Kbs 408 Münster – Coesfeld

Kbs 410/455 Abschnitt Münster (Westf.) Hbf. – Hamm (Westf.) – Schwerte (Ruhr)

Kbs 411 Münster (Westf.) Hbf. – Dortmund Hbf.

Kbs 412 Dortmund Hbf. – Gronau (Westf.) – Enschede

Kbs 375 Abschnitt Rheine – Osnabrück Hbf.

Kbs 385 Abschnitt Münster (Westf.) Hbf. – Osnabrück Hbf.

Kbs 395 Abschnitt Münster (Westf.) Hbf. – Rheine – Lingen (Ems)

Kbs 415 Abschnitt Dortmund Hbf. – Hamm (Westf.)

Kbs 423 Abschnitt Coesfeld (Westf.) – Reken

Kbs 425 Abschnitt Münster (Westf.) Hbf. – Recklinghausen Hbf.

Kbs 430 Abschnitt Hamm (Westf.) – Paderborn Hbf.

Kbs 431 Abschnitt Holzwickede – Soest

Kbs 433 Abschnitt Schwerte (Ruhr) – Ergste

Kbs 435 Abschnitt Schwerte (Ruhr) – Wickede (Ruhr)

Kbs 437 Abschnitt Unna – Fröndenberg

Kbs 450.4  Abschnitt Unna – Massen

Das Semesterticket ist nicht übertragbar und nur in Verbindung mit einem Studierendenaus-
weis gültig.
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Zusatznutzen zum Semesterticket Münster 
Inhabern eines SemesterTickets Münster ist die kostenlose Mitnahme von bis zu 3 Kindern 
im Alter von 6 bis einschl. 14 Jahren im Geltungsbereich ohne Zeiteinschränkung gestattet. 
Montags bis freitags bis 19.00 Uhr können anstelle von Kindern keine Fahrräder mitgenom-
men werden. 

Montags bis freitags ab 19.00 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und an Feiertagen  
gemäß Ziffer 2.7 ganztägig gilt das Ticket für bis zu 5 Personen, davon maximal 2 Personen 
ab 15 Jahren. Anstelle von Personen können auch Fahrräder mitgenommen werden, wo-
bei pro Person maximal ein Fahrrad erlaubt ist. Die Mitnahmeregelung endet am Folgetag 
um 3.00 Uhr, in Münster um 5 Uhr und im Nachtbus bis Betriebsschluss. Dies gilt nicht bei  
betriebsbedingten Verzögerungen. Eine Erweiterung der Gruppengröße nach Fahrtantritt ist 
nicht zugelassen. Bei einer Fahrausweiskontrolle ist der Hinweis des Fahrgastes auf die Mit-
nahme von zusätzlichen Personen/eines Fahrrads zwingend erforderlich. Bei einer späteren 
Feststellung von mitreisenden Personen/eines Fahrrads ist ein erhöhtes Beförderungsent-
gelt entsprechend 7.5 der Beförderungsbedingungen Nahverkehr NRW zu entrichten. 

Inhabern eines NRW-SemesterTickets ist die kostenlose Mitnahme einer weiteren Person 
oder eines Fahrrades in den Bussen im Stadtgebiet Münster gestattet. Diese Regelung gilt an 
Werktagen ab 19.00 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen ohne Zeiteinschrän-
kung.

Für die Mitnahme weiterer Personen außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des re-
gionalen SemesterTickets ist je Person zusätzlich ein FahrWeiterTicket Westfalen bzw. bei 
Fahrten über den WestfalenTarif hinaus ein EinfachWeiterTicket NRW erforderlich.
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9.8.2	 SemesterTicket Münsterland (NRW/WestfalenTarif)
An die Studierenden der folgenden niederländischen Hochschulen:

•	 Saxion Hogeschool Enschede

•	 AKI-ArtEZ, Academie voor beeldende Kunsten Enschede

•	 Universiteit Twente Enschede

welche über die „Solidargemeinschaft der deutschen Studierenden an niederländischen 
Hochschulen“ im Rahmen der Organisation ,,Stichting Saxion“ organisiert sind, wird das 
SemesterTicket Münsterland (WestfalenTarif) als Zeitticket ausgegeben. Ausgenommen sind 
Fahrten im Stadtgebiet Osnabrück in den Verkehrsmitteln der VOS.

An die Studierenden der 

•	 praxisHochschule, Rheine

•	 Fachhochschule des Mittelstandes (FHM) Standort Münster

•	 Westfälische Hochschule – Standort Bocholt

•	 EuFH Rheine

•	 IBA Münster

•	 IU Münster

•	 SRH Münster

wird das SemesterTicket Münsterland (WestfalenTarif) als Zeitticket ausgegeben.

Das SemesterTicket Münsterland (WestfalenTarif) ist gültig im Netz Münsterland der Tarif-
bestimmungen.

Bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen wird das Semesterticket Münsterland (Westfalen-
Tarif) in allen zuschlagfreien Zügen des Schienenpersonennahverkehrs (RegionalExpress, 
RegionalBahn und S-Bahn) in der 2. Wagenklasse anerkannt.

Das SemesterTicket ist nicht übertragbar und nur in Verbindung mit einem amtlichen Licht-
bildausweis und einem Studierendenausweis gültig.

Zusatznutzen zum SemesterTicket Münsterland
Inhabern eines SemesterTickets Münsterland ist die kostenlose Mitnahme von bis zu  
3 Kindern im Alter von 6 bis einschl. 14 Jahren im Geltungsbereich ohne Zeiteinschränkung 
gestattet. Montags bis freitags bis 19.00 Uhr können anstelle von Kindern keine Fahrräder 
mitgenommen werden.

Montags bis freitags ab 19.00 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und an Feiertagen ge-
mäß Ziffer 2.7 ganztägig gilt das Ticket für bis zu 5 Personen, davon maximal 2 Personen 
ab 15 Jahren. Anstelle von Personen können auch Fahrräder mitgenommen werden, wobei 
pro Person maximal ein Fahrrad erlaubt ist. Die Mitnahmeregelung endet am Folgetag um 
3.00 Uhr, in Münster um 5 Uhr und im Nachtbus bis Betriebsschluss. Dies gilt nicht bei be-
triebsbedingten Verzögerungen. Eine Erweiterung der Gruppengröße nach Fahrtantritt ist 
nicht zugelassen. Bei einer Fahrausweiskontrolle ist der Hinweis des Fahrgastes auf die Mit-
nahme von zusätzlichen Personen/eines Fahrrads zwingend erforderlich. Bei einer späteren 
Feststellung von mitreisenden Personen/eines Fahrrads ist ein erhöhtes Beförderungsent-
gelt entsprechend 7.5 der Beförderungsbedingungen Nahverkehr NRW zu entrichten.

Für die Mitnahme weiterer Personen außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des re-
gionalen SemesterTickets ist je Person zusätzlich ein FahrWeiterTicket Westfalen bzw. bei 
Fahrten über den WestfalenTarif hinaus ein EinfachWeiterTicket NRW erforderlich.
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9.8.3	 SemesterTicket Ruhr-Lippe (NRW/WestfalenTarif)
•	 Fachhochschule Südwestfalen

•	 SRH Fachhochschule Hamm

•	 HSHL Hochschule Hamm-Lippstadt

An die Studierenden der Fachhochschule Südwestfalen mit Standort Soest und Iserlohn, 
an die Studierenden der SRH Fachhochschule Hamm, an die Studierenden der Hochschule 
Hamm-Lippstadt mit den Standorten Hamm und Lippstadt sowie an die Studierenden der 
Fachhochschule Berliner Technische Kunsthochschule mit Standort Iserlohn wird das Semes-
terticket Ruhr-Lippe als Zeitticket mit dem Geltungsbereich Netz Ruhr-Lippe ausgegeben.

Bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen wird das Semesterticket in den zuschlagfreien Zü-
gen des Schienenpersonennahverkehrs (RegionalExpress, RegionalBahn und S-Bahn) in der 
2. Wagenklasse anerkannt.

Das Semesterticket ist nicht übertragbar und nur in Verbindung mit einem Studierendenaus-
weis gültig. 

Zusatznutzen zum SemesterTicket Ruhr-Lippe
Inhabern eines SemesterTickets Ruhr-Lippe ist die kostenlose Mitnahme von bis zu 3 Kin-
dern im Alter von 6 bis einschl. 14 Jahren im Geltungsbereich ohne Zeiteinschränkung ge-
stattet. Montags bis freitags bis 19.00 Uhr können anstelle von Kindern keine Fahrräder mit-
genommen werden.

Montags bis freitags ab 19.00 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und an Feiertagen ge-
mäß Ziffer 2.7 ganztägig gilt das Ticket für bis zu 5 Personen, davon maximal 2 Personen ab 
15 Jahren. Anstelle von Personen können auch Fahrräder mitgenommen werden, wobei pro 
Person maximal ein Fahrrad erlaubt ist. Die Mitnahmeregelung endet am Folgetag um 3.00 
Uhr und im Nachtbus bis Betriebsschluss. Dies gilt nicht bei betriebsbedingten Verzögerun-
gen. Eine Erweiterung der Gruppengröße nach Fahrtantritt ist nicht zugelassen. Bei einer 
Fahrausweiskontrolle ist der Hinweis des Fahrgastes auf die Mitnahme von zusätzlichen 
Personen/Fahrrad zwingend erforderlich. Bei einer späteren Feststellung von mitreisenden 
Personen/Fahrrad ist ein erhöhtes Beförderungsentgelt entsprechend 7.5 der Beförderungs-
bedingungen Nahverkehr NRW zu entrichten. 

Inhaber eines Semestertickets Ruhr-Lippe sind von der Zahlung des NachtBus Aufpreises 
gemäß Ziffer 9.10 der Tarifbestimmungen im Geltungsbereich befreit. 

Für die Mitnahme weiterer Personen außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des re-
gionalen SemesterTickets ist je Person zusätzlich ein FahrWeiterTicket Westfalen bzw. bei 
Fahrten über den WestfalenTarif hinaus ein EinfachWeiterTicket NRW erforderlich.

9.8.4	 SemesterTicket Paderborn
An die Studierenden der Universität mit dem Standort Paderborn, der Katholischen Hoch-
schule Paderborn und der Theologischen Fakultät Paderborn wird das Semesterticket als 
Zeitticket mit unbeschränkter Fahrtenzahl ausgegeben.

Der räumliche Geltungsbereich im Bus erstreckt sich auf das Gesamtnetz der Kreise Soest, 
Hochsauerlandkreis, die kreisfreie Stadt Hamm sowie auf die WB-Linien R11 Abschnitt Lipp-
stadt – Warendorf, 312 Versmold – Warendorf und 316 Harsewinkel – Warendorf.

Bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen wird das Semesterticket in den zuschlagfreien Zü-
gen des Schienenpersonennahverkehrs (RegionalExpress, RegionalBahn und S-Bahn) in der 
2. Wagenklasse auf folgenden Kursbuchstrecken (Kbs) bzw. -streckenabschnitten anerkannt:
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Kbs 400 Hamm – Bielefeld

Kbs 430 Hamm – Warburg

Kbs 431 Unna – Soest

Kbs 435 Fröndenberg – Warburg

Kbs 437 Unna – Fröndenberg

Kbs 455 Münster – Unna

9.8.5	 VRR-SemesterTickets im Tarifraum Münsterland – Ruhr-Lippe
Das VRR-Semesterticket kommt zwischen dem Tarifraum des VRR und folgenden Tarifgebie-
ten im Tarifraum des Westfalentarifs zur Anwendung:
Kreis Borken

•	 Isselburg (WT-Tarifgebiet 57440) •	 Raesfeld (WT-Tarifgebiet 57690)

•	 Olfen (WT-Tarifgebiet 55080) •	 Unna (WT-Tarifgebiet 42490)

•	 Bocholt (WT-Tarifgebiet 57670) •	 Heiden (WT-Tarifgebiet 57590)

•	 Lünen (WT-Tarifgebiet 42190) •	 Holzwickede (WT-Tarifgebiet 42480)

•	 Rhede (WT-Tarifgebiet 57660) •	 Reken (WT-Tarifgebiet 57580)

•	 Bergkamen (WT-Tarifgebiet 42400) •	 Schwerte (WT-Tarifgebiet 42150)

•	 Borken (WT-Tarifgebiet 57650) •	 Dülmen (WT-Tarifgebiet 55520)

•	 Kamen (WT-Tarifgebiet 42390) •	 Schwerte (WT-Tarifgebiet 42150)

In allen weiteren Städten/Gemeinden des WestfalenTarifs findet das VRR-SemesterTicket 
keine Anwendung für Bus und Bahn.

9.8.6	 NRW-SemesterTickets im Netz Münsterland – Ruhr-Lippe
Das NRW-SemesterTicket wird im gesamten Tarifraum Münsterland – Ruhr-Lippe in allen 
Bussen und Bahnen entsprechend der NRW-Tarifbestimmungen gemäß Ziffer 2.2.4.3 an-
erkannt. Das NRW-SemesterTicket beinhaltet keine kostenlose Mitnahmemöglichkeit von 
zusätzlichen Personen/Fahrrädern.

9.9.	 Weitere Tickets
9.9.1	 Kombi- und Veranstaltungstickets

Es gelten die Regelungen gemäß Ziffer 3.3. 

Nachfolgend sind regionale KombiTickets im Münsterland aufgelistet:

•	 GOP; gültig im Netz Münsterland

•	 Beverland; gültig im Netz Westfalen

•	 Kurkarte Bad Westernkotten; Anerkennung der Kurkarte für die Nutzung der RVM-Linie 
R61 zwischen Lippstadt, Bad Westernkotten und Erwitte.

•	 SC Preussen Münster; gültig im Netz Münsterland – Ruhr-Lippe

Darüber hinaus werden bei Bedarf KombiTickets für weitere Veranstaltungen ausgegeben.

9.9.2	 1. Klasse Aufpreise
Die 1. Klasse Aufpreise für EinzelTickets, 7 TageTickets, 30 TageTickets und Abo- bzw. Job
Tickets gehören zum Stammsortiment des WestfalenTarifs. Es gelten die Regelungen gemäß 
Ziffer 3.4. Regionale Erweiterungen bestehen nicht.
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9.9.3	 AnrufSammelTaxi (AST)
Die Bedienungsgebiete der AST-Verkehre sind in Preisgebiete eingeteilt, die für die Fahr-
preisbildung herangezogen werden.

Beförderung von Hunden
Hunde, ausgenommen Führhunde und Assistenzhunde, sind von der Beförderung ausge-
schlossen.

Im Übrigen gelten die Beförderungsbedingungen Nahverkehr NRW mit Ausnahme Abschnitt 
9.3/9.6 – Beförderung von Gegenständen und Tieren.

9.9.3.1	 Fahrpreise
AST Münsterland (außer Bocholt) | gültig ab 01.01.2025

Einfache Fahrt 1 2 3 4

Erwachsene/Normalpreis 4,80 € 5,50 € 7,50 € 10,00 €

Kinder bzw. ermäigt 3,00 € 3,60 € 5,80 € 8,40 €

AST Bocholt | gültig ab 01.01.2026

Einfache Fahrt 1 2

Erwachsene/Normalpreis 5,70 € 7,70 €

Kinder bzw. ermäigt 3,80 € 6,00 €

AST HSK | SO | UN gültig ab 01.01.2026

Einfache Fahrt 1 2 3 4

Erwachsene/Normalpreis 4,90 € 5,60 € 7,60 € 10,20 €

Kinder bzw. ermäigt 3,10 € 3,70 € 6,00 € 8,60 €

Die ermäßigten Fahrpreise gelten für:

•	 Kinder im Alter von 6 bis einschl. 14 Jahren

•	 Stadt Borken und Gemeinde Raesfeld bis einschl. 21 Jahre

•	 Stadt Borken und Gemeinde Raesfeld auch Personen ab 63 Jahren

•	 Inhaber eines für das AST-Gebiet gültigen Zeittickets nach dem WestfalenTarif (Tarif
bestimmungen Ziffer 3.2)

•	 Im AST-Gebiet Schwerte werden auch VRR-Zeitkarten anerkannt

•	 Inhaber eines Zeittickets nach dem NRW-Tarif

•	 Inhaber eines Deutschlandtickets

•	 Fahrgäste, welche im Rahmen einer Mitnahmeregelung mitgenommen werden

•	 Freifahrtberechtigte Schwerbehinderte (ständiges Begleitpersonal sowie Führ-/Assistenz-
hunde haben Anspruch auf kostenlose Beförderung)

•	 Vollzugsbeamte des Polizeidienstes des Bundes und der Länder in Uniform

•	 Gegenstände, die einen Sitzplatz belegen.

Jeder Fahrgast, der im Besitz eines gültigen AST-Tickets ist, kann zwei Kinder bis einschließ-
lich 5 Jahren kostenlos mitnehmen.

AST-Tickets sind nicht übertragbar und berechtigen zu einer Fahrt. Fahrtunterbrechungen 
sind nicht möglich.
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9.9.3.2	 NachtBus | NachtAST im Kreis Unna

NachtBus
In den NachtBus-Linien N1, N2, N10, N11, N19, N31 und N32 werden alle Tickets des Westfa-
lenTarifs sowie das Deutschlandticket im Rahmen ihrer räumlichen und zeitlichen Gültigkeit 
anerkannt. Bei Fahrten aus dem VRR-Raum nach Bergkamen, Lünen und Schwerte gilt der 
VRR-Tarif; Tickets des NRW-Tarifs werden ebenfalls anerkannt.

NachtAST Fahrpreise Bönen, Fröndenberg, Holzwickede, Kamen, Unna, Werne – gültig ab 
01.01.2026 

Fahrt in  
einem  

Preisgebiet

Fahrt durch 
zwei  

Preisgebiete

Fahrt durch 
drei  

Preisgebiete

Fahrt durch 
vier  

Preisgebiete

Junge Leute bis 20 Jahre 2,20 € 2,60 € 3,60 € 4,60 €

Personen über 20 Jahre 4,90 € 5,60 € 7,60 € 10,20 €

über 20 Jahre ermäßigt* 3,10 € 3,70 € 6,00 € 8,60 €

*Für Jugendliche bis einschließlich 20 Jahren gelten in den NachtAST-Verkehren Sonderfahr-
preise pro Fahrt. Zu den ermäßigten Preisen siehe Auflistung unter Ziffer 9.9.3.1.

9.9.3.3	 NachtAST-Verkehre in der Stadt Hamm
Für diese Fahrten ist eine vorherige telefonische Anmeldung (mind. 30 Min. vor Fahrtbeginn) 
erforderlich. Die Beförderung beginnt an einer vom Fahrgast genannten fahrplanmäßigen 
NachtAST-Haltestelle und endet an einem beliebigen vom Fahrgast genannten Ziel innerhalb 
der Stadt Hamm. Fahrten des NachtAST erfolgen zu den im Fahrplan genannten Zeiten. Ein 
Anspruch auf Einzelbeförderung bei Mehrfachbestellungen zum gleichen Fahrtziel besteht 
nicht. Vor Fahrtantritt erworbene Einzel- und 4erTickets, KurzstreckenTickets sowie Passan-
gebote und Fahrkarten der Deutschen Bahn AG werden nicht anerkannt.

Fahrpreise NachtAST Hamm | gültig ab 01.01.2026

Einzelfahrpreis 5,30 €

Einzelfahrpreis Kind 4,00 €

Zeitticket-Inhaber* 2,50 €

Freifahrtberechtigte Schwerbehinderte 2,50 €

* als Zeitticket-Inhaber gelten Inhaber von:

•	 Deutschlandticket

•	 HammTicket

•	 30 TageTicket / Abo

•	 Semesterticket

•	 TagesTicket24 1 Person / 5 Personen

•	 Freifahrtberechtigungen

•	 JobTicket

•	 30 TageTicket 8 Uhr / 8 UhrAbo

•	 30 TageTicket 9 Uhr / 9 UhrAbo

•	 60plusAbo
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•	 Schüler-/Auszubildenden Zeittickets

•	 FunTicket/FunAbo

•	 7 TageTicket

•	 Zeittickets des NRW-Tarifs

Vollzugsbeamte des Polizeidienstes des Bundes und der Länder in Uniform werden mit dem 
NachtAST zum Tarif für Zeitticket-Inhaber befördert.

Jeder Fahrgast, der im Besitz eines gültigen NachtAST-Tickets ist, kann zwei Kinder bis  
einschließlich 5 Jahren kostenlos mitnehmen.

Für Gegenstände, die einen Sitzplatz belegen, ist der Tarif für Zeitticket-Inhaber zu zahlen.

Tickets
NachtAST-Tickets sind nicht übertragbar und berechtigen zu einer Fahrt. Fahrtunterbrechun-
gen sind nicht möglich.

9.9.3.4	 AST – Iserlohn

Tarifsystem
Für AST-Fahrten innerhalb der Stadt Iserlohn gilt ein Einheitstarif.

Fahrpreise AST Iserlohn | gültig ab 01.01.2026

Einfache Fahrt 6,50 €

Einfache Fahrt ermäßigt 4,50 €

Zuschlag* 5,00 €

* Zuschlag für Fahrten mit dem AST – Iserlohn ab Schwerte Bahnhof / Iserlohn (Anschluss 
vom NachtExpress der DSW21 aus Richtung Dortmund in den Nächten Fr/Sa und Sa/So je 
Person und Fahrt).

Die ermäßigten Fahrpreise gelten für:

•	 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6 bis einschl. 20 Jahren

•	 Inhaber eines für das AST-Gebiet gültigen Zeittickets mit einer Gültigkeit ab 7 Tagen nach 
dem WestfalenTarif oder eines Zeittickets nach dem NRW-Tarif

•	 Inhaber eines Deutschlandtickets

•	 Freifahrtberechtigte Schwerbehinderte (ständiges Begleitpersonal sowie Führ-/Assistenz-
hunde haben Anspruch auf kostenlose Beförderung)

•	 Vollzugsbeamte des Polizeidienstes des Bundes und der Länder in Uniform

•	 Gegenstände, die einen Sitzplatz belegen.

Jeder Fahrgast, der im Besitz eines gültigen AST-Tickets ist, kann zwei Kinder bis einschließ-
lich 5 Jahren kostenlos mitnehmen

Tickets
AST-Tickets sind nicht übertragbar und berechtigen zu einer Fahrt. Fahrtunterbrechungen 
sind nicht möglich.
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9.9.4	 Nachtverkehr Märkischer Kreis
In den Fahrzeugen des Nachtverkehrs im Märkischen Kreis kommen die in der Fahrpreistafel 
festgelegten Preise zur Anwendung. Es gelten nur die in den Fahrzeugen des Nachtverkehrs 
erworbenen EinzelTickets / FahrradTagesTicket24 entsprechend dem WestfalenTarif.

Im Übrigen gelten die Beförderungsbedingungen Nahverkehr NRW.

9.9.5	 On-Demand-Verkehr
9.9.5.1	 Gronau (G-Mobil) und Senden (kommitShuttle)

Im bedarfsorientierten On-Demand-Verkehr erfolgt grundsätzlich die Anwendung der Tarif-
bestimmungen des WestfalenTarifs. Die von Schulträgern ausgegebenen SchulwegMonats-
Tickets werden nicht anerkannt.

9.9.5.2	 Anröchte, Bad Sassendorf und Erwitte (Helmo)
Helmo ist vollständig in den WestfalenTarif integriert. Das Deutschlandticket wird anerkannt.

9.10.	 Regionale elektronische Tickets
Für die Ausgabe von eTickets in Münsterland und Ruhr-Lippe gelten die Tarifbestimmungen 
mit folgenden Erweiterungen:

(Vorbehaltlich der technischen und vertrieblichen Umsetzung zum jeweiligen Umsetzungs-
zeitpunkt.)

9.10.1	 Grundsatz
Elektronische Tickets basieren auf dem Standard (((eTicket Deutschland (eTicket). 

Die Nutzung von eTicket-Tarifen ist für alle Fahrten in Bussen und Nahverkehrszügen mit 
Start- und Endpunkt im Geltungsbereich des jeweiligen Tickets möglich.

9.10.2	 Produkte
Für die Preisstufe 0MS im Stadtgebiet Münster und die Preisstufe 0 HAM im Stadtgebiet 
Hamm werden folgende eTickets ausgegeben:

•	 90 MinutenTicket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            (siehe Ziffer 9.10.3)

•	 90 MinutenTicket mit Vertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  (siehe Ziffer 9.10.4)

•	 90 MinutenTicket prepaid (nur in Münster). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       (siehe Ziffer 9.10.5)

•	 Zeittickets im Abo

9.10.3	 90 MinutenTicket
9.10.3.1	 Zeitliche Gültigkeit

oraussetzung für die Nutzung des 90 MinutenTickets ist eine aktivierte Fahrtberechtigung. 
Diese gilt für bis zu vier Personen, davon maximal ein Erwachsener sowie drei Kinder (6-14 
J.). Die Mitnahme eines Fahrrades anstelle einer Person ist nicht möglich. Für jede aktivierte 
Fahrtberechtigung gelten die Tarifbestimmungen des EinzelTickets (s. Tarifbestimmungen 
3.1.1) mit dem Zusatz, dass ab dem Zeitpunkt der Aktivierung an einem eTicket-Lesegerät 
oder in einer Ticketing-App beliebig viele Fahrten im jeweiligen Stadtgebiet für einen Zeit-
raum von 90 Minuten möglich sind. Dieses beinhaltet auch Rück- und Rundfahrten. 

9.10.3.2	 Fahrtberechtigung
Bei jedem Fahrtantritt ist eine Fahrtberechtigung von 90 Minuten an einem eTicket-Lesegerät 
oder in einer Ticketing-App zu aktivieren. Nach Ablauf der 90 Minuten ist die weitere Aktivie-
rung einer Fahrtberechtigung notwendig. Bei der Benutzung von Nahverkehrszügen inner-
halb der Preisstufe 0 ist die Aktivierung einer Fahrtberechtigung vor dem Einstieg an einem 
eTicket-Lesegerät oder in einer Ticketing-App an dem jeweiligen Bahnsteig vorzunehmen.
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Mit Ablauf der Geldungsdauer muss die Fahrt beendet sein. In Ausnahmefällen kann die Gel-
tungsdauer überschritten werden, wenn das Fahrziel aus fahrplan- oder betriebsbedingten 
Gründen in der vorgegebenen Zeit nicht erreicht werden kann. 

9.10.4	 90 MinutenTicket mit Vertrag
9.10.4.1	 Abrechnung/Fahrpreis 

Beim 90 MinutenTicket mit Vertrag wird für jeden Nutzungstag ein Tagespreis ermittelt. 
Um diesen zu ermitteln, werden alle Aktivierungen betrachtet, die zwischen 5.00 Uhr und 
4.59 Uhr des Folgetages vorgenommen werden.

Fahrten pro Tag Abrechnung

1 1 Einzelpreis

2 2 Einzelpreise

3 und mehr 1 Tagespreis

Die jeweils gültigen Fahrpreise sind der Anlage 1.1 (Fahrpreistafel) der Tarifbestimmungen 
für den WestfalenTarif zu entnehmen.

Das ausgebende Verkehrsunternehmen wird den Kunden spätestens 5 Tage vor jedem Last-
schrifteinzug über Zeitpunkt und Betrag der jeweiligen Abbuchung benachrichtigen (SEPA-
Vorabankündigung). Sollten die Abbuchungen von einem anderen Konto erfolgen als von 
dem Kundenkonto, ist der Kunde verpflichtet, seinerseits den für ihn zahlenden Kontoinha-
ber unverzüglich über die bevorstehenden Abbuchungen zu informieren.

9.10.4.2	 Voraussetzung
Das 90 MinutenTicket wird ausgegeben, wenn das ausgebende Unternehmen per Bestell-
formular ermächtigt wird, das jeweilige Fahrgeld zum ersten Werktag des auf die Rechnung 
folgenden Monats bis auf weiteres von einem Girokonto abzubuchen. Das Bestellformular 
beinhaltet auch die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats für einen unbefristeten Zeit-
raum; längstens jedoch bis zur Abbuchung am ersten Werktag des auf die letzte Abrechnung 
folgenden Monats nach der Kündigung des Vertrages gem. Abschnitt 9.10.4.7 (Kündigung). 
Vor der Auslieferung des 90 MinutenTickets ist eine Bonitätsprüfung durch das ausgebende 
Verkehrsunternehmen möglich. Bei einer negativen Auskunft ist das Verkehrsunternehmen 
nicht verpflichtet, den Ticket-Antrag entgegen zu nehmen.

Bei Minderjährigen unter 18 Jahren ist die Unterschrift des Erziehungsberechtigten für die 
Bestellung und das Lastschriftverfahren erforderlich.

9.10.4.3	 Beginn
Wenn das ausgefüllte Bestellformular mit SEPA-Lastschriftmandat bei dem ausgebenden 
Unternehmen vorliegt, ist die Nutzung des 90 MinutenTickets direkt nach Erhalt des eTickets 
möglich. 

9.10.4.4	 Ausgabe
Das 90 MinutenTicket ist als übertragbare eTicket-Chipkarte/Trägerkarte erhältlich, auf der 
die Gültigkeitsmerkmale elektronisch gespeichert sind.

9.10.4.5	 Dauer
Der Vertrag zum 90 MinutenTicket hat keine Mindestvertragslaufzeit. Solange der Vertrag 
nicht gekündigt wird, verlängert sich das Vertragsverhältnis stillschweigend auf unbestimm-
te Zeit und endet zum Ende des Kalendermonats, in dem die Kündigung erfolgt. Wenn der 
Kunde einen späteren Kündigungszeitpunkt nennt, nimmt der Vertragspartner diese vom 
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Kunden ausdrücklich gewünschte Vertragsverlängerung bis zu dem vom Kunden genannten 
Kündigungszeitpunkt an.

Eine Abrechnung und der Versand einer Rechnung erfolgen nur, wenn Aktivierungen in den 
unter 9.10.3.1 genannten Zeiträumen vorgenommen wurden.

9.10.4.6	 Änderungen der Daten
1.	 Konto

Soll der Fahrpreis von einem anderen Girokonto abgebucht werden, ist dem ausge-
benden Verkehrsunternehmen ein neues SEPA-Lastschriftmandat (Vordruck) bis zum 
1. eines Monats einzureichen.

2.	 Personalien / Wohnungswechsel
Änderungen der Personalien sowie ein Wohnungswechsel sind den ausgebenden Un-
ternehmen umgehend schriftlich mitzuteilen.

9.10.4.7	 Kündigung
1.	 Kündigung durch den Kunden

a)	 Ordentliche Kündigung

Das 90 MinutenTicket kann zum Ende des Kalendermonats, in dem die Kündigung 
erfolgt schriftlich gegenüber dem Verkehrsunternehmen gekündigt werden. Wenn 
der Kunde einen späteren Kündigungszeitpunkt nennt, nimmt der Vertragspartner 
diese vom Kunden ausdrücklich gewünschte Vertragsverlängerung bis zu dem vom 
Kunden genannten Kündigungszeitpunkt an. Das Vertragsverhätlnis des 90 Minu-
tenTickets verlängert sich stillschweigend auf unbestimmte Zeit. 

2.	 Kündigung durch das Verkehrsunternehmen
a)	 Ordentliche Kündigung

Die Vertragslaufzeit verlängert sich stillschweigend auf unbestimmte Zeit. Das 
Abonnement kann jederzeit zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.

b)	 Außerordentliche Kündigung

Das Verkehrsunternehmen ist zur außerordentlichen schriftlichen Kündigung des 
Vertragsverhältnisses berechtigt, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichti-
ger Kündigungsgrund liegt insbesondere dann vor, wenn eine Abbuchung gem. 
9.10.4.8 nicht möglich ist oder der Kunde Änderungen seines Status dem Verkehrs-
unternehmen nicht angezeigt hat. Ebenso ist eine außerordentliche Kündigung 
möglich, wenn bereits zwei Rücklastschriften innerhalb von 6 Monaten entstanden 
sind und der Kunde darauf hingewiesen wurde, dass im Falle einer erneuten Rück-
lastschrift die fristlose Kündigung ohne weitere Mahnung erfolgen wird, wenn eine 
Bonitätsprüfung des Kunden durch ein zugelassenes Inkassounternehmen zu dem 
Ergebnis geführt hat, dass Zweifel an der Bonität des Kunden bestehen. 

9.10.4.8	 Fristgemäße Abbuchung
Der Kunde verpflichtet sich, den monatlichen Einzugsbetrag auf dem vorgesehenen Giro-
konto zum ersten Werktag eines Monats bereitzuhalten. Das 90 MinutenTicket kann durch 
das ausgebende Unternehmen gesperrt werden, wenn der Kunde den Einzugsbetrag auch 
nach Mahnung nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen beglichen hat.

Für jede schriftliche Zahlungserinnerung wird in der Regel ein Bearbeitungsentgelt von 
5 Euro erhoben.

Zusätzlich entstandene Gebühren (z.B. Gebühren für Rücklastschriften) sind von dem Giro-
konto-Inhaber zu übernehmen. 
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9.10.5	 90 MinutenTicket prepaid
9.10.5.1	 Abrechnung/Fahrpreis 

Der Preis für eine Fahrtberechtigung ist der Anlage 1.1 (Fahrpreistafel) des WestfalenTarifs 
zu entnehmen. Er wird direkt nach Aktivierung an einem Lesegerät vom aufgeladenen Gut-
haben abgezogen. Ein Tagespreis wird nicht berechnet.

Das auf der Karte verbleibende Guthaben wird am Lesegerät angezeigt und kann ebenso an 
allen Ausgabestellen eingesehen werden.

9.10.5.2	 Voraussetzung
Voraussetzung für den Erwerb ist eine Mindestaufladung von 5 EUR sowie die Hinterlegung 
eines Pfandbetrages von 5 EUR. 

An allen Ausgabestellen kann das Guthaben in verschiedenen Höhen bis zu einem Maximal-
wert von 150 EUR aufgeladen werden. Ebenso ist dort die Rückgabe der Karte und Ausbezah-
lung des Pfandbetrages möglich.

9.10.5.3	 Ausgabe
Das 90 MinutenTicket prepaid ist als übertragbares eTicket erhältlich

•	 bei allen Kundenzentren der Stadtwerke Münster, 

•	 an allen Ticket-Automaten der Stadtwerke Münster

•	 und bei ausgewählten externen Vorverkaufsstellen im Stadtgebiet Münster (Informatio-
nen im Internet beachten).

Die Gültigkeitsmerkmale sind elektronisch auf der Karte gespeichert.

Die Nutzung des 90 MinutenTicket prepaid ist direkt nach Aufladung und Erhalt des eTickets 
möglich. 

9.10.5.4	 Rückgabe
Bei der Rückgabe in einem Kundenzentrum oder einer Vorverkaufsstelle der Stadtwerke 
Münster wird immer das noch vorhandene Guthaben sowie das Pfand vollständig ausge-
zahlt. Eine Rückgabe über die Automaten ist nicht möglich.

Die Auszahlung erfolgt in den externen Vorverkaufsstellen bis zu einem Höchstbetrag von 
insgesamt 25 Euro. Darüber hinausgehende Auszahlungen können dort freiwillig vorgenom-
men werden. Ansonsten werden Beträge über 25 Euro in den Kundenzentren der Stadtwerke 
Münster erstattet. Eine Auszahlung von Restguthaben an Minderjährige wird nicht vorge-
nommen. 

9.10.6	 90 MinutenTicket als Handy-Ticket
Das 90 MinutenTicket kann anstelle von einer Chipkarte auch als Handy-Ticket über eine 
Ticketing-App bereitgestellt werden. Hierfür ist grundsätzlich die Registrierung des Kunden 
in der entsprechenden Ticketing-App notwendig. Die Bezahlung erfolgt mittels einer der in 
der Ticketing-App angebotenen Zahlarten. Die Berechnung eines Tagespreises bei mehreren 
Fahrten kann bei diesen Tickets entfallen. Die näheren Bestimmungen für den Erwerb der 
Tickets und die Zahlungsmodalitäten sind den AGB des jeweiligen ticketausgebenden Unter-
nehmens zu entnehmen. Im Übrigen gelten die Regelungen zu HandyTickets gemäß Ziffer 
3.5 dieser Tarifbestimmungen.

9.10.7	 Regelungen für Abo-Chipkarten
Die Nutzung der elektronischen Fahrtberechtigung mit einem eTicket der Preisstufe 0 ist 
für alle Fahrten mit Bussen und Nahverkehrszügen mit Start- und Endpunkt innerhalb der 
Preisstufe 0 möglich. Außerhalb der Preisstufe 0 gelten weiterhin die aufgedruckten Gültig-
keitsmerkmale.

Es gelten die Regelungen gemäß Ziffer 2.13.
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9.10.8	 60plus Ticket Märkischer Kreis als eTicket
Trägermedium
Die Chipkarte (im weiteren Verlauf Trägerkarte genannt) dient als Trägermedium, auf das eTi-
ckets (im weiteren Verlauf Fahrtberechtigungen) gespeichert werden können. Die Nutzung ist 
bis zum auf der Trägerkarte aufgebrachten Gültigkeitsdatum („gültig bis“) möglich. 

Ausgabe
Die Trägerkarte wird in gekennzeichneten Vorverkaufsstellen bei erstmaligem Erwerb einer 
Fahrtberechtigung ausgegeben. Es ist ein Pfandbetrag von 5 Euro für die Trägerkarte zu hin-
terlegen. Der Inhaber muss hierzu die Berechtigung (Vollendung des 60. Lebensjahres, vgl. 
3.2.4.5 der Tarifbestimmungen) nachweisen.

Der Name des Inhabers wird auf die Trägerkarte in die erworbene Fahrtberechtigung gespei-
chert, jedoch nicht im Hintergrundsystem abgelegt. Der Inhaber trägt auf der Rückseite der 
Trägerkarte in dem dafür vorgesehenen weißen Feld seinen Namen ein. Nur mit Namen ist 
das eTicket gültig.

Fahrtberechtigung
Die Fahrtberechtigungen sind jeweils für einen Monat gültig. Die Fahrtberechtigungen dür-
fen nur vom Inhaber genutzt werden und enthalten daher dessen Geburtsdatum, ggf. Ge-
schlecht und Namen (in gekürzter Form). Diese Daten werden beim erstmaligen Abspeichern 
einer Fahrtberechtigung auf einer Trägerkarte erfasst, jedoch nicht im Hintergrundsystem 
gespeichert. Bei weiteren Käufen unter Verwendung derselben Trägerkarte werden diese 
Daten aus der letzten Fahrtberechtigung in die neue Fahrtberechtigung übernommen.

Geltungsbereich

Die Nutzung der Fahrtberechtigung auf einer Trägerkarte ist für alle Fahrten mit Bussen und 
Nahverkehrszügen mit Start- und Endpunkt innerhalb der Tarifgebiete des Netzes „Märki-
scher Kreis“ möglich. Außerhalb des Netzes „Märkischer Kreis“ sind die Fahrtberechtigun-
gen nicht gültig.

Prüfung der Fahrtberechtigung
Bei jedem Fahrtantritt ist die Trägerkarte an einem hierfür vorgesehenen Lesegerät vorzuhal-
ten um die Gültigkeit zu prüfen. Die optische und akustische Bestätigung des Lesegerätes ist 
abzuwarten. Sollte kein elektronisches Lesegerät vorhanden sein, so sind dem Fahrpersonal 
die aufgedruckten Gültigkeitsmerkmale unaufgefordert vorzuzeigen. 

Rückgabe
Bei Rückgabe der Trägerkarte in den gekennzeichneten Vorverkaufsstellen wird der Pfand-
betrag zurückerstattet.
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F	 Anlagen der gemeinsamen  
westfälischen Ebene

1.	 Grundlagen der Preisbildung

1.1.	 Preistafeln
Die Preistafeln befinden sich auf den Seiten im Kapitel N ab Seite 249.

2.	 Bedingungen für den Ticketbezug im Abo 
(Abo-AGB)

2.1.	 Anwendungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des WestfalenTarifs für den Bezug von Zeittickets 
im Abonnement (Abo-AGB) gelten für Abo-Tickets gemäß Nr. 3.2.4 der Tarifbestimmungen 
des WestfalenTarifs (ausgenommen 3.2.4.6).

Im Übrigen gelten die Beförderungsbedingungen Nahverkehr NRW in der jeweils aktuellen 
Fassung.

2.2.	 Vertragspartner im Abonnement
Vertragspartner im Abonnement sind der Abonnent und das jeweilige Verkehrsunterneh-
men, von dem der Abo-Antrag durch Ausgabe des Abo-Tickets angenommen wird.

2.3.	 Zustandekommen des Vertrages und  
Vertragsdauer
(1)	 Der Abo-Antrag umfasst den Bestellschein mit SEPA-Lastschriftmandat für die Einlö-

sung wiederkehrender SEPA-Lastschriften und wird von den Verkehrsunternehmen als 
Vordruck, Download oder elektronisches Online-Formular bereitgestellt.

(2)	 Den Verkehrsunternehmen steht es frei, z.B. im Rahmen des Online-Vertriebs, neben 
dem papiergebundenen SEPA-Mandat mit eigenhändiger Original-Unterschrift optional 
auch ein elektronisches SEPA-Mandat anzubieten und zu akzeptieren.

(3)	 Der Antragsteller erklärt durch Abgabe des vollständig ausgefüllten Bestellscheins und 
der gleichzeitigen Erteilung eines gültigen SEPA-Lastschriftmandats, einen Abonne-
mentvertrag abschließen zu wollen. Er ermächtigt zugleich den Vertragspartner, das 
Fahrgeld in Höhe des jeweils gültigen Tarifs monatlich von seinem in einem SEPA-Teil-
nehmerland geführten Girokonto einzuziehen.

(4)	 Bei minderjährigen Antragstellern ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters für den 
Antrag und das SEPA-Lastschriftmandat erforderlich, auch wenn der Antragsteller zu-
gleich Kontoinhaber ist. Es steht dem Verkehrsunternehmen frei, einen Vertragsschluss 
mit einem minderjährigen Kontoinhaber abzulehnen.

(5)	 Das SEPA-Mandat kann auch von einem Dritten erteilt werden. Es steht dem Verkehrs-
unternehmen frei, einen Vertragsschluss abzulehnen, wenn der Antragsteller nicht zu-
gleich Kontoinhaber ist. Ein Kontoinhaber, der nicht Abonnent ist, haftet mit dem Fahr-
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gast gemeinsam als Gesamtschuldner für die Einhaltung aller Zahlungsverpflichtungen 
des Abonnenten aus dem Abo-Vertrag. Er kann die Erteilung eines SEPA-Mandates 
jederzeit in Textform widerrufen. Den Verkehrsunternehmen steht es frei, auch einen 
mündlichen Widerruf anzunehmen. Mit Zugang des Widerrufs endet die Haftung des 
Kontoinhabers.

(6)	 Bei einer Bestellung von Zeittickets mit Altersbezug erfolgt der Altersnachweis für die 
Ticketnutzung zum Zeitpunkt der Bestellung. 

(7)	 Vor der Übergabe oder Übersendung der Zeittickets im Abo ist eine Bonitätsprüfung 
des Kontoinhabers durch das ausgebende Verkehrsunternehmen möglich. Bei einer ne-
gativen Auskunft ist das Verkehrsunternehmen nicht verpflichtet, den Abo-Antrag anzu-
nehmen.

(8)	 Der Vertrag kommt mit Zugang der Abo-Tickets beim Abonnenten zustande. Das Ver-
kehrsunternehmen trifft seinerseits alle Voraussetzungen dafür, dass ein Zugang bin-
nen zwei Wochen nach Abgabe des Bestellscheins stattfinden kann. Lehnt das Verkehrs-
unternehmen den Antrag ab, so ist der Antragsteller binnen derselben Frist über diese 
Ablehnung zu informieren.

(9)	 Konnte der Postversand der Abo-Tickets wegen nicht zutreffender, unvollständiger oder 
nicht mehr aktueller Angaben insbesondere zur Anschrift nicht vollzogen werden, so 
werden die aktuell zur Auslieferung anstehenden Tickets bei der ausgebenden Stelle für 
den Abonnenten zur Abholung oder für eine weitere Zusendung hinterlegt.

(10)	Das Abonnement gilt für 12 aufeinanderfolgende Monate. Ist die Vertragslaufzeit von 
12 Monaten ohne Kündigung zum Ablauftermin verstrichen, verlängert sich das Ver-
tragsverhältnis stillschweigend auf unbestimmte Zeit. Das Abonnement kann jederzeit 
zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Dem Abonnenten werden bis zur 
Kündigung unaufgefordert weitere Tickets zugesandt. 60plusAbos gelten für drei auf-
einanderfolgende Monate, davon ausgenommen ist das 60plusAbo Westfalen-Süd (12 
aufeinanderfolgende Monate).

2.4.	 Abo-Beginn, Nutzungsberechtigung und  
Vertragsverlängerung
(1)	 Die Vertragslaufzeit beginnt mit Beginn des ersten Monats nach Zugang der Abo-Tickets 

beim Abonnenten, sofern die Bestellung einschließlich eines rechtsgültigen SEPA-Last-
schriftmandates bis zum 15. des Vormonats bei dem Verkehrsunternehmen vorliegt und 
die Bonitätsprüfung des Kontoinhabers positiv ausfällt.

(2)	 	Die Nutzung des Abo-Tickets ist nur gestattet, solange die Zahlungspflichten vollständig 
und regelmäßig erfüllt werden. 

(3)	 	Der Abonnent hat Fehler des ihm überlassenen Tickets unverzüglich bei der Ausgabe-
stelle anzuzeigen.

(4)	 Bereits ausgelieferte, aber noch nicht bezahlte Abo-Tickets bzw. Wertmarken bleiben bis 
zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkehrsunternehmens.

(5)	 Die Vermietung sowie der Verkauf von übertragbaren Abo-Tickets sind nicht gestattet.

(6)	 	Eine Unterbrechung des Abonnementbezugs ist nicht möglich.

F



145

Anlagen der gemeinsamen westfälischen Ebene

2.5.	 Zahlungsbedingungen, Konto-, Adress- und  
Vertragsänderung
(1)	 	Die Abbuchung der fälligen Beträge erfolgt auf Basis der jeweils zum Zeitpunkt der Ab-

buchung gültigen Beförderungsentgelte (Tarife).

(2)	 	Die ausgebende Stelle informiert den Abonnenten über den Abbuchungstermin.

(3)	 	Änderungen der persönlichen Daten des Abonnenten, wie z. B. der Adresse, werden 
jeweils zum 1. eines Kalendermonats berücksichtigt, sofern die Änderungsmitteilung 
bis spätestens zum 15. des Vormonats in Textform vorliegt. Es steht den Verkehrs-
unternehmen frei, auch eine mündliche Änderung anzunehmen. Eine Änderung der 
Bankverbindung bedarf der Einreichung eines vom Kontoinhaber unterschriebenen  
SEPA-Lastschriftmandats (Vordruck, Download oder elektronisches Online-Formular 
des Verkehrsunternehmens). Eine Änderung des SEPA-Lastschriftmandats ist nur unter 
Berücksichtigung der Bedingungen von Nr. 3. (7) zulässig.

2.6.	 Änderung des Abo-Tickets
(1)	 Änderungen durch den Abonnenten: Eine Änderung des räumlichen oder zeitlichen Gel-

tungsbereichs eines Tickets kann jeweils zum 1. eines Kalendermonats erfolgen. Die 
Änderungswünsche müssen dem Verkehrsunternehmen bis spätestens zum 15. des 
Vormonats in Schriftform vorliegen; es steht den Verkehrsunternehmen frei, auch eine 
mündliche Änderung anzunehmen. Die gleichzeitige Rückgabe evtl. beim Abonnen-
ten noch vorhandener Abo-Tickets bzw. Wertmarken für den Zeitraum nach der Ände-
rung(en) ist Voraussetzung für das Wirksamwerden der gewünschten Änderung(en).

(2)	 Änderung durch das Verkehrsunternehmen: Sofern das Verkehrsunternehmen Abonne-
ments anbietet, die für die Abonnenten preislich günstiger sind, können diese durch 
das Verkehrsunternehmen in das preislich günstigere Abonnement gewechselt werden 
(Vertragsumstellung). Der Abonnent ist hierüber vorab mindestens vier Wochen vor 
dem Stichtag der Vertragsumstellung in Textform über die Bedingungen des bisherigen 
Ticketangebotes sowie des neuen Ticketangebotes zu informieren (Inkenntnissetzung) 
und ihm eine mindestens dreiwöchige Widerspruchsmöglichkeit einzuräumen. Erfolgt 
binnen drei Wochen nach Inkenntnissetzung kein Widerspruch durch den Abonnenten, 
wechselt das Verkehrsunternehmen den Abonnenten zum zuvor genannten Stichtag in 
das preislich günstigere Ticketangebot unter Geltung der entsprechenden Tarifbestim-
mungen und Preise. Widerspricht der Abonnent der Vertragsumstellung fristgemäß, gilt 
der bisherige Vertrag unverändert fort. Der Widerspruch bedarf der Textform, es steht 
den Verkehrsunternehmen frei, auch einen mündlichen Widerspruch anzunehmen.

(3)	 Sofern der Abonnent vom Kontoinhaber abweicht, ist dieser vom Abonnenten über die 
Änderung zu informieren.

2.7.	 Fristgemäße Abbuchung, Rücklastschrift,  
Zahlungsverzug
(1)	 	Kann ein fälliger Monats- oder Jahresbetrag zu dem unter Nr. 5 (2) genannten Zeitpunkt 

aus Gründen, die vom Abonnenten zu vertreten sind, nicht von dem im SEPA-Last-
schriftmandat angegebenen Girokonto abgebucht werden, befindet sich der Abonnent 
in Zahlungsverzug. 

(2)	 Der im Zahlungsverzug befindliche Abonnent ist verpflichtet, den fälligen Betrag unver-
züglich aktiv auszugleichen.

(3)	 Das Verkehrsunternehmen ist im Falle des Zahlungsverzuges berechtigt, das Vertrags-
verhältnis fristlos zu kündigen und die Tickets bzw. Wertmarken einzuziehen, sofern der 
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Abonnent auch nach einer Mahnung den Betrag nicht innerhalb von 7 Tagen ab dem 
Datum der Mahnung bezahlt. Im Falle der Nicht-Zahlung ist der Gesamtbetrag der be-
reits ausgegebenen Tickets bzw. Wertmarken sofort fällig.

(4)	 Für die Mahnung und jede Zahlungserinnerung wird ein Bearbeitungsentgelt gemäß 
Anlage 3 erhoben. Darüber hinaus sind die mit der Rücklastschrift verbundenen Gebüh-
ren und Kosten vom Kontoinhaber zu zahlen.

(5)	 	Das jeweils durchführende Unternehmen ist berechtigt, Antragsteller, bei denen bei frü-
heren Abonnements Zahlungsunregelmäßigkeiten aufgetreten sind, von einer erneuten 
Teilnahme am Abonnementbezug/Lastschriftverfahren auszuschließen.

2.8.	 Kündigung durch den Abonnenten
2.8.1	 Ordentliche Kündigung

(1)	 Ist die Vertragslaufzeit von 12 Monaten ohne Kündigung zum Ablauftermin verstrichen, 
verlängert sich das Vertragsverhältnis stillschweigend auf unbestimmte Zeit. Das Abon-
nement kann jederzeit zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Die Kündi-
gung bedarf der Textform, es steht den Verkehrsunternehmen frei, auch eine mündliche 
Kündigung anzunehmen. Die evtl. beim Abonnenten noch vorhandenen Abo-Tickets 
bzw. Wertmarken für den Zeitraum nach der Kündigung sind unverzüglich nach Ablauf 
des letztgenutzten Abonnementmonats dem Vertragspartner vorzulegen, andernfalls 
wird eine Gebühr erhoben. Diese Gebühr entspricht dem Wert der beim Abonnenten 
noch vorhandenen Abo-Tickets bzw. Wertmarken.

(2)	 Das FunAbo endet mit Ablauf des Monats, in welchem der Abonnent seinen 21. Geburts-
tag hat, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

(3)	 Mit der Abo-Kündigung erlischt das SEPA-Lastschriftmandat nach Abbuchung der letz-
ten vertragsmäßigen Rate, bei einer Nachberechnung nach Abbuchung des Nachzah-
lungsbetrags, ohne dass es eines gesonderten Widerrufs bedarf.

(4)	 Erfolgt die Kündigung vor Ablauf einer Mindestlaufzeit, so wird eine Fahrgeldnachbe-
rechnung in Höhe von 30,00 € erhoben. Darüber hinaus kann gemäß Anlage 3 eine Be-
arbeitungsgebühr erhoben werden.

2.8.2	 Außerordentliche Kündigung
Das gesetzlich verankerte Recht zur außerordentlichen Kündigung aus besonderem Grund, 
z.B. wegen Veränderung wesentlicher Bestandteile des Vertrages, etwa bei Preiserhöhun-
gen, bleibt ungeachtet der obigen Regelungen unberührt.

2.9.	 Kündigung durch das Verkehrsunternehmen
2.9.1	 Ordentliche Kündigung

(1)	 Der Vertrag zum Bezug eines Abo-Tickets ist bis zum 15. des Monats zum Monatsende 
kündbar. Die Kündigung bedarf der Textform. Wird dieser Termin versäumt, so gilt das 
Abonnement bis zum Ablauf des dann folgenden Monats.

(2)	 Das FunAbo endet mit Ablauf des Monats, in welchem der Abonnent seinen 21. Geburts-
tag hat, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

(3)	 Erfolgt die Kündigung vor Ablauf einer Mindestlaufzeit, erfolgt eine Fahrgeldnachbe-
rechnung gemäß Nr. 2.8.1 (4).

2.9.2	 Außerordentliche Kündigung
(1)	 Das Verkehrsunternehmen ist zur außerordentlichen Kündigung des Vertragsverhält-

nisses berechtigt, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Kündigungsgrund 
liegt insbesondere dann vor, wenn eine Abbuchung gem. Nr. 5 nicht möglich ist oder 

F



147

Anlagen der gemeinsamen westfälischen Ebene

der Abonnent Änderungen seines Status (z. B. Ende des Berechtigungszeitraumes) dem 
Verkehrsunternehmen nicht angezeigt hat. Ebenso ist eine außerordentliche Kündigung 
möglich, wenn bereits zwei vom Abonnenten zu verantwortende Rücklastschriften in-
nerhalb von 6 Monaten entstanden sind und der Abonnent darauf hingewiesen wur-
de, dass im Falle einer erneuten Rücklastschrift die fristlose Kündigung ohne weitere 
Mahnung erfolgen wird, oder wenn eine Bonitätsprüfung des SEPA-Lastschriftinhabers 
durch ein zugelassenes Inkassounternehmen zu dem Ergebnis geführt hat, dass Zweifel 
an der Bonität des Kontoinhabers bestehen.

(2)	 Der wiederholte Verlust von Abo-Tickets oder Wertmarken berechtigt das Verkehrsun-
ternehmen ebenfalls zur fristlosen Kündigung.

(3)	 Erfolgt die Kündigung vor Ablauf einer Mindestlaufzeit, erfolgt eine Nachberechnung 
für den zurückliegenden Abo-Zeitraum gemäß Nr. 2.8.1 (4).

(4)	 Der Abonnent ist unverzüglich zur Rückgabe bereits ausgegebener Tickets oder Wert-
marken verpflichtet.

(5)	 	Das gesetzlich verankerte Recht zur außerordentlichen Kündigung aus besonderem 
Grund, z.B. wegen Veränderung wesentlicher Bestandteile des Vertrages, etwa einer 
Preisänderung, bleibt ungeachtet der obigen Regelungen unberührt.

2.10.	 Speicherung von Abonnentendaten und  
Datenschutz
(1)	 Die sich aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis ergebenden Daten und Informationen 

werden beim jeweiligen Verkehrsunternehmen zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung 
(Abwicklung des Vertragsverhältnisses) gemäß den geltenden Vorschriften zum Daten-
schutz verarbeitet – dies umfasst ebenso rechtlich zulässige und alle rechtlich vorgege-
benen Übermittlungen. Dies kann auch durch einen vom jeweiligen Verkehrsunterneh-
men beauftragten Dienstleister geschehen.

(2)	 Ferner dürfen die Daten an von den Verkehrsunternehmen oder dem Dienstleister be-
auftragte Unternehmen oder Personen zum Zwecke der Bonitätsprüfung, der Vertrags-
durchführung sowie der Geltendmachung, Verfolgung und Durchsetzung ihrer Ansprü-
che weitergegeben werden. Eine darüber hinausgehende Weitergabe an Dritte erfolgt 
nicht.

(3)	 Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten der WestfalenTarif GmbH  
(z. B. www.westfalentarif.de/datenschutz) sowie in allen Beratungszentren der jewei-
ligen Verkehrsunternehmen oder unserer Niederlassung (Willy-Brandt-Platz 2, 33602 
Bielefeld).

2.11.	 Verlust oder Zerstörung
(1)	 Übertragbare Tickets

Bei Verlust des Abo-Tickets bzw. Wertmarken durch Diebstahl, Zerstörung oder ande-
re Einwirkungen wird bei übertragbaren Abo-Tickets kein Ersatz geleistet. Bis zur Be
endigung des Gültigkeitszeitraums der zuvor dem Abonnenten überlassenen noch gül-
tigen Tickets bleibt die Zahlungsverpflichtung des Abonnenten aus dem Abo-Vertrag 
bestehen.

(2)	 Nicht übertragbare Tickets

Bei Verlust oder Zerstörung von nicht übertragbaren Abo-Tickets oder Wertmarken 
werden die monatlichen Beträge weiterhin abgebucht. Der Abonnent erhält, wenn er 
den Verlust schriftlich anzeigt oder persönlich in der Ausgabestelle erscheint, Ersatzti-
ckets/Ersatzwertmarken für die verlorenen oder zerstörten Tickets. Für die Ausgabe der  
Ersatztickets/Ersatzwertmarken kann die ausgebende Stelle eine Bearbeitungsgebühr 
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erheben. Die maximale Bearbeitungsgebühr darf den Betrag von 25,00 € nicht über-
schreiten.

(3)	 Für abhanden gekommene oder zerstörte Abo-Tickets bzw. Wertmarken wird Fahrgeld 
nicht erstattet. Der wiederholte Verlust von Abo-Tickets oder Wertmarken berechtigt das 
Verkehrsunternehmen ebenfalls zur fristlosen Kündigung.

(4)	 Die als abhanden gekommenen oder als zerstört gemeldeten Abo-Tickets oder Wert-
marken sind ungültig. Bei Wiederauffinden sind sie unverzüglich an das ausgebende 
Verkehrsunternehmen zurückzugeben.

2.12.	 Erstattung
(1)	 Eine Erstattung von Beförderungsentgelt wird nur im Fall einer mit Bettlägerigkeit ver-

bundenen Krankheit von über 15 Tagen Dauer vorgenommen, die vom Abonnenten 
durch Vorlage eines ärztlichen Attestes oder einer Bescheinigung des Krankenhauses 
und des entsprechenden Tickets nachgewiesen werden muss. Zur Errechnung des zu 
erstattenden Betrages wird je Ausfalltag von dem für das Abo-Ticket entrichteten Be-
förderungsentgelt 1/30 abgezogen. Bei übertragbaren Tickets ist eine Erstattung nicht 
möglich.

(2)	 Eine Unterbrechung des Abonnements durch Urlaub ist nicht möglich.

2.13.	 Nutzung von Abo-Chipkarten
2.13.1	 Prüfung der Fahrberechtigung

Bei jedem Fahrtantritt in einem Bus ist die Fahrtberechtigung eines eTickets an einem eTi-
cket-Lesegerät prüfen zu lassen. Die optische und akustische Bestätigung des Lesegerätes 
ist abzuwarten.

Bei einer Kontrolle durch das Prüfpersonal ist die Chipkarte dem Prüfpersonal zur elektroni-
schen Prüfung auszuhändigen.

2.13.2	 Kartenrückgabe
Die Abo-Chipkarte ist spätestens 15 Tage nach Ablauf des Abonnements an das ausgeben-
de Verkehrsunternehmen zurückzugeben, sofern in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
des jeweiligen Tickets nichts anderes geregelt ist.

2.13.3	 Pflichten bei missbräuchlicher Verwendung 
Stellt der Nutzer den Verlust seiner Abo-Chipkarte oder eine missbräuchliche Verwendung 
seiner Abo-Chipkarte fest, hat er unverzüglich die ausgebende Stelle zu informieren. Die als 
abhanden gekommene oder als zerstört gemeldete Chipkarte ist ungültig und wird elektro-
nisch gesperrt. Bei Wiederauffinden ist sie unverzüglich an die ausgebende Stelle zurückzu-
geben. 

Der Nutzer erhält gegen Gebühr eine Ersatzkarte (siehe Punkt 3 der Anlagen zu den Tarifbe-
stimmungen). 

2.13.4	 Umgang mit nicht lesbaren Chipkarten 
Ist eine Chipkarte nicht lesbar und trifft keiner der in den Beförderungsbedingungen Nah-
verkehr NRW unter Ziffer 7.3 Absätze 1 und 2 beschriebenen Punkte zu, so greifen folgende 
Regelungen:

2.13.4.1	 Kontrolle durch das Prüfpersonal
a. Verkehrsunternehmenseigene Chipkarten ohne zusätzliche Applikation
Bei einer Kontrolle über Prüfpersonal wird eine verkehrsunternehmenseigene Chipkarte 
ohne zusätzliche Applikationen eingezogen und die Fahrgastdaten erhoben. Dem Fahrgast 
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wird ein für 14 Tage gültiges ErsatzTicket ausgestellt, das ihm die Nutzung des ÖPNV ohne 
zusätzliche Kosten ermöglicht. Zudem wird ihm eine Bescheinigung mit den Erläuterungen 
des Vorgehens ausgehändigt. Die eingezogene Chipkarte wird im Backoffice des vertrags-
betreuenden Verkehrsunternehmens geprüft und dem Fahrgast, sollte er ein gültiges Ticket 
besessen haben, eine neue Chipkarte binnen 14 Tagen ab Kontrolle kostenfrei übermittelt.

b. Multi-applikative Chipkarten und Chipkarten, die nicht im Besitz eines Verkehrsunterneh-
mens stehen 
Bei der Kontrolle einer multi-applikativen Chipkarte oder einer Chipkarte, die nicht im Eigen-
tum eines Verkehrsunternehmens befindlich ist, wird durch das Prüfpersonal ein „vorläufiges 
Erhöhtes Beförderungsentgelt (EBE)“ gemäß der Beförderungsbedingungen Nahverkehr 
NRW ausgestellt. Der Ticketinhaber wird aufgefordert, sich mit seiner Ticketausgabestelle in 
Verbindung zu setzen, um die Chipkarte umzutauschen. Dem kontrollierenden Verkehrsun-
ternehmen ist durch den Kunden oder die ausgebende Stelle nachzuweisen, dass die Chip-
karte gültig ist. In diesem Fall wird das „vorläufige EBE“ niedergeschlagen.

2.13.4.2	 Einstiegskontrollsysteme (EKS)
Bei EKS wird eine Chipkarte unabhängig von ihrer Ausgabeart nicht eingezogen. Der Fahr-
gast wird aufgefordert, bei seiner vertragsbetreuenden Ausgabestelle die defekte Chipkarte 
einzureichen und eine neue Chipkarte zu beantragen. Hierzu wird dem Fahrgast ein Beleg 
ausgehändigt, dass seine Chipkarte nicht lesbar war, wie er einen Ersatz bekommt und dass 
ihm die Kosten für zusätzliche Tickets bei Nachweis der Gültigkeit seines eTickets erstattet 
werden. Der Nachweis ist entweder durch den Fahrgast selbst oder durch seine vertragsbe-
treuende Ausgabestelle zu erbringen. Der Fahrgast muss in finanzieller Vorleistung Tickets 
des Regeltarifs für seine Fahrten erwerben. Die Erstattung der Tickets des Regeltarifs wird 
bei allen den Tarif verkaufenden Verkehrsunternehmen vorgenommen.

2.13.5	 Datenschutzhinweise für Abo-Chipkarten 
2.13.5.1	 Kartenhinweise 

Abo-Chipkarten und 90 MinutenTickets (nur Münsterland – Ruhr-Lippe) werden als elektro-
nische Tickets ausgegeben und gelten als Fahrausweis. Verwendet wird der bundesweite 
Standard „eTicket Deutschland“. Auf dem Chip des eTickets werden die jeweiligen Gültig-
keitsmerkmale (Ticketart, räumliche Gültigkeit/Preisstufe, zeitliche Gültigkeit, Übertragbar-
keit, Kartennummer, bei einem eTicket mit Kundenvertrag zusätzlich Vorname und Name, 
ggf. Geschlecht, Geburtsdatum) verschlüsselt gespeichert. Das Verschlüsselungsverfahren 
wird laufend auf seine Sicherheit überprüft.

2.13.5.2	 Nutzungsdaten
Durch die Verwendung einer Chipkarte an einem Lesegerät wird bei jedem Einstieg ein Kon-
trolldatensatz (Datum, Uhrzeit und Haltestelle) erstellt. Dieser wird im Lesegerät kurzzeitig 
zwischengespeichert und dort nach der Übermittlung an das Hintergrundsystem des jeweili-
gen Verkehrsunternehmens direkt gelöscht. Der Kontrolldatensatz wird pseudonymisiert er-
stellt und in den Hintergrundsystemen zur Gewährleistung der Systemsicherheit überprüft.

Bei einem FlexAbo/90 MinutenTicket (nur Münsterland – Ruhr-Lippe) wird der Kontrolldaten-
satz außerdem zum Zwecke der späteren Abrechnung genutzt.

Das Verkehrsunternehmen nutzt die pseudonymen Daten ausschließlich zur Marktanalyse 
sowie zur Optimierung des Angebotes. Es wird kein personenbezogenes Bewegungsprofil 
erstellt. 

Auf Chipkarten des Standards „(((eTicket Deutschland“ werden die jeweils letzten 10 Nut-
zungen gespeichert. Zur Löschung der Daten ist das Nutzermedium dem ausgebenden Ver-
kehrsunternehmen vorzulegen.
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3.	 Gebühren und sonstige Entgelte
1. Ersatz-Ticket sowie Ersatz nicht über-

tragbarer Tickets von Vertragskunden
bis zu 10,00 Euro pro Zeitabschnitt, bis zu 25,00 Euro für 
mehrere Zeitabschnitte

2. Ersatz-Chipkarte (VDV KA) bis zu 25,00 Euro

3. Erstattung/Umtausch (Bearbeitungs-
entgelt)

bis zu 5,00 Euro

4. Erhöhtes Beförderungsentgelt bis zu 60,00 Euro (bis zu 7,00 Euro bei nachträglichem 
Nachweis eines zum Zeitpunkt der Kontrolle gültigen 
Tickets)

5. Mahnungen und Zahlungserinnerung bis zu 10,00 Euro

6. Fahrpreisbescheinigungen bis zu 10,00 Euro

7. Beförderungsentgelte für Sachen Preis eines Regelfahrscheines für Erwachsene für die 
jeweilige Preisstufe

8. Aufbewahrungsgebühr (Aufbewah-
rungs- und Verwaltungsentgelte für 
Fundsachen und nicht abgeholtes 
Bus-Kuriergut)

bis zu 15,00 Euro

9. Reinigungskosten 5.1. BB NRW (zuzgl. bis zu 10,00 Euro bei nachträg-
lichem Einzug)

10. Missbräuchliche Betätigung von 
Sicherheitseinrichtungen

5.2 BB NRW

11. Rauchen in Fahrzeugen und auf Bahn-
steigen

5.3 BB NRW

12. Bearbeitungsgebühr bei Kündigung 
von Abos vor Ablauf der Mindestbe-
zugsdauer

Bis zu 10,00 Euro
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4.	 Tarifliche Kooperationen

4.1.	 Anerkennung von Schienenfahrausweisen  
der DB AG

4.1.1	 Gültigkeit im WestfalenTarif-Raum
Die im Folgenden aufgeführten Schienenfahrausweise der DB AG gelten auf den genann-
ten Linien- und Linienabschnitten ausschließlich für Fahrtrelationen, die außerhalb des Gel-
tungsbereiches des NRW-Tarifs beginnen und innerhalb von NRW enden oder umgekehrt 
(sog. ein- und ausbrechender Verkehr). Diese Fahrausweise gelten auf den näher bezeichne-
ten Linien- und Linienabschnitten nur, wenn Zu- und Ausstieg an einem Bahnhof bzw. der 
einem Bahnhof nächstgelegenen Haltestelle erfolgen. 

4.1.2	 NRW-Plus-Tarif
Die von der DB AG ausgegebenen Schienenfahrausweise mit dem Aufdruck „NRW-Plus“ 
werden innerhalb von NRW im WestfalenTarif-Raum in den jeweiligen Tarifgebieten des 
Start- und Zielbahnhofes und fest definierten angrenzenden Städten/Gemeinden anerkannt. 
Dieses gilt auch für separat ausgegebene Aufpreiskarten für den ÖPNV zu ICE-Streckenzeit-
karten.

Im Übrigen gelten die Beförderungsbedingungen der DB AG.

Anbindung von Gemeinden im Rahmen der Gültigkeit von NRW-Plus-Tickets bzw. Aufpreis-
karten zu ICE-Streckenzeitkarten:

Teilraum Ruhr-Lippe
Fahrberechtigung für das jeweilige Tarifgebiet in der der jeweilige Start- oder Zielbahnhof 
liegt und für folgende fest definierte angrenzende Tarifgebiete.

Zielbahnhof/Haltepunkt Tarifgebiet Gemeinde Tarifgebiet 
Haltepunkt

Brügge (Westf.) 48500 Halver 48030

Iserlohn 48600 Hemer 48150

Kamen 42390 Bergkamen 42400

Lendringsen 48170 Hemer 48150

Lippstadt 49160 Erwitte 49170

Lippstadt 49160 Wadersloh 53340

Lünen Hbf 42190 Bergkamen 42400

Menden 48170 Hemer 48150

Neheim-Hüsten 44260 Ense 49240

Neheim-Hüsten 44260 Sundern 44270

Neuenrade 48090 Werdohl 48100

Selm 42180 Olfen 55080

Soest 49230 Lippetal 49430
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Zielbahnhof/Haltepunkt Tarifgebiet Gemeinde Tarifgebiet 
Haltepunkt

Soest 49230 Möhnesee 49280

Unna 42490 Bergkamen 42400

Werdohl 48100 Neuenrade 48090

Werl 49220 Ense 49240

Werl 49220 Wickede 49520

Werne 42200 Bergkamen 42400

Wickede (Ruhr) 49520 Ense 49240

Teilraum Münsterland
Fahrberechtigung für das jeweilige Tarifgebiet in der der jeweilige Start- oder Zielbahnhof 
liegt und für folgende fest definierte angrenzende Städte/Gemeinden.

Zielbahnhof/Haltepunkt Tarifgebiet Gemeinde Tarifgebiet  
Haltepunkt

Ahaus 57840 Heek 57830

Altenberge 51700 Laer 51800

Bocholt 57670 Rhede 57660

Borken 57650 Heiden 57590

Capelle (Westf.) 55550 Ascheberg 55560

Emsdetten 51220 Saerbeck 51020

Greven 51010 FMO 51920

Lengerich (Westf.) 51940 Lienen 51950

Lengerich (Westf.) 51940 Tecklenburg 51930

Neubeckum 53330 Ennigerloh 53320

Reken 57580 Heiden 57590

Rheine 51780 Neuenkirchen 51770

Steinfurt-Burgsteinfurt 51730 Wettringen 51760

Steinfurt-Burgsteinfurt 51730 Horstmar 51810

Steinfurt-Burgsteinfurt 51730 Metelen 51890

Warendorf 53110 Sassenberg 53180

Fahrberechtigung für die jeweilige Stadt/Gemeinde, in der der jeweilige Start- oder Ziel-
bahnhof liegt.

Teilraum TeutoOWL
Fahrberechtigung für das jeweilige Tarifgebiet, in der der jeweilige Start- oder Zielbahnhof 
liegt.
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Teilraum Paderborn-Höxter
Fahrberechtigung für das jeweilige Tarifgebiet, in der der jeweilige Start- oder Zielbahnhof 
liegt.

Teilraum Westfalen-Süd
Fahrberechtigung für das jeweilige Tarifgebiet, in der der jeweilige Start- oder Zielbahnhof 
liegt und für folgende fest definierte angrenzende Städte/Gemeinden.

Zielbahnhof/Haltepunkt Tarifgebiet Gemeinde Tarifgebiet 
Haltepunkt

Olpe 80500 Wenden 80700

Olpe 80500 Drolshagen 80400

Rudersdorf (Siegen) 81800 Netphen 81600

Siegen 81500 Freudenberg 81400

Siegen-Weidenau 81500 Netphen 81600 F
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4.1.3	 CityTicket
Fahrkarten des Fernverkehrs der DB AG mit Zielbahnhöfen in 

•	 Bielefeld

•	 Minden

•	 Detmold

•	 Münster

•	 Gütersloh

•	 Lippstadt

die für die Nutzung von IC/EC- oder ICE-Zügen ausgestellt werden und den Zusatz „+City“ 
aufgedruckt haben, berechtigen an den oben genannten Zielorten der Bahnreise, alle öffent-
lichen Verkehrsmittel (Bus, Stadtbahn, RB- und RE-Züge) zum Bahnhof oder zur Weiterfahrt 
in Richtung des Fahrtziels zu nutzen. Bei Rückfahrkarten ist auch die Rückfahrt möglich.

Die Fahrtberechtigung gilt auch an den oben genannten Orten für eine Fahrt in allen öffent-
lichen Verkehrsmitteln (Bus, Stadtbahn, RB- und RE-Züge) in Richtung Ausgangsbahnhof, 
sofern der jeweilige Ort mit „+City“ als Startort der Bahnreise auf der DB-Fahrkarte aufge-
führt ist. Bei Rückfahrten gelten die Fahrtberechtigungen am aufgedruckten Rückfahrtdatum 
zusätzlich für eine Fahrt in Richtung endgültiges Fahrtziel vom Ausgangsbahnhof.

Die Fahrtberechtigung gilt für die jeweils eingetragene Personenzahl am Tag der Hin- bzw. 
Rückfahrt. Die Fahrtberechtigung bei der Hinfahrt gilt zur Anreise zum Ausgangsbahnhof un-
mittelbar vor Abfahrt oder zur Weiterfahrt nach Ankunft am Zielbahnhof. Bei der Rückfahrt 
(Fahrt zum Bahnhof) gilt das auf der Fahrkarte angegebene Datum.

Die Fahrtberechtigung bezieht sich immer auf alle Inhaber der DB-Fahrkarte. Fahrtunterbre-
chungen in Richtung Fahrtziel sind zulässig. Inhaber der BahnCard 100 sind berechtigt, in 
den oben genannten Städten öffentliche Verkehrsmittel für beliebig viele Fahrten zu nutzen.

Von den oben genannten Regelungen sind im Teilraum TeutoOWL Fahrten mit dem Nacht-
Bus ausgenommen (Bielefeld, Detmold, Gütersloh, Herford und Minden). AST-Fahrten sind 
auch für City-Ticket-Inhaber zuschlagpflichtig. Es gelten die jeweiligen lokalen AST-Tarife und 
-Tarifbestimmungen.

Im Übrigen gelten die Beförderungsbedingungen der DB AG.

4.2.	 NRW-Tarif
Der NRW-Tarif wird anerkannt, es gelten die Tarifbestimmungen für den NRW-Tarif.

4.3.	 Rail & Fly-Ticket
Das von der DB AG ausgegebene relationsbezogene Rail & Fly-Ticket wird auf der auf dem 
Ticket aufgedruckten SPNV-Relation sowie im Vor- und Nachlauf im ÖSPV anerkannt, wenn 
Start und Ziel im WestfalenTarif liegen. Liegen Start oder Ziel außerhalb des WestfalenTarifs, 
wird das Rail & Fly-Ticket auf der SPNV-Relation sowie auf dem Streckenabschnitt Müns-
ter Hbf/Osnabrück Hbf – Flughafen Münster/Osnabrück anerkannt. Für sonstige Fahrten im 
ÖSPV zum/vom Flughafen muss ein zusätzliches Ticket des WestfalenTarifs gekauft werden. 

Nach diesen Bestimmungen gilt das Rail & Fly-Ticket zur 

•	 Hinfahrt (ein Tag vor dem Abflugtag und am Abflugtag)

•	 Rückfahrt (Tag der Rückkehr und am folgenden Tag)

Das Rail & Fly-Ticket ist nur in Verbindung mit einem internationalen Flugticket bzw. mit 
einer Reisebestätigung (in Papierform oder elektronisch) und einem gültigen Personalaus-
weis/Reisepass gültig. Rail & Fly-Tickets sind nicht übertragbar.v

•	 Hamm

•	 Paderborn

•	 Herford

•	 Rheine 

•	 Iserlohn

•	 Siegen

F
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4.4.	 Kooperation mit Reiseveranstaltern im Geschäfts-
reiseverkehr (nur Münsterland/Ruhr-Lippe)
Das von verschiedenen Reiseveranstaltern ausgegebene kombinierte Fluggast-Ticket für  
Geschäftsreisende berechtigt zu beliebig vielen Fahrten in Bus und Bahn (Nahverkehrszüge 
2. Klasse) innerhalb der Teilräume Münsterland und Ruhr-Lippe. Das Ticket ist nicht über-
tragbar und nur in Verbindung mit dem zugehörigen Flugticket für die auf dem Flugticket 
eingetragene Person am Hin- und/oder Rückflugtag bis Betriebsschluss gültig.

4.5.	 SauerlandCard
Die von den Verkehrsvereinen bzw. Kurverwaltungen der Städte Hallenberg, Medebach,  
Brilon, Olsberg, Winterberg, Schmallenberg, Willingen, Eslohe und Diemelsee ausgegebene 
SauerlandCard wird innerhalb des Kreises Soest und des Hochsauerlandkreises als Fahraus-
weis in Bus und Bahn anerkannt. Ebenso erfolgt eine Anerkennung auf den Kreisgrenzen 
überschreitenden Linien R48, 397 und 385. In der Gemeinde Diemelsee gilt die Sauerland-
Card nur auf der Linie 506.

In Westfalen-Süd wird die SauerlandCard in den Tarifgebieten Bad Berleburg, Lennestadt 
und Finnentrop als gültiger Fahrausweis im Bus anerkannt.

Bei der Bahn wird die SauerlandCard in den zuschlagfreien Zügen des Schienenpersonen-
nahverkehrs (RegionalExpress, RegionalBahn und S-Bahn) nur in der 2. Wagenklasse auf 
folgenden Kursbuchstrecken bzw. -streckenabschnitten anerkannt:

Kbs 430 Welver – Geseke

Kbs 431 Werl – Soest

Kbs 435 Wickede (Ruhr) – Westheim (Westf)

Kbs 438 Bestwig – Winterberg (Westf)

Kbs 439 Brilon Stadt – Willingen (Upland)/Usseln

Berechtigte
Die SauerlandCard gilt für den Freizeitverkehr und wird an Personen ausgegeben, die ihren 
Urlaub im Hochsauerlandkreis verbringen oder sich dort einer Kur unterziehen. Die Berech-
tigung der Inanspruchnahme ist durch Personalausweis und Zimmernachweis oder durch 
eine amtliche Bestätigung nachzuweisen.

Teilnehmerzahl | Gültigkeit
Die Teilnehmerzahl und der Gültigkeitszeitraum sind variabel und entsprechen dem Eintrag 
auf der SauerlandCard.

Mitgeführte Hunde werden unentgeltlich befördert.

Sonstiges
Die SauerlandCard berechtigt nicht zu Fahrten von/zur Ausbildungs- oder Arbeitsstelle sowie 
für die An- bzw. Abreise vom/zum Urlaubs-/ Kurort.

Bei der Nutzung von NachtBussen ist zusätzlich zur SauerlandCard der NachtBus-Aufpreis 
gemäß Nr. 9.9.4 der Tarifbestimmungen pro Person zu zahlen. 

In den Sommermonaten wird das Ticket auch unter der Bezeichnung SauerlandSommer-
Card ausgegeben.

F
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5.	 Anlagen eezy.nrw in Westfalen

5.1.	 Übersicht des Geltungsbereichs des  
eezy.nrw in Westfalen

5.2.	 Vertriebliche Mitwirkung durch die Kunden
Zwischen Check-in und Check-out wird der Standort der Kunden über die im Mobiltelefon 
verfügbaren Dienste zur Standortbestimmung erfasst und per Datenkommunikation (mobi-
les Internet oder ggf. WLAN) an das Hintergrundsystem des KVP übermittelt. Diese Informa-
tionen sind erforderlich, um den Reiseweg zwischen Start und Ziel im Hintergrundsystem 
nachvollziehen und damit die Berechnung des Fahrpreises durchführen zu können. Daher 
muss während der gesamten Fahrt 

•	 das Mobiltelefon betriebsbereit vorgehalten werden, 

•	 die Standortbestimmung/Ortung aktiviert sein, 

•	 die mobile Internet-Nutzung eingeschaltet bleiben (kein Flug- oder kein Offline-Modus), 

•	 das Display den vollständigen Inhalt der Fahrtberechtigung für Fahrausweisprüfungen 
anzeigen können. 

Die Bewegungssensorik des Mobiltelefons wird ggf. verwendet, um den Kunden bestimmte 
Komfortfunktionen über die App bereitstellen zu können (z. B. Erinnerung an Check-out).  
Das Senden solcher Push-Benachrichtigungen ist jedoch nur möglich, wenn das Mobiltele-
fon der Kunden dies unterstützt und die Kunden dies nicht aktiv unterdrückt haben.

Die Nutzungsvereinbarung zwischen Kunden und KVP kann weitere, im Wesentlichen tech-
nische Mitwirkungspflichten durch die Kunden regeln.

F
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G	 Anlagen TeutoOWL

6.	 Anlagen des Teilraums TeutoOWL

6.1.	 Tarifgebietspläne
Siehe Anlage 21.1 Nahbereichstarifierung Teilraum TeutoOWL

6.2.	 Ergänzende AGB des WestfalenTarifs für den  
Bezug von Abo-Tickets im Teilraum TeutoOWL
1.	 Anwendungsbereich 

Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen beschreiben die Regelungen der re-
gionalen Ticketangebote des SilberAbos sowie der Partnerkarte, der Schüler-
Card Bielefeld und des FunAbos im Teilraum TeutoOWL des WestfalenTarifs. Im  
Übrigen gelten die AGB des WestfalenTarifs. 

2.	 Vertragspartner im Abonnement 
S. westfälische AGB (Anlage 2). 

3.	 Zustandekommen des Vertrages und Vertragsdauer 
(1) - (7) S. westfälische AGB (Anlage 2). 
(8) Der Vertrag kommt mit Zugang der Abo-Tickets beim Abonnenten zustande. Das Ver-
kehrsunternehmen trifft seinerseits alle Voraussetzungen dafür, dass ein Zugang recht-
zeitig vor Abobeginn stattfinden kann. Lehnt das Verkehrsunternehmen den Antrag ab, 
so ist der Antragsteller zuvor über diese Ablehnung zu informieren. 
(9) S. westfälische AGB (Anlage 2).
(10) Das Abonnement gilt für 12 aufeinanderfolgende Monate. Ist die Vertragslaufzeit 
von 12 Monaten ohne Kündigung zum Ablauftermin verstrichen, verlängert sich das 
Vertragsverhältnis stillschweigend auf unbestimmte Zeit. Das Abonnement kann jeder-
zeit zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Dem Abonnenten werden bis 
zur Kündigung unaufgefordert weitere Tickets zugesandt. 60plusAbos und das Silber-
Abo gelten für 3 aufeinanderfolgende Monate. Ist die Vertragslaufzeit von 3 Monaten 
ohne Kündigung zum Ablauftermin verstrichen, verlängert sich das Vertragsverhältnis 
stillschweigend auf unbestimmte Zeit. Das Abonnement kann jederzeit zum Ende eines 
Kalendermonats gekündigt werden. Die Laufzeit des Vertrages der SchülerCard endet 
stillschweigend zum Schuljahresende (31.07.). 

4.	 Abo-Beginn, Nutzungsberechtigung und Vertragsverlängerung 
S. westfälische AGB (Anlage 2). 

5.	 Zahlungsbedingungen, Konto-, Adress- und Vertragsänderung 
(1)	 S. westfälische AGB (Anlage 2). 

(2)	 Die Abbuchung erfolgt jeweils im Voraus am 1. Werktag eines Monats. 

(3)	 S. westfälische AGB (Anlage 2). 

6.	 Änderung des Abo-Tickets 
S. westfälische AGB (Anlage 2). 

7.	 Fristgemäße Abbuchung, Rücklastschrift, Zahlungsverzug 
S. westfälische AGB (Anlage 2). 

(1)	 Für die SchülerCard gilt abweichend folgende Regelung: im Falle des Zahlungsver-
zugs ist das Verkehrsunternehmen berechtigt den Ticketversand zu stoppen.

G
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8.	 Kündigung durch den Abonnenten 
8.1	 Ordentliche Kündigung 

(1)	 S. westfälische AGB (Anlage 2). 

(2)	 Das FunAbo endet mit Ablauf des Monats, in welchem der Abonnent seinen  
21. Geburtstag hat, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

(3)	 S. westfälische AGB (Anlage 2). 

(4)	 Erfolgt die Kündigung vor Ablauf einer Mindestlaufzeit, so wird eine Fahrgeld-
nachberechnung von 30,00 € erhoben.  

8.2	 Außerordentliche Kündigung 
S. westfälische AGB (Anlage 2). 

9.	 Kündigung durch das Verkehrsunternehmen 
9.1	 Ordentliche Kündigung 

(1)	 S. westfälische AGB (Anlage 2). Ausgenommen hiervon ist die SchülerCard bei 
Wegfall der Anspruchsberechtigung. 

(2)	 Das FunAbo endet mit Ablauf des Monats, in welchem der Abonnent seinen  
21. Geburtstag hat, ohne dass es einer Kündigung bedarf.  

(3)	 S. westfälische AGB (Anlage 2). 

9.2	 Außerordentliche Kündigung 
S. westfälische AGB (Anlage 2). 

10.	 Speicherung von Abonnentendaten und Datenschutz 
S. westfälische AGB (Anlage 2).

11.	 Verlust oder Zerstörung 
S. westfälische AGB (Anlage 2). 

12.	 Erstattung 
S. westfälische AGB (Anlage 2). 

6.3.	 Ergänzende AGB des WestfalenTarifs für den  
Bezug von GroßkundenAbos im Teilraum Teuto
OWL
Für den Bezug von GroßkundenAbos gem. Ziffer 6.5.7.1 gelten die in Anlage G, 6., Ziffer 
6.2 aufgeführten Bedingungen analog sofern über eine mit der OWL Verkehr GmbH oder 
einem Verkehrsunternehmen separat zu getroffene Vereinbarung nichts Gegenteiliges ge-
regelt worden ist.

Für das JobTicket gem. Ziffer 3.2.4.6 gelten die dort genannten Bedingungen sowie die in 
Anlage H, 6. Ziffer 6.2 aufgeführten Bestimmungen sofern über eine mit der OWL Verkehr 
GmbH oder einem Verkehrsunternehmen separat getroffene Vereinbarung nichts Gegentei-
liges geregelt worden ist.

G
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H	 Anlagen Paderborn-Höxter

7.	 Anlagen des Teilraums Paderborn-Höxter 

7.1.	 Tarifgebietspläne
siehe Anlage 21.2 Nahbereichstarifierung Teilraum Paderborn-Höxter

7.2.	 Netz Hochstift 
Der Geltungsbereich des Netzes Hochstift umfasst folgende Tarifgebiete:

•	 77750 Altenbeken

•	 77790 Hövelhof

•	 77870 Bad Driburg

•	 77850 Höxter

•	 77760 Bad Lippspringe

•	 77800 Lichtenau

•	 77820 Bad Wünnenberg

•	 77930 Marienmünster

•	 77880 Beverungen

•	 77940 Nieheim

Tickets mit dem Geltungsbereich „Netz Hochstift“ werden auch auf folgenden SPNV- und 
ÖSPV-Streckenabschnitten im Übergang zu anderen Tarifräumen anerkannt:

SPNV-Streckenabschnitte:

Linie Anerkennung auf Streckenabschnitt

RB 84 Lüchtringen – Holzminden

RB 85 Wehrden – Bad Karlshafen

ÖSPV-Streckenabschnitte:

Linie Anerkennung auf Streckenabschnitt

R21 Höxter-Stahle – Holzminden 

R22 Beverungen – Lauenförde – Bad Karlshafen

R50/51 Bad Lippspringe – Schlangen-Kohlstädt

502 Warburg-Scherfede – Wrexen 

R36 Beverungen – Lauenförde 

523 Beverungen – Bad Karlshafen – Trendelburg 

W3 Warburg-Welda – Volkmarsen 

W4 Warburg-Germete – Diemeldstadt-Rhoden

•	 77720 Borchen

•	 77700 Paderborn

•	 77900 Borgentreich

•	 77810 Salzkotten

•	 77920 Brakel

•	 77950 Steinheim

•	 77770 Büren

•	 77960 Warburg

•	 77780 Delbrück

•	 77980 Willebadessen H
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7.3.	 Regelungen für die Nutzung des Chip-Tickets
7.3.1	 Grundsatz

Im Tarifgebiet Paderborn wird in den Bussen der PaderSprinter GmbH der elektronische  
Ticketkauf mittels Chipkarte (smilecard) angeboten. Die Chipkarte verfügt über eine eindeu-
tige Kartennummer, die auf der Vorderseite aufgedruckt ist. Die Tickets werden elektronisch 
auf dem Chip gespeichert. Es können EinzelTickets KinderTickets, Fun EinzelTickets sowie 
TagesTicket24 gelöst werden.

7.3.2	 Kartenausgabe und Erwerb von Chip-Tickets
1.	 Die Chipkarte ist gegen Zahlung einer Pfandgebühr erhältlich in den Bussen der Pader-

Sprinter GmbH, deren Verkaufsstellen sowie in der mobithek.

2.	 Die Chipkarte wird anonymisiert ausgegeben und ist übertragbar. Bei der Ausgabe der 
Chipkarte erhält der Inhaber einen Ausgabebeleg, mittels dessen er sich als Besitzer der 
Chipkarte ausweisen kann.

3.	 Auf Wunsch ist eine Registrierung der Chipkarte möglich, so dass der Karteninhaber 
im Reklamations- oder Verlustfall auch ohne Vorlage des Ausgabenbelegs den recht-
mäßigen Besitz der Chipkarte nachweisen kann. Hierzu werden im Hintergrundsystem 
die personenbezogenen Daten des Karteninhabers sowie ein Passwort hinterlegt. Die 
PaderSprinter GmbH ist berechtigt, die bei der Registrierung der Karte erhobenen per-
sönlichen Daten gem. § 28 Abs. 1 Ziff. 2 BDSG zur Bearbeitung von Reklamationen und 
Rückfragen zu den mit der Chipkarte erworbenen Tickets zu verarbeiten und zu nutzen. 
Eine Bildung von personenbezogenen Fahrt- und Nutzungsprofilen erfolgt nicht. Der 
Chipkarteninhaber ist berechtigt, die zu seiner Person gespeicherten personenbezoge-
nen Daten unentgeltlich bei der PaderSprinter GmbH einzusehen oder Auskunft darüber 
zu erhalten. In den in § 35 BDSG genannten Fällen besteht das Recht auf Berichtigung, 
Löschung oder Sperrung der personenbezogenen Daten.

4.	 Mit Aushändigung der freigeschalteten Chipkarte an den Kunden ist dieser berechtigt, 
sofort Chip-Tickets zu lösen. Voraussetzung hierfür ist das Vorhandensein eines Gutha-
benbetrags auf der Chipkarte. Die Aufladung der Chipkarte mit einem Guthabenbetrag 
ist möglich in den Bussen der PaderSprinter GmbH sowie in deren Verkaufsstellen.

5.	 Auf der Chipkarte werden jeweils die letzten zehn Transaktionen und Aktionen (z. B. 
Ticketkauf; Anzeige der Karteninformationen am Kartenterminal), die mit der Chipkarte 
durchgeführt wurden, gespeichert. Transaktionen/Aktionen entstehen, wenn die Chip-
karte zum Ticketkauf, zur Ticketstornierung, zum Aufladen von Guthaben, zur Ticketprü-
fung oder zum Abruf von Karteninformationen an den Vertriebs- und Kontrollgeräten 
mit einem Kartenleser in Verbindung tritt und der Vorgang vollständig beendet wurde.

6.	 Auf Wunsch erhält der Karteninhaber bei der PaderSprinter GmbH Auskunft über die 
auf dem Chip gespeicherten Transaktionen/Aktionen. Weiterhin kann er an den Karten-
terminals in den Bussen der PaderSprinter GmbH auf dem Chip gespeicherte Tickets 
selbstständig einsehen.

7.	 Beim Wechsel des Verkehrsunternehmens und/oder bei Fahrten über das Tarifgebiet  
Paderborn hinaus, ist beim Kauf eines Chip-Tickets beim Fahrpersonal der PaderSprinter 
GmbH ein Papierbeleg anzufordern.

8.	 Bei technischen Defekten, höherer Gewalt etc. besteht kein Anspruch auf das Lösen 
von Chip-Tickets. In diesem Fall muss zur Durchführung der Fahrt ein entsprechendes 
Papierticket erworben werden.

7.3.3	 Kartenrückgabe | Verlust der Chipkarten
Die Rückgabe der Chipkarte ist nur in den eigenen Verkaufsstellen der PaderSprinter GmbH 
zu den jeweiligen Öffnungszeiten möglich. Eine Rückgabe beim Fahrpersonal ist nicht mög-
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lich. Die Pfandgebühr wird zusammen mit einem eventuellen Restguthaben erstattet, sofern 
die Karte unbeschädigt ist oder der Inhaber die Beschädigung der Karte nicht selbst verur-
sacht hat. Die Chipkarte ist Eigentum der PaderSprinter GmbH. Der Verlust der Chipkarte ist 
der PaderSprinter GmbH unverzüglich zu melden, sodass die Karte gesperrt werden kann. 
Bei Verlust erfolgt keine Erstattung des Pfandbetrags. Die Ausstellung einer neuen Chipkarte 
ist gegen Zahlung einer Pfandgebühr möglich.

7.3.4	 Umgang mit defekten Chipkarten
Bei technischen Defekten, höherer Gewalt etc. besteht kein Anspruch auf das Lösen von 
Chip-Tickets. In diesem Fall muss zur Durchführung der Fahrt ein entsprechendes anderes 
Ticket erworben werden. 

Die Prüfung einer defekten Chipkarte ist ausschließlich bei der PaderSprinter GmbH möglich. 
Im Falle eines Defektes der Chipkarte, den der Karteninhaber nicht selbst verursacht hat, wird 
die Chipkarte von der PaderSprinter GmbH kostenlos ersetzt. Hierzu muss sich der Besitzer 
der Chipkarte gemäß Ziffer 7.3.2, Nr. 2 oder 3, ausweisen. Die Pfandgebühr und ein even-
tuelles Restguthaben der defekten Chipkarte werden auf die neue Karte übertragen. Sofern 
der Defekt vom Karteninhaber verursacht wurde, ist die Ausstellung einer neuen Chipkarte 
gegen Zahlung einer Pfandgebühr möglich. Eventuelles Restguthaben wird umgebucht.

7.3.5	 Kontrolle
Das Kontrollpersonal kann den Karteninhaber jederzeit dazu auffordern, die Chipkarte für 
den Kontrollvorgang auszuhändigen. Ist die Chipkarte bei einer Ticketkontrolle durch das 
mobile Prüfgerät des Kontrollpersonals oder durch die Vertriebsgeräte im Fahrzeug nicht 
elektronisch lesbar, werden die personenbezogenen Daten des Karteninhabers erfasst und 
ein Beleg über eine Fahrkartenkontrolle ausgehändigt. Die sich daraus ergebende Pflicht zur 
Zahlung des Erhöhten Beförderungsentgelts entfällt für den Karteninhaber, wenn bei der 
nachfolgenden Prüfung der Karte durch die PaderSprinter GmbH im Vertriebshintergrund-
system ein entsprechender Ticketkauf erkennbar ist.

7.4.	 Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Pader-
Ticket im Abonnement
1.	 Vertragspartner

Vertragspartner im Abonnement sind der Kunde und das jeweilige Verkehrsunterneh-
men.

2.	 Zustandekommen des Vertrages
(1)	 Der Vertrag kommt mit der Annahme des Abo-Antrages des Kunden durch das Ver-

kehrsunternehmen zustande.

(2)	 Der Abo-Antrag umfasst den Bestellschein mit SEPA-Lastschriftmandat für die Ein-
lösung wiederkehrender SEPA-Lastschriften und wird von dem Verkehrsunterneh-
men als Vordruck, Download oder elektronisches Formular bereitgestellt. 

(3)	 Dem Verkehrsunternehmen steht es frei, z. B. im Rahmen des Online-Vertriebs,  
neben dem papiergebundenen SEPA-Mandat mit eigenhändiger Original-Unter-
schrift optional auch ein elektronisches SEPA-Mandat mit rechtgültiger elektroni-
scher Signatur anzubieten und zu akzeptieren. Zusätzlich können im Online-Vertrieb 
weitere Zahlwege gewählt werden.

(4)	 Der Kunde erklärt durch Abgabe des vollständig ausgefüllten Bestellscheins und 
der gleichzeitigen Erteilung eines rechtsgültigen SEPA-Lastschriftmandats (im On-
line-Vertrieb zusätzliche Nutzung von weiteren Zahlwegen) den Vertrag über das 
Abonnement abschließen zu wollen.
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(5)	 Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten für den An-
trag und die Angabe eines akzeptierten Zahlweges, bei Bedarf mit Unterschrift, er-
forderlich. Das SEPA-Mandat kann auch von einem Dritten erteilt werden.

(6)	 Im Rahmen der Prüfung des Abo-Antrags kann das Verkehrsunternehmen Auskünf-
te über die Bonität des Kunden und des Kontoinhabers bei einer Wirtschaftsaus-
kunftsdatei einholen. Bei einer negativen Auskunft ist das Verkehrsunternehmen 
nicht verpflichtet, den Abo-Antrag anzunehmen.

(7)	 Die Annahme des Abo-Antrages erfolgt durch die Übergabe oder Übersendung des 
PaderTickets im Abonnement an den Kunden oder einen anderen vom Kunden be-
nannten Empfänger.

(8)	 Konnte der Postversand des PaderTickets im Abonnement wegen nicht zutreffen-
der, unvollständiger oder nicht mehr aktueller Angaben insbesondere zur Anschrift 
nicht vollzogen werden, so wird das aktuell zur Auslieferung anstehende Pader
Ticket im Abonnement bei dem Verkehrsunternehmen, welches das PaderTicket 
ausgegeben hat, für den Ticketinhaber zur Abholung hinterlegt. 

(9)	 Der Kunde kann das PaderTicket selbst nutzen oder einer anderen Person zur Nut-
zung überlassen, sofern sich das Abonnement auf ein übertragbares PaderTicket 
bezieht. Ein persönliches PaderTicket wird immer auf den Namen des Ticketinha-
bers ausgestellt und darf ausschließlich von diesem genutzt werden. Der Kunde 
kann den Vertrag auch zugunsten einer anderen Person schließen, die dann das 
PaderTicket zur Nutzung erhält. Alle Personen, die nicht Kunde sind und ein vom 
Kunden bestelltes PaderTicket nutzen, gelten als Ticketinhaber im Sinne dieser All-
gemeinen Geschäftsbedingungen.

3.	 Abo-Beginn, Nutzungsberechtigung und Vertragsdauer
(1)	 Das Abonnement kann an jedem Tag eines Monats begonnen werden, sofern die 

Bestellung einschließlich eines rechtsgültigen SEPA-Lastschriftmandats (im Online-
Vertrieb zusätzlich Nutzung weiterer Zahlwege) in Verbindung mit einer positiven 
Bonitätsprüfung des Kunden bzw. des Kontoinhabers vorliegt.

(2)	 Bestellung

a)	 Abo-Sofort
Der Kunde hat die Möglichkeit, jederzeit ein PaderTicket zum sofortigen Fahrt-
antritt zu erwerben. Dazu muss im Kundencenter oder im Onlineportal der An-
trag gestellt werden. Nach erfolgreicher Prüfung der Daten kann die Chipkarte 
oder der Barcode (im Onlineportal) ausgestellt und sofort zur Fahrt genutzt 
werden. Der Teilbetrag für den Monat errechnet sich aus den verbleibenden 
Kalendertagen (X/30). Dieser Betrag wird zum nächsten Rechnungslauf vom 
angegebenen Konto eingezogen.

b)	 Vorbestellung
Das Abonnement kann an jedem Tag des Monats begonnen werden, sofern 
die Bestellung einschließlich eines rechtsgültigen SEPA-Lastschriftmandats in 
Verbindung mit einer positiven Bonitätsprüfung des Kunden bzw. des Kontoin-
habers vorliegt. Der Bestellschein für das Abonnement muss 14 Tage vor dem 
ersten Geltungstag beim ausgebenden Verkehrsunternehmen eingegangen 
sein. Wird diese Frist nicht eingehalten, verschiebt sich der Gültigkeitsbeginn 
entsprechend. Der tatsächliche Gültigkeitsbeginn des PaderTicket wird dem 
Kunden schriftlich mitgeteilt.

(3)	 Wird dem Kunden das PaderTicket direkt am Counter ausgehändigt oder als Bar-
codeticket bereitgestellt, kann dieses direkt genutzt werden. Somit erlischt das 
14-tägige Rücktrittsrecht, da der Fahrschein direkt genutzt werden kann.

(4)	 Ab dem ersten Gültigkeitstag ist das PaderTicket im Abonnement an 12 aufeinan-
derfolgenden Monaten gültig. Beim Start ungleich des ersten im Monat zählt der 

H



163

Anlagen Paderborn-Höxter

Teilmonat als voller Gültigkeitsmonat bei der Ermittlung der Mindestvertragslauf-
zeit mit. Ist die Vertragslaufzeit von 12 Monaten ohne Kündigung zum Ablauftermin 
verstrichen, verlängert sich das Vertragsverhältnis stillschweigend auf unbestimm-
te Zeit. Das Abonnement kann jederzeit zum Ende eines Gültigkeitsmonats gekün-
digt werden. Die Gültigkeit verlängert sich längstens bis zur Wirksamkeit einer Kün-
digung des Abonnements gemäß dem Abschnitt 7 (Kündigung). 

(5)	 Das PaderTicket im Abonnement wird als elektronisches Ticket in Form einer Chip-
karte oder als Barcodeticket ausgestellt. Auf der Chipkarte oder im Barcode sind die 
Daten des Kunden/Ticketinhabers (Name, Vorname), räumliche und zeitliche Gültig-
keitsmerkmale sowie sonstige Daten gespeichert, die im Rahmen der Ausgabe und 
Kontrolle des elektronischen Tickets notwendig sind. Auf Wunsch erhält der Karten-
inhaber beim Verkehrsunternehmen Auskunft über die auf dem Chip gespeicherten 
Transaktionen..

(6)	 Bei Übergabe oder Übersendung des PaderTickets erhält der Kunde zu seinem 
Abonnement eine Übersicht über ausgewählte auf dem PaderTicket gespeicherte 
Daten. Die Daten sind auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Beanstandun-
gen sind dem ausgebenden Verkehrsunternehmen unverzüglich, jedoch spätes-
tens bis 10 Tage nach Zustellung des PaderTickets in Textform (also z.B. per E-Mail)  
anzuzeigen. 

(7)	 Chipkarten sind Eigentum des Verkehrsunternehmens und müssen nach Kündi-
gung an dieses zurückgegeben werden (siehe Abschnitte 7 f). 

(8)	 Der Kunde hat Fehler des ihm überlassenen PaderTickets (z. B. Beschädigungen) 
unverzüglich bei der Ausgabestelle anzuzeigen.

(9)	 Im Falle der Vertragsverlängerung verlängert sich die Gültigkeit des elektronischen 
PaderTickets stillschweigend.  

(10)	Der Kunde ist erst dann zur Nutzung des PaderTickets im Abonnement berechtigt, 
wenn er seine Zahlungspflichten vollständig und regelmäßig erfüllt. Bei wissentli-
cher Nutzung des PaderTickets im Abonnement ohne Zahlung nutzt der Kunde oder 
der jeweilige Ticketinhaber den Fahrausweis widerrechtlich.

(11)	 Der entgeltliche Verleih, die Vermietung sowie der Verkauf des PaderTickets im 
Abonnement sind nicht gestattet.

(12)	Die Nichtnutzung eines PaderTickets aufgrund von Urlaub, Krankheit, Verlust des 
Tickets o.ä. führt nicht zu einer Unterbrechung des Abo-Vertrags. Eine Erstattung 
von Beförderungsentgelten wegen Nichtnutzung des PaderTickets findet nicht statt.

(13)	Kann der Kunde oder der jeweilige Ticketinhaber sein PaderTicket im Abonnement 
bei einer Ticketkontrolle nicht vorzeigen, ist das erhöhte Beförderungsentgelt (EBE) 
in voller Höhe zu zahlen. Bei einem persönlichen PaderTicket im Abonnement er-
mäßigt sich der EBE-Betrag auf die Bearbeitungsgebühr gemäß den gültigen Tarif-
bestimmungen, wenn das PaderTicket im Abonnement innerhalb von 7 Tagen bei 
der auf dem Beleg zur Kontrolle genannten Einspruchsstelle vorgelegt wird. Beim 
übertragbaren PaderTicket im Abonnement ist diese Ermäßigung nicht möglich.

4.	 Zahlungsbedingungen, Konto- und Adressänderung
(1)	 Eine Zahlung des Abo-Preises ist ausschließlich durch Abbuchung in dem ausge-

wählten Zahlweg möglich. Der Kunde ist verpflichtet, entsprechende Vollmachten 
zu erteilen bzw. beizubringen.

(2)	 Mit Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats an das Verkehrsunternehmen wird 
dieses ermächtigt, den monatlichen Abonnementpreis inklusive offener Forderun-
gen und Gebühren aus dem Vertragsverhältnis monatlich von einem im SEPA-Teil-
nehmerland geführten Girokonto abzubuchen und im Falle der Verlängerung auch 
darüber hinaus.
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(3)	 Die monatlichen SEPA-Lastschriften werden immer zum 6. Tag eines jeden Monats 
abgebucht. Fällt dieser Tag auf ein Wochenende, erfolgt am darauffolgenden Werk-
tag der SEPA-Lastschrifteinzug. Die Abbuchung anderer Zahlwege, insbesondere 
im Online-Vertrieb, kann abweichend sein.  

(4)	 Beginnt das PaderTicket im laufenden Monat, wird der Betrag zum nächsten Rech-
nungslauf vom angegebenen Zahlweg eingezogen. 

(5)	 Die Abbuchung der fälligen Beträge erfolgt auf Basis der jeweils zum Zeitpunkt der 
Abbuchung gültigen Beförderungsentgelte (Tarife). Im Falle einer Tariferhöhung 
während der Mindestvertragslaufzeit hat der Vertragsinhaber ein Sonderkündi-
gungsrecht (siehe §7 Abschnitt 3a). Die Kündigung ist dem Verkehrsunternehmen 
innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis oder Kennenmüssen (Veröffentlichung 
der Tariferhöhung) schriftlich mitzuteilen. 

(6)	 Änderungen der persönlichen Daten des Kunden, wie z. B. Adresse oder Bankver-
bindung, sind dem Verkehrsunternehmen unverzüglich mitzuteilen. Etwaige Ände-
rungen werden jeweils zum 1. eines Gültigkeitsmonats berücksichtigt, sofern die 
Änderungsmitteilung bis spätestens zum 15. des Vormonats bei dem Verkehrsunter-
nehmen in Textform vorliegt. Durch eine unterbliebene Anzeige eines Wohnungs
wechsels entstandene Kosten werden in Rechnung gestellt. Eine Änderung der 
Bankverbindung bedarf der Vorlage eines vom Kontoinhaber unterschriebenen SE-
PA-Lastschriftmandats. Geht diese Mitteilung nach dem 15. des Vormonats ein, so 
wird der Betrag im Folgemonat nochmals vom bisherigen Konto abgebucht. Für 
hieraus entstehende Kosten (z. B. Rücklastschriftgebühren) haftet der Kunde.

(7)	 Bei Änderungen, die den Abonnementpreis beeinflussen, ist der Abonne
mentvertragspartner verpflichtet, bei abweichendem Kontoinhaber diesen entspre-
chend zu informieren. Zu einer gesonderten Information des Kontoinhabers ist das 
Vertragsverkehrsunternehmen nicht verpflichtet. Einer besonderen Änderung des 
SEPA-Lastschriftmandats bedarf es nicht.  

5.	 Fristgemäße Abbuchung, Rücklastschrift, Zahlungsverzug
(1)	 Kann der fällige monatliche Abonnementpreis zu dem unter Ziff. 4 genannten 

Zeitpunkt aus Gründen, die vom Kunden zu vertreten sind, nicht vom gewählten 
Zahlweg abgebucht werden, befindet sich der Kunde im Zahlungsverzug. Der Zah-
lungsverzug bewirkt, dass der Kunde oder der jeweilige Ticketinhaber bei Nutzung 
des Verkehrsmittels ohne gültigen Fahrausweis ist und die daraus resultierenden 
Rechtsfolgen zu verantworten hat.

(2)	 Der im Zahlungsverzug befindliche Kunde ist verpflichtet, den fälligen Betrag un-
verzüglich auszugleichen. 

(3)	 Das Verkehrsunternehmen ist im Falle des Zahlungsverzuges berechtigt, das Ver-
tragsverhältnis fristlos zu kündigen (siehe Ziff. „7.2 (3)“) und beim elektronischen 
PaderTicket die Sperrung zu veranlassen, sofern der Kunde auch nach einer Mah-
nung den Betrag nicht innerhalb des in der Mahnung mitgeteilten Zeitraums be-
zahlt.

(4)	 Für die Mahnung kann ein Bearbeitungsentgelt in Höhe der dem Verkehrsunter-
nehmen in Folge des Verzuges entstehenden Kosten erhoben werden. Das Bearbei-
tungsentgelt kann auch als Pauschale erhoben werden, deren Höhe sich an den 
entstehenden Kosten orientiert. Darüber hinaus sind die mit der Rücklastschrift ver-
bundenen Gebühren und Kosten vom Kunden zu tragen.

6.	 Änderungen des PaderTickets im Abonnement
Eine Änderung der Produktvariante des PaderTickets im Abonnement  kann nur zwei-
mal im Gültigkeitsjahr vorgenommen werden. Änderungswünsche des Kunden müssen 
dem Verkehrsunternehmen bis 15 Tage vor Beginn des neuen Monats in Textform vor-
liegen. Die gleichzeitige Rückgabe der Chipkarte ist Voraussetzung für das Wirksamwer-
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den der gewünschten Änderungen. Eine Änderung des Abonnements hat keine Auswir-
kungen auf die Mindestvertragslaufzeit.

7.	 Kündigung
a)	 Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses bleiben sämtliche offenen Forderun-

gen des Verkehrsunternehmens gegen den Kunden bestehen. Das Verkehrsunter-
nehmen ist berechtigt, diese Forderungen auch nach Vertragsende abzurechnen 
und einzuziehen, sofern diese während der Vertragslaufzeit entstanden sind und 
rechtlich begründet sind.

b)	 Die beim Vertragsabschluss erteilte Einzugsermächtigung bleibt bis zum vollstän-
digen Ausgleich der offenen Forderungen gültig, es sei denn, der Kunde widerruft 
die Einzugsermächtigung schriftlich oder elektronisch. Das Verkehrsunternehmen 
verpflichtet sich, den Kunden über das Bestehen und die Höhe der offenen Forde-
rungen nach Vertragsende in geeigneter Weise zu informieren. Der Kunde ist ver-
pflichtet, seine Kontaktdaten bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen 
aktuell zu halten.

c)	 Mit der Abo-Kündigung erlischt das SEPA-Lastschriftmandat nach Abbuchung der 
letzten vertragsmäßigen Rate, bei einer Nachberechnung nach Abbuchung des 
Nachzahlungsbetrags, ohne dass es eines gesonderten Widerrufs bedarf.

d)	 Die Verjährung von Forderungen richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
Vertragsbedingte Zahlungsansprüche des Verkehrsunternehmens verjähren regel-
mäßig in drei Jahren, beginnend mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch 
entstanden ist und das Verkehrsunternehmen von den anspruchsbegründenden 
Umständen Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen 
müssen.

e)	 Sollte der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nach Vertragsende nicht nach-
kommen, behält sich das Verkehrsunternehmen das Recht vor, rechtliche Schritte 
zur Durchsetzung der Forderungen einzuleiten.

f)	 Die dem Kunden zur Verfügung gestellte Chipkarte muss spätestens zum 5. Tag 
nach Ablauf des Gültigkeitsmonats, zu dessen Ende gekündigt wurde, beim Ver-
kehrsunternehmen vorliegen (Posteingang).

g)	 Im Fall der Kündigung wird die dem Vertragsinhaber ausgehändigte Chipkarte mit 
Ende des letzten Gültigkeitstages gesperrt.

7.1	 Kündigung durch den Kunden
(1)	 Sämtliche Kündigungen bedürfen der Textform. 

(2)	 Ordentliche Kündigung

a)	 Der Vertrag über das PaderTicket im Abonnement kann jederzeit zum Ab-
lauf der Mindestvertragslaufzeit (siehe Ziffer „3 (4)“) gekündigt werden. 
Die Kündigung muss dem Verkehrsunternehmen schriftlich (Posteingang) 
vorliegen. 

b)	 Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit ist das PaderTicket im Abonne-
ment zum Ende eines jeden Gültigkeitsmonats kündbar. Die Kündigung 
kann jederzeit zum Ende eines Gültigkeitsmonats erfolgen. Die Kündigung 
muss schriftlich dem Verkehrsunternehmen vorliegen.  

c)	 Wird das PaderTicket im Abonnement vor Ablauf der Mindestvertragslauf-
zeit gekündigt, so wird eine Fahrgeldnachberechnung in Höhe von 30,00 € 
erhoben. Zudem kann eine Bearbeitungsgebühr erhoben werden.  

(3)	 Außerordentliche Kündigung

a)	 Das gesetzliche Recht zur außerordentlichen Kündigung aus besonderem 
Grund, z. B. wegen Veränderung wesentlicher Bestandteile des Vertrags, 
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etwa einer Preisänderung, bleibt ungeachtet der obigen Regelungen un-
berührt.

7.2	 Kündigung durch das Verkehrsunternehmen
(1)	 Sämtliche Kündigungen bedürfen der Textform.

(2)	 Ordentliche Kündigung

Der Vertrag über das PaderTicket im Abonnement kann zum Ablauf der Min-
destvertragslaufzeit (siehe Ziff. „3 (4)“) gekündigt werden.

(3)	 Außerordentliche Kündigung

a)	 Das Verkehrsunternehmen ist zur außerordentlichen Kündigung des Ver-
tragsverhältnisses berechtigt, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein 
wichtiger Kündigungsgrund liegt insbesondere dann vor, wenn ein Last-
schrifteinzug gem. Nr. 4 nicht möglich ist. Ebenso ist eine außerordentliche 
Kündigung möglich, wenn bereits zwei Rücklastschriften innerhalb von 6 
Monaten entstanden sind und der Kunde darauf hingewiesen wurde, dass 
im Falle einer erneuten Rücklastschrift die fristlose Kündigung ohne weite-
re Mahnung erfolgen wird, oder wenn eine Bonitätsprüfung des Vertrags-
inhabers durch ein zugelassenes Inkassounternehmen zu dem Ergebnis 
geführt hat, dass Zweifel an der Bonität des Kunden bestehen. 

b)	 Wird das PaderTicket im Abonnement vor Ablauf der Mindestvertragslauf-
zeit vom Verkehrsunternehmen außerordentlich gekündigt, so wird eine 
Fahrgeldnachberechnung in Höhe von 30,00 € erhoben. Zudem kann eine 
Bearbeitungsgebühr erhoben werden. 

8.	 Verarbeitung von Kundendaten und Datenschutz
(1)	 Die für die Durchführung des Vertrags notwendigen Daten werden im Rahmen 

der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen für die Vertragsrealisierung 
und für Informationszwecke durch das Verkehrsunternehmen erhoben, verarbeitet 
und genutzt. Dies kann auch durch einen vom Verkehrsunternehmen beauftragten 
Dienstleister geschehen. 

(2)	 Ferner dürfen die Daten an von dem Verkehrsunternehmen oder dem Dienstleis-
ter beauftragte Unternehmen oder Personen zum Zwecke der Bonitätsprüfung, der 
Vertragsdurchführung sowie der Geltendmachung, Verfolgung und Durchsetzung 
ihrer Ansprüche weitergegeben werden. Eine darüber hinausgehende Weitergabe 
an Dritte erfolgt nicht. 

9.	 Verlust oder Zerstörung
(1)	 Bei Verlust der Chipkarte durch Diebstahl, Zerstörung oder andere Einwirkungen 

wird kein kostenfreier Ersatz geleistet. Der Kunde erhält, wenn er den Verlust an-
zeigt oder persönlich in der Ausgabestelle erscheint, gegen Gebühr eine neue Chip-
karte.

(2)	 Der Verlust der Chipkarte durch Diebstahl, Zerstörung oder andere Einwirkungen 
(z. B. nicht mehr prüfbare Chipkarte) ist dem Verkehrsunternehmen unverzüglich 
anzuzeigen.

(3)	 Der wiederholte Verlust der Chipkarte berechtigt das Verkehrsunternehmen zur 
fristlosen Kündigung des Abo-Vertrags.

(4)	 Die als Verlust gemeldete Chipkarte wird umgehend gesperrt. Eine weitere Nutzung 
ist nicht mehr möglich.

10.	 Sonstiges 

Im Übrigen finden die jeweils geltenden Tarifbestimmungen des WestfalenTarifs der 
westfälischen Ebene und der regionalen westfälischen Ebene sowie die Beförderungs-

H



167

Anlagen Paderborn-Höxter

bedingungen Nahverkehr NRW Anwendung. Diese können im Internet unter www.
westfalentarif.de oder bei den Verkehrsunternehmen eingesehen werden.

11.	 Schlichtungsstelle Nahverkehr 

(1)	 Zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit einem Be-
förderungsvertrag besteht die Möglichkeit, sich an die Schlichtungsstelle Nahver-
kehr (Mintropstraße 27, 40215 Düsseldorf, Tel. 0211/3809380, Internet: www.schlich-
tungsstelle-nahverkehr.de) zu wenden. Die Schlichtungsstelle Nahverkehr ist eine 
unabhängige Einrichtung des Vereins Schlichtungsstelle Nahverkehr e.V. Dem Ver-
ein gehören die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, der Verband Deutscher 
Verkehrsunternehmen sowie Verkehrsunternehmen aus Nordrhein-Westfalen an. 

(2)	 Kunden, sofern es sich um Verbraucher handelt, der Verkehrsunternehmen können 
sich an die Schlichtungsstelle Nahverkehr wenden, wenn sie sich in einer Streitig-
keit im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs in Nordrhein-Westfalen befin-
den (Bus, U-Bahn, Straßenbahn, Eisenbahn). Dann schlichtet die Schlichtungsstelle 
Nahverkehr zwischen dem Verkehrsunternehmen und dem Kunden. Die Schlich-
tungsstelle wird jedoch erst tätig, wenn zuvor ein schriftlich dokumentierter Eini-
gungsversuch erfolglos geblieben ist. 

7.5.	 Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Pader-
Ticket+ im Abonnement
1.	 Allgemeines

Es handelt sich beim PaderTicket+ um eine Partnerkarte. Das PaderTicket+ ist bis auf die 
in diesen AGB niedergeschriebenen Sonderregelungen an die jeweils gültigen AGB für 
das PaderTicket im Abonnement gebunden. 

2.	 Zustandekommen des Vertrags

(1)	 Der Ticketinhaber muss mindestens 18 Jahre alt sein. 

(2)	 Um ein PaderTicket+ abschließen zu können muss es einen bestehenden PaderTi-
cket Vertrag geben (nachfolgend PaderTicket-Hauptkarte genannt).

(3)	 Zu jedem bestehenden PaderTicket Vertrag kann ein PaderTicket+ abgeschlossen 
werden.

(4)	 Das PaderTicket+ ist ausschließlich ein persönliches Ticket. 

(5)	 Die Variante des PaderTicket+ darf von der Hauptkarte abweichen. 

3.	 Abo-Beginn

Das PaderTicket+ kann an jedem Tag des Monats begonnen werden und ist ein eigen-
ständiger Vertrag.

4.	 Zahlungsbedingungen

(1)	 Eine Zahlung des Abo-Preises ist bei Bestellung der Chipkarte ausschließlich durch 
Abbuchung im SEPA-Lastschriftverfahren möglich. Im Online-Vertrieb können zu-
sätzlich weitere Zahlwege genutzt werden.

(2)	 Die monatlichen Beträge müssen über den gleichen Zahlweg, welcher bei der Pa-
derTicket-Hauptkarte hinterlegt ist, abgebucht werden.

(3)	 Die monatlichen Beträge werden getrennt zur PaderTicket-Hauptkarte von dem hin-
terlegten Bankkonto abgebucht.  

5.	 Änderungen des PaderTicket+

Ein PaderTicket+ kann 2x im Gültigkeitsjahr zu der bestehenden Hauptkarte hinzuge-
bucht werden. 
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6.	 Kündigung

Das PaderTicket+ ist an die Kündigungsfrist der entsprechenden PaderTicket-Hauptkarte 
gebunden. Ist die Vertragslaufzeit ohne Kündigung zum Ablauftermin verstrichen, ver-
längert sich das Vertragsverhältnis stillschweigend auf unbestimmte Zeit. Das Abon-
nement kann jederzeit zum Ende eines Gültigkeitmonats gekündigt werden. Befindet 
sich die PaderTicket-Hauptkarte innerhalb der entsprechenden Mindestvertragslaufzeit, 
kann eine Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit der Hauptkarte erfolgen. 

Wird die PaderTicket-Hauptkarte gekündigt, 

•	 wird das PaderTicket+ stillschweigend zur Hauptkarte mit einer entsprechenden 
Preisanpassung der jeweiligen Monatsrate sowie

•	 die restliche Mindestvertragslaufzeit wird auf das PaderTicket+ übertragen.
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I	 Anlagen Westfalen-Süd

8.	 Anlagen des Teilraums Westfalen-Süd

8.1.	 Teilraum Westfalen Süd
8.1.1	 Teilraum Westfalen-Süd – Binnennetz

Binnennetz Westfalen-Süd = Tarifgebietsnummer 80000

Freudenberg
81400 Siegen

81500

Wilnsdorf
81800

Neun-
kirchen
81900

Burbach
82000

Netphen
81600

Kreuztal 1)

81000

Hilchenbach
81100

Erndtebrück
81200

Bad Berleburg
81300

Bad Laasphe
81700

Wenden
80700

Drols-
hagen
80400

Olpe
80500

Attendorn
80200

Lennestadt
80300

Kirchhundem
80600

Finnentrop
80100

I
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8.1.2	 Teilraum Westfalen-Süd Gesamtnetz (Binnennetz einschließlich 
Übergangsbereiche)
Teilraum Westfalen-Süd Binnennetz einschließlich Übergangsbereiche
Übersicht über den Tarifraum des WestfalenTarifs (WT) auf der regionalen westfälischen 
Ebene Westfalen-Süd (Binnennetz einschl. Übergangsbereiche) mit WT- und RMV-Tarifierung

** �Abfertigung nach RMV-Tarif 
(näheres siehe Anlage 17.5) 

Die Tarifgebietsnummer für das Gesamtnetz ist 88000.

Hatzfeld
85100

Haiger
86600

Dillenburg
86500

Dietzhölztal
86300

Breidenbach
86200 **

85200
Battenberg

Wissen
87700

Bd.) Betzdorf
         87500

Biedenkopf
87500 **

Hd.) Herdorf
         87300

Rennerod
87200

Kirchen
87600

Daaden
87400

Hd.Bd. 

Bad 
Marienberg
87100

Freudenberg
81400 Siegen

81500

Wilnsdorf
81800

Neun-
kirchen
81900

Burbach
82000

Netphen
81600

Kreuztal 1)

81000

Hilchenbach
81100

Erndtebrück
81200

Bad Berleburg
81300

Bad Laasphe
81700

Wenden
80700

Drols-
hagen
80400

Olpe
80500

Attendorn
80200

Lennestadt
80300

Kirchhundem
80600

Finnentrop
80100
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8.2.	 Preistafel Teilraum Westfalen Süd
Aktuelle Preise des Teilraums Westfalen-Süd siehe Preistafeln Anlage 1.1 

8.3.	 Preisstufentafel des Teilraums Westfalen-Süd
(Binnennetz einschl. Übergangsbereiche gemäß Anlage 8.1.2)

Stand: 01.01.2026

Obere Ziffer: Preisstufe für Direktfahrten; untere Ziffer: Preisstufe für Umwegfahrten (Einzel-
heiten siehe Anlage 8.1.2)

Ermitteln 
Sie Ihre 
Preis-
stufe A

tte
nd

or
n

B
ad

 B
er

le
bu

rg

B
ad

 L
aa

sp
he

B
ad

 M
ar

ie
nb

er
g

B
at

te
nb

er
g

B
et

zd
or

f

B
ur

ba
ch

D
aa

de
n

D
ie

tz
hö

lz
ta

l

D
ill

en
bu

rg

D
ro

ls
ha

ge
n

Er
nd

te
br

üc
k

Fi
nn

en
tr

op

Fr
eu

de
nb

er
g

H
ai

ge
r

Atten-
dorn

1S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 4S 5S 2S 5S 5S

Bad  
Berle-
burg

5S
2S 
3S

4S 5S 4S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 3S 5S 5S 5S

Bad 
Laasphe

5S 4S 2S 5S 5S 5S 5S 5S 2S 5S 5S 3S 5S 5S 5S

Bad 
Marien-
berg

5S 5S 5S VRM 5S
VRM 

5S
3S

VRM 
5S

5S 5S 5S 5S 5S 5S 4S

Batten-
berg

5S 4S 5S 5S NVV 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S

Betzdorf 5S 5S 5S
VRM 

5S
5S VRM

3S 
5S

VRM 5S 5S 5S 5S 5S
3S 
4S

4S 
5S

Burbach 5S 5S 5S 3S 5S
3S 
5S

1S
4S 
5S

5S
3S 
5S

5S 5S 5S 5S
2S 
5S

Daaden 5S 5S 5S
VRM 

5S
5S VRM

4S 
5S

VRM 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S

Dietz-
hölztal

5S 5S 2S 5S 5S 5S 5S 5S RMV 5S 5S 4S 5S 5S 5S

Dillen-
burg

5S 5S 5S 5S 5S 5S
3S 
5S

5S 5S RMV 5S 5S 5S 5S RMV

Drols-
hagen

4S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 1S 5S
4S 
5S

4S 
5S

5S

Erndte-
brück

5S 3S 3S 5S 5S 5S 5S 5S 4S 5S 5S 1S 5S 5S 5S

Finnen-
trop

2S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S
4S 
5S

5S 1S 5S 5S

Freuden
berg

5S 5S 5S 5S 5S
3S 
4S

5S 5S 5S 5S
4S 
5S

5S 5S 1S
4S 
5S
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Ermitteln 
Sie Ihre 
Preis-
stufe A

tte
nd

or
n

B
ad

 B
er

le
bu

rg

B
ad

 L
aa

sp
he

B
ad

 M
ar

ie
nb

er
g

B
at

te
nb

er
g

B
et

zd
or

f

B
ur

ba
ch

D
aa

de
n

D
ie

tz
hö

lz
ta

l

D
ill

en
bu

rg

D
ro

ls
ha

ge
n

Er
nd

te
br

üc
k

Fi
nn

en
tr

op

Fr
eu

de
nb

er
g

H
ai

ge
r

Haiger 5S 5S 5S 4S 5S
4S 
5S

2S 
5S

5S 5S RMV 5S 5S 5S
4S 
5S

RMV

Hatzfeld 5S 3S 4S 5S NVV 5S 5S 5S 5S 5S 5S 4S 5S 5S 5S

Herdorf 5S 5S 5S
VRM 

4S
5S VRM

3S 
5S

VRM 5S 5S 5S 5S 5S
4S 
5S

4S 
5S

Hilchen-
bach

5S 4S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 2S 5S 5S 5S

Kirchen 5S 5S 5S
VRM 

5S
5S VRM

4S 
5S

VRM 5S 5S 5S 5S 5S
2S 
3S

4S 
5S

Kirch-
hundem

4S 
5S

4S
5S

5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S
4S 
5S

3S 
5S

3S 
5S

5S 5S

Kreuztal
4S 
5S

5S 5S 5S 5S 4S 5S 5S 5S 5S
4S 
5S

4S
4S 
5S

3S 4S

Lenne-
stadt

3S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S
4S 
5S

4S 
5S

2S 5S 5S

Netphen 5S 5S 4S 5S 5S 4S 5S 5S 5S 5S 5S
3S 
5S

5S 4S
3S 
4S

Neun
kirchen

5S 5S 5S 4S 5S
2S 
4S

2S
3S 
4S

5S
4S 
5S

5S 5S 5S 4S
3S 
4S 
5S

Olpe 3S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 2S 5S
4S 
5S

3S 
4S 
5S

5S

Renne-
rod

5S 5S 5S VRM 5S
VRM 

5S
3S

VRM 
5S

5S 5S 5S 5S 5S 5S 4S

Siegen 5S 5S 5S 5S 5S
3S 
5S

4S 
5S

4S 5S
4S 
5S

5S 4S 5S
2S 
3S

3S
5S

Wenden
4S 
5S

5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 3S 5S
4S 
5S

2S 
4S

5S

Wilns-
dorf

5S 5S 5S 4S 5S 4S
3S 
4S

5S 5S 3S 5S 5S 5S 4S 2S

Wissen 5S 5S 5S
VRM 

5S
5S VRM

4S 
5S

VRM 5S 5S 5S 5S 5S
4S 
5S

5S
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Ermitteln 
Sie Ihre 
Preis-
stufe H

at
zf

el
d

H
er

do
rf

H
ilc

he
nb

ac
h

Ki
rc

he
n

Ki
rc

hh
un

de
m

Kr
eu

zt
al

Le
nn

es
ta

dt

N
et

ph
en

N
eu

nk
irc

he
n

O
lp

e

Re
nn

er
od

Si
eg

en

W
en

de
n

W
iln

sd
or

f

W
is

se
n

Atten-
dorn

5S 5S 5S 5S
4S 
5S

4S 
5S

3S 5S 5S 3S 5S 5S
4S 
5S

5S 5S

Bad Ber-
leburg

3S 5S 4S 5S
4S 
5S

5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S

Bad 
Laasphe

4S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 4S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S

Bad 
Marien-
berg

5S 4S 5S
VRM 

5S
5S 5S 5S 5S 4S 5S VRM 5S 5S 4S

VRM 
5S

Batten-
berg

NVV 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S

Betzdorf 5S VRM 5S VRM 5S 4S 5S 4S
2S 
4S

5S
VRM 

5S
3S 
5S

5S 4S VRM

Burbach 5S
3S 
5S

5S
4S 
5S

5S 5S 5S 5S 2S 5S 3S
4S 
5S

5S
3S 
4S

4S 
5S

Daaden 5S VRM 5S VRM 5S 5S 5S 5S
3S 
4S

5S
VRM 

5S
4S 5S 5S VRM

Dietz-
hölztal

5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S

Dillen-
burg

5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S
4S 
5S

5S 5S
4S 
5S

5S 3S 5S

Drols-
hagen

5S 5S 5S 5S
4S 
5S

4S 
5S

4S 
5S

5S 5S 2S 5S 5S 3S 5S 5S

Erndte-
brück

4S 5S 2S 5S
3S 
5S

4S
4S 
5S

3S 
5S

5S 5S 5S 4S 5S 5S 5S

Finnen-
trop

5S 5S 5S 5S
3S 
5S

4S 
5S

2S 5S 5S
4S 
5S

5S 5S
4S 
5S

5S 5S

Freuden-
berg

5S
4S 
5S

5S
2S 
3S

5S 3S 5S 4S 4S
3S 
4S 
5S

5S
2S 
5S

2S 
4S

4S
4S 
5S

Haiger 5S
4S 
5S

5S
4S 
5S

5S 4S 5S
3S 
4S

3S 
4S 
5S

5S 4S
3S 
5S

5S 2S 5S

Hatzfeld NVV 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S

Herdorf 5S VRM 5S VRM 5S 5S 5S 5S 2S 5S
VRM 

4S
4S 5S

4S 
5S

VRM

Hilchen-
bach

5S 5S 1S 4S 2S 2S
3S 
5S

2S 
4S 
5S

5S 5S 5S 3S 4S 5S 5S
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Ermitteln 
Sie Ihre 
Preis-
stufe H

at
zf

el
d

H
er

do
rf

H
ilc

he
nb

ac
h

Ki
rc

he
n

Ki
rc

hh
un

de
m

Kr
eu

zt
al

Le
nn

es
ta

dt

N
et

ph
en

N
eu

nk
irc

he
n

O
lp

e

Re
nn

er
od

Si
eg

en

W
en

de
n

W
iln

sd
or

f

W
is

se
n

Kirchen 5S VRM 4S VRM 5S 4S 5S 4S 3S 4S
VRM 

5S
2S 
5S

4S 
5S

4S VRM

Kirch-
hundem

5S 5S 2S 5S 2S 2S
2S 
3S

4S 5S
3S 
5S

5S
4S 
5S

4S 
5S

5S 5S

Kreuztal 5S 5S 2S 4S 2S 1S
3S 
5S

3S
4S 
5S

3S 
5S

5S 2S
2S 
4S

4S 5S

Lenne-
stadt

5S 5S
3S 
5S

5S
2S 
3S

3S 
5S

2S 5S 5S
3S 
5S

5S 5S
4S 
5S

5S 5S

Netphen 5S 5S
2S 
4S 
5S

4S 4S 3S 5S 2S 4S 5S 5S 2S 4S
2S 
4S

5S

Neunkir-
chen

5S 2S 5S 3S 5S
4S 
5S

5S 4S 1S 5S 4S
2S 
4S

5S
2S 
3S 
4S

4S 
5S

Olpe 5S 5S 5S 4S
3S 
5S

3S 
5S

3S 
5S

5S 5S 1S 5S
4S 
5S

2S 5S 5S

Renne-
rod

5S
VRM 

4S
5S

VRM 
5S

5S 5S 5S 5S 4S 5S VRM 5S 5S 4S
VRM 

5S

Siegen 5S 4S 3S
2S 
5S

4S 
5S

2S 5S 2S
2S 
4S

4S 
5S

5S 1S 3S
2S 
3S 
4S

4S 
5S

Wenden 5S 5S 4S
4S 
5S

4S 
5S

2S 
4S

4S 
5S

4S 5S 2S 5S 3S 1S 4S 5S

Wilns-
dorf

5S
4S 
5S

5S 4S 5S 4S 5S
2S 
4S

2S 
3S 
4S

5S 4S
2S 
3S 
4S

4S 1S 5S

Wissen 5S VRM 5S VRM 5S 5S 5S 5S
4S 
5S

5S
VRM 

5S
4S 
5S

5S 5S VRM

NVV = Nordhessischer Verkehrsverbund

RMV = Rhein-Main-Verkehrsverbund

VRM = Verkehrsverbund Rhein-Mosel

Alle weiteren Preisstufen von diesen Tarifgebieten in den Tarifraum des WestfalenTarifes 
können der Preisstufenübersicht entnommen werden.
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8.4.	 Bedingungen für den Bezug und die Nutzung des 
Großkundenabonnements – MobilitätsCard 
Im Rahmen des WestfalenTarifes auf der regionalen westfälischen Ebene in Westfalen-Süd 
werden Sozialtickets (nachfolgend MobilitätsCard genannt) als nicht übertragbare Monats-
Tickets im Abonnement durch die beiden Kreise Olpe und Siegen-Wittgenstein über den 
Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd (ZWS) ausgegeben.

8.4.1	 Einstiegsvoraussetzungen für das Abonnement
Das Großkundenabonnement zur MobilitätsCard kommt auf der Grundlage des Runderlas-
ses des MWEBWV – VI B 4 vom 08.08.2011 und der Beschlussfassungen in den beiden Kreis-
tagen (Siegen-Wittgenstein am 16.09.2011 und Olpe am 17.10.2011) zum Sozialticket zustan-
de. 

8.4.2	 Beginn und Dauer 
Das Großkundenabonnement gilt seit dem 01.01.2013. Die jährliche Fortschreibung des 
Großkundenabonnements ist abhängig von der politischen Beschlussfassung der Kreise 
Olpe und Siegen-Wittgenstein. Es beginnt jeweils am 1. eines Kalendermonats und gilt für 
die Zeit der Berechtigung.

8.4.3	 Voraussetzungen und Abwicklung
Der Antrag des/der Berechtigten wird schriftlich bei einer der Servicestellen der beiden Krei-
se Olpe bzw. Siegen-Wittgenstein (Sozialamt; etc.) oder beim Zweckverband Personennah-
verkehr Westfalen-Süd (ZWS) gestellt. 

Die Berechtigung wird durch die jeweils zuständige Servicestelle geprüft. Die MobilitätsCard 
wird durch die Kreise Olpe und Siegen-Wittgenstein über den ZWS ausgegeben. Die ausge-
gebene MobilitätsCard wird auf die Berechtigten ausgestellt und ist nicht übertragbar. 

8.4.4	 Geltungsbereich
Die MobilitätsCard gilt gemäß Anlage 8.1.1 im Binnennetz (Kreis Olpe und Siegen-Wittgen-
stein) der regionalen westfälischen Ebene Westfalen-Süd. Der Berechtigte muss bei Ticket-
prüfungen auf Verlangen zusätzlich einen Lichtbildausweis vorzeigen. Fahrten im Transit mit 
Start und Ziel im Binnennetz Westfalen-Süd gemäß Anlage 8.1.1 werden anerkannt. 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen für das MonatsTicket Westfalen-Süd sinngemäß.

8.4.5	 Zerstörung 
Bei Zerstörung der MobilitätsCard wird diese gegen Gebühr erstattet. 

8.4.6	 Besondere Bedingungen
Weitere Einzelheiten der Abwicklung und Abrechnung werden zwischen dem ZWS und der 
VGWS auf der Grundlage des WestfalenTarifes der regionalen westfälischen Ebene Westfa-
len-Süd schriftlich geregelt.

8.5.	 Bedingungen für die Mitnahme von Fahrrädern 
8.5.1	 Allgemeines

1.	 Fahrräder werden nur befördert, wenn das Fahrzeug und die Besetzung des Fahrzeugs 
dies zulässt. Fahrradsonderkonstruktionen sind von der Beförderung ausgeschlossen 
(z.B. Fahrräder mit Motorausrüstung oder Tandems).

2.	 Ein Rechtsanspruch auf Fahrradbeförderung besteht nicht. Sind die Stellplätze eines 
Fahrzeuges besetzt, so müssen weitere Fahrgäste mit Fahrrädern, Kinderwagen oder 
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Rollstühlen zurückbleiben. Das Betriebs- oder Aufsichtspersonal entscheidet im Einzel-
fall, ob die Voraussetzungen für die Fahrradmitnahme vorliegen. Es kann in Einzelfällen 
auch Einschränkungen vornehmen.

3.	 Die Mitnahme erfolgt nur, wenn dadurch die Sicherheit und Ordnung des Betriebes 
nicht gefährdet, andere Fahrgäste nicht behindert oder belästigt werden können und der 
Platz nicht für die Personenbeförderung benötigt wird.

4.	 Bei gleichzeitigen Fahrwünschen von Fahrgästen mit Kinderwagen / Rollstühlen und 
Fahrgästen mit Fahrrädern werden Fahrgäste mit Kinderwagen / Rollstühlen bevorzugt. 
Die Beförderung von Kinderwagen / Rollstühlen ist möglichst jederzeit sicherzustellen.

8.5.2	 Berechtigte Personen
1.	 Jeder Fahrgast darf nur ein Fahrrad mitnehmen und hat es selbst ein- und auszuladen.

2.	 Kinder bis einschließlich 6 Jahren, die ein Fahrrad mitnehmen wollen, müssen von ei-
nem Erwachsenen begleitet werden. 

8.5.3	 Für die Fahrradmitnahme freigegebene Verkehrsmittel
Fahrräder können in den Schienenverkehrsmitteln sowie in den Bussen mitgenommen wer-
den.

8.5.4	 Unterbringung der Fahrräder
1.	 In den benutzbaren Nahverkehrszügen des Schienenverkehrs, die im Fahrplan für die 

Gepäck- und Fahrradbeförderung vorgesehen sind, werden Fahrräder in den dafür mit 
einem Fahrradsymbol gekennzeichneten vorgesehenen Stauräumen und im Einstiegs-
bereich befördert. 

2.	 In den Bussen dürfen die mitgeführten Fahrräder nur in den hierfür besonders gekenn-
zeichneten Einstiegsräumen mitgeführt werden.

3.	 Je Einstiegsraum können grundsätzlich zwei Fahrräder untergebracht werden. Sind alle 
Stellplätze besetzt, müssen Fahrgäste mit Fahrrädern zurückbleiben.

4.	 Gruppen mit Fahrrädern haben keinen Anspruch auf gemeinsame Beförderung.

5.	 Jeder Fahrgast muss sein Fahrrad so unterbringen, dass dadurch die Sicherheit und 
Ordnung des Betriebs nicht gefährdet, andere Fahrgäste nicht behindert oder belästigt 
werden können. Er muss sich bei seinem Fahrrad aufhalten und es festhalten.

8.5.5	 Verhalten im Bereich der Haltestellen / Bahnanlagen 
1.	 Für das Verhalten im Bereich der Haltestellen / Haltepunkte gilt Ziffer 3.ff. der Beförde-

rungsbedingungen Nahverkehr NRW entsprechend.

2.	 Für bestimmte Haltestellen kann das Mitführen von Fahrrädern durch Hinweisschilder 
ausgeschlossen werden.

8.5.6	 Beförderungszeiten 
Einschränkungen der Beförderungszeiten werden ggf. örtlich bekanntgegeben.

8.5.7	 Beförderungsentgelt
1.	 Für die Beförderung von Fahrrädern im Bus muss vor Fahrtantritt ein FahrradTages

Ticket24 oder ein 30 TageTicket Fahrrad / FahrradAbo gelöst werden. In den Nahver-
kehrszügen in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe ist die Beförderung von Fahr-
rädern hingegen kostenlos.

2.	 Inhaber von Schwerbehindertenausweisen, die zur unentgeltlichen Benutzung der 
VGWS-Verkehrsmittel berechtigen, können nach Lösen eines o.g. Tickets ein Fahrrad 
mitnehmen.
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3.	 Für Fahrgäste, die bei der Fahrausweisprüfung für sich oder das Fahrrad kein gültiges 
Ticket vorweisen können, gelten jeweils die Bestimmungen über das erhöhte Beförde-
rungsentgelt.

4.	 Das im Rahmen des NRW-Tarifes ausgegebene 24hFahrradTicket NRW gilt auch in Ver-
bindung mit einem Ticket des WestfalenTarifs im Tarifraum auf der regionalen westfä-
lischen Ebene in Westfalen-Süd. Das 24hFahrradTicket NRW gilt jeweils für ein Fahrrad 
für beliebig viele Fahrten am jeweiligen Geltungstag.

8.5.8	 Verhalten bei Betriebsstörungen
1.	 Bei Betriebsstörungen, die das Verlassen auf freier Strecke erfordern, hat der Fahrgast 

sein Fahrrad in den Verkehrsmitteln zu belassen. Das Fahrrad wird zu einer zentralen 
Stelle überführt, wo es der Fahrgast unter Vorlage des für das Fahrrad gelösten Tickets 
abholen kann.

2.	 Fahrgäste, die ein Fahrrad mitführen, haften für alle dem Partnerunternehmen und/oder 
anderen Fahrgästen hieraus entstehenden Schäden. Tritt das Partnerunternehmen in 
Vorlage, sind die entstandenen Aufwendungen zu erstatten.

8.5.9	 Sonstige Bestimmungen
Sofern die Mitnahme von Fahrrädern in Bussen über die in Ziffer 8.5.6 genannten Zeiten 
hinaus erlaubt wird, wird dies gesondert öffentlich bekanntgegeben. Im Übrigen gelten in 
diesem Fall die vorgenannten Bestimmungen sinngemäß.

8.6.	 �Preistafel für Gebühren und sonstige Entgelte für 
den Teilraum Westfalen-Süd (S)
Aktuelle Gebühren und Entgelte siehe Anlage 3.

8.7.	 Bestimmungen zur Ausgabe und Abrechnung von 
SchulwegMonatsTickets an Schul-/Kostenträger

8.7.1	 Voraussetzung
Im Rahmen des WestfalenTarifs können auf der regionalen westfälischen Ebene in Westfa-
len-Süd der Verkehrsgemeinschaft Westfalen-Süd (VGWS) an Schul- bzw. Kostenträger, die 
Ausbildungsgänge anbieten, welche den Bestimmungen des § 45a PBefG bzw. § 11a ÖPNVG 
NRW entsprechen, Monatswertmarken für SchulwegMonatsTickets zusammenhängend für 
alle Monate eines Schuljahres ausgegeben werden. Zur Vereinfachung der Ausgabe und der 
Abrechnung sollen die nachstehenden Bestimmungen in den Ziffern 8.7.2 und 8.7.3 Richt-
schnur sein. Für die Ausgabe und Abrechnung des SchülerTicket Westfalen-Süd gelten die in 
Ziffer 8.4.2 ausgeführten Bestimmungen.

8.7.2	 Ausgabe 
1.	 Will ein Schul-/Kostenträger von der Möglichkeit, Monatswertmarken für Schulweg-

MonatsTickets zusammenhängend für alle Monate eines Schuljahres auszugeben, Ge-
brauch machen, trägt er auf dem von einem der VGWS angehörenden Partnerunter-
nehmen ausgegebenen Bestellformular folgende Daten des Schülers/der Schülerin ein: 
Name, Vorname und Anschrift, Geburtsdatum und ggf. Geschlecht, Einstiegs- und Aus-
stiegshaltestelle (Fahrstrecke), Klasse, Schulbeginn und voraussichtlicher Schulabgang.

2.	 Aufgrund dieser Eintragungen stellt das Partnerunternehmen die Preisstufe fest und er-
gänzt das Bestellformular entsprechend. Aufgrund des ergänzten Bestellformulars wer-
den die notwendigen Kartenbögen ausgestellt. Sie enthalten jeweils eine Kundenkarte 
sowie alle Monatswertmarken des Schuljahres.
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8.7.3	 Abrechnung 
1.	 Der Geltungsbereich und die Fahrpreise von SchulwegMonatsTickets richten sich nach 

den jeweils gültigen Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen Nahverkehr 
NRW. Es werden je Kalenderjahr 11 Monatswertmarken berechnet. Das Schuljahr vari-
iert zwischen 10 und 12 Monatswertmarken, wobei der Hauptferienmonat von der Be-
rechnung ausgenommen ist.

2.	 Die Berechnung der Abschlussjahrgänge erfolgt grundsätzlich jeweils für einen Zeit-
raum bis Schuljahresende. Eine vorzeitige Abrechnung des SchulwegMonatsTickets der 
Abschlussjahrgänge vor dem Ende der jeweiligen Sommerferien ist ausgeschlossen.

3.	 Hat ein Schüler/eine Schülerin außerhalb des unter Ziffer 2. definierten Personenkrei-
ses die Schule verlassen und gibt ein Schul-/Kostenträger Kartenbögen zurück, wird im 
Rahmen der zu beanspruchenden Erstattung der Rückgabemonat des Fahrausweises 
voll mitgerechnet, das heißt nicht erstattet. Werden Kartenbögen von SchulwegMonats-
Tickets nachbestellt, wird der angebrochene Monat nicht berechnet. Die Anrechnung 
beginnt mit dem ersten Tag des nachfolgenden Monats.

4.	 Verliert ein Schüler/eine Schülerin Monatswertmarken, wird kein Ersatz geleistet. Eben-
so kein Ersatz wird geleistet für den Verlust von im Besitz eines Schülers/einer Schülerin 
befindlichen unverbrauchten Monatswertmarken. Wird jedoch der Verlust vom Schul-/
Kostenträger oder der Schule glaubhaft nachgewiesen, können, sofern vorhanden, Kun-
denkarte und/oder alle noch im Besitz des Schülers/der Schülerin befindlichen unver-
brauchten Monatswertmarken zurückgegeben werden. Für den Verlustmonat und für 
die restlichen Monate des Schuljahres erhält der Schüler einen neuen Kartenbogen mit 
den noch benötigten Monatswertmarken. Zur Abgeltung des Verwaltungsaufwands 
wird eine Gebühr in der in Anlage 8.6 genannten Höhe berechnet.

5.	 Die Aufteilung des Schuljahres erfolgt nach den in das jeweilige Kalenderjahr fallen-
den Schulmonaten. Das Partnerunterunternehmen kann dem Schul-/Kostenträger etwa 
Ende September/Anfang Oktober eines jeden Jahres eine Rechnung für die erste Schul-
jahreshälfte nach Maßgabe der Bestelllisten übersenden. Der Rechnungsbetrag wird in 
der Regel in einer Summe zur Zahlung fällig. Nach Absprache mit dem Partnerunterneh-
men kann jedoch die Zahlung in Teilbeträgen erfolgen. Zum 31.12. eines jeden Jahres 
kann eine Zwischenabrechnung erfolgen. Dabei werden alle zwischenzeitlich eingetrete-
nen Änderungen wie Rückgaben, Nachbestellungen usw. berücksichtigt. Zu Beginn des 
jeweils neuen Kalenderjahres stellt das Partnerunternehmen dem Schul-/ Kostenträger 
die zweite Schuljahreshälfte in Rechnung. Zum Ende des Schuljahres erfolgt schließlich 
die Schlussrechnung.

6.	 Wird im laufenden Schuljahr der Beförderungstarif geändert, gelten ab dem Inkraft
treten der Änderung die dann gültigen Fahrpreise.

8.8.	 Tarifbestimmungen zum SemesterTicket NRW
Die aktuellen Tarifbestimmungen zum SemesterTicket NRW können unter  
https://infoportal.mobil.nrw eingesehen werden.
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8.9.	 Bestimmungen für die Ausgabe, Anerkennung und 
Abrechnung eines SemesterTickets für Studieren-
de der Universität Siegen

8.9.1	 Ausgabe
An die Mitglieder der Studierendenschaft der Universität Siegen kann ein SemesterTicket 
ausgegeben werden. 

8.9.2	 Zeitliche Gültigkeit
Das SemesterTicket ist gültig für das Wintersemester (01.10. – 31.03.) und für das Sommerse-
mester (01.04. – 30.09.) sowie für Erstsemester mit einem Monat Vorlauf vor dem jeweiligen 
Semesterbeginn für beliebig viele Fahrten.

8.9.3	 Räumliche Gültigkeit
Das SemesterTicket ist gültig im Binnennetz Westfalen-Süd (VGWS) gemäß Anlage 8.1.1 
der Tarifbestimmungen des WestfalenTarifs im Teilraum Westfalen-Süd. Es ist des Weiteren 
gültig auf den nachstehend genannten Linien außerhalb des Binnennetzes des Teilraumes 
Westfalen-Süd (VGWS):

Im Teilraum Ruhr-Lippe

MVG-Linie 

70 Plettenberg-Mitte – Lettmecke – (Nuttmecke – Attendorn)

VWS-Linien 

R52 Meinerzhagen-Mitte – Neuenschmiede / Viadukt – (Herpel / Bleche – Wegering-
hausen – Drolshagen – Olpe)

R61 Meinerzhagen-Mitte – Ebberg / Abzw. Siepen / Mühlhofe – (Abzw. Ebberg /  
Albringhausen – Attendorn)

R80 Plettenberg Oberstadt – Pasel – (Rönkhausen – Finnentrop)

R81 Eslohe – Obersalwey – (Abzw. Röhrenspring – Finnentrop)

R28 Winterberg – Hoheleye – (Schmelzhütte – Bad Berleburg)

R68 Eslohe – Schwartmecke – (Oedingen – Lennestadt/Grevenbrück)

SB 9 Schmallenberg – (Störmecke – Lennestadt – Altenhundem)

WB-Linien

335 Sundern-Hagen – Lenscheid – (Rönkhausen – Finnentrop) 

367 / 369 / S70 Eslohe – Bremke – Schmallenberg – Hundesossen 

DB Regio AG, Region NRW / VIAS

RE 34 / RB 91 Hohenlimburg (VRR) – Plettenberg – (Finnentrop – Siegen)
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In den Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)

OVAG-Linie 301 Gummersbach – Bergneustadt – Pernze – (Wegeringhausen – Drolshagen – Olpe)

In den Verkehrsverbund Rhein-Main (RMV)

VWS-Linien 

R32 Rittershausen – Mandeln – Abzw. Achenbach – (Bad Laasphe)

R35 Wallau – (Amalienhütte – Bad Laasphe)

HLB-Linien 

RE 99 / RB 95 Dillenburg – Dillbrecht – (Rudersdorf – Siegen)

RB 96 Dillenburg – Allendorf – (Niederdresselndorf- Struthütten) – (Herdorf – Betzdorf)

In den Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM)

VWS-Linien

R23 Daaden – Herdorf – (Struthütten – Neunkirchen)

R39 Niederfischbach – (Niederndorf – Oberfischbach – Siegen) 

WEBU-Linien 

277 Nisterberg – Friedewald – Derschen – Emmerzhausen – (Mauden/Lippe) – Daaden

278 Dermbach – Herdorf – Sassenroth – Betzdorf

290 Betzdorf – Niederfischbach – (Freudenberg-Büschergrund)

295 Daaden – Herdorf – Katzenbach – Kirchen – Betzdorf

296 Niederschelderhütte – Brachbach – Kirchen – Betzdorf

297 Brachbach – Mudersbach – Niederschelderhütte

299 Niederfischbach – Hinhausen

N71 Betzdorf – Kirchen – Wehbach – Niederfischbach – (Freudenberg)

N73 Betzdorf – Herdorf – Daaden – Betzdorf

DB Regio AG, Region NRW

RE 9 Wissen – Betzdorf – Niederschelden – (Niederschelden Nord – Siegen)

HLB-Linien 

RB 90 Siegen – Betzdorf –Etzbach

RB 93 Betzdorf – Niederschelden – (Niederschelden Nord – Siegen – Kreuztal – Bad 
Berleburg)

RB 95 Siegen – Dillenburg

RB 96 Betzdorf – Herdorf – (Struthütten – Niederdresselndorf) – (Allendorf – Dillenburg)

RE 99 Siegen – Dillenburg
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Weba-Linie

RB 97 Betzdorf – Daaden

In den Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV)

VWS-Linie

R33 Hatzfeld – (Elsoff – Beddelhausen – Bad Berleburg)

8.9.4	 Fahrtberechtigung
Als Fahrtberechtigung gilt eine Chipkarte mit Lichtbild der Universität Siegen. Diese wird als 
kombinierte Form für die Geltungsbereiche VGWS und NRW ausgegeben. 

Ersatzweise – und nur im geregelten Bedarfsfall – gelten als SemesterTicket in der VGWS der 
Studierendenausweis in Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis.

8.9.5	 Tarifbestimmungen
1.	 Das SemesterTicket ist nicht übertragbar und gestattet keine Mitnahme weiterer Perso-

nen, abgesehen von Kindern im Alter unter 6 Jahren.

2.	 Gasthörende sowie Zweithörende der Universität Siegen sind von dieser Regelung aus-
genommen. Des Weiteren ausgenommen sind: 

2.1	 Schwerbehinderte, die nach dem Schwerbehindertengesetz Anspruch auf unent-
geltliche Beförderung haben und im Besitz des Beiblattes mit der zugehörigen 
Wertmarke sind.

2.2	 Studierende, die wegen Schwangerschaft, Krankheit, Wehr-/ Zivildienst oder nach-
gewiesene Auslandssemester beurlaubt sind.

3.	 Bei Verlust des Studierendenausweises bzw. der Chipkarte wird nach den Regelungen 
der Hochschulverwaltung eine neue Chipkarte ausgestellt.

4.	 Der Beförderungsvertrag kommt mit dem Betreiber des jeweils benutzten Verkehrsmit-
tels zustande. Im Übrigen gelten die Beförderungsbedingungen Nahverkehr NRW und 
Tarifbestimmungen des WestfalenTarifs im Teilraum Westfalen-Süd.

8.9.6	 Preis
Es gilt der vertraglich vereinbarte Fahrpreis für das jeweilige Semester (6 Monate). Der Preis 
ist für alle neueingeschriebenen sowie rückgemeldeten Studierenden zu entrichten.

8.9.7	 Sonstige Bestimmungen
Weitere Einzelheiten der Abwicklung können zwischen der Studierendenschaft und der 
VGWS direkt vereinbart werden.

8.10.	 Bestimmungen für die Anerkennung hessischer 
SemesterTickets
Gültig für SemesterTickets für Studierende folgender Universitäten:

•	 Derzeit keine Verträge vorhanden.

8.10.1	 Zeitliche Gültigkeit 
Das SemesterTicket ist gültig für das Wintersemester (01.09. – 31.03.) und für das Sommerse-
mester (01.03. – 30.09.) eines jeden Studienjahres in den jeweils von der Hochschule bekannt 
gegebenen zeitlichen Rahmen.
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8.10.2	 Räumliche Gültigkeit 
Das SemesterTicket ist gültig im Binnennetz Westfalen-Süd (VGWS) gemäß Anlage 8.1.1 zu 
den Tarifbestimmungen des WestfalenTarifs im Teilraum Westfalen-Süd. Es ist des Weiteren 
gültig auf den Linien außerhalb des Binnennetzes des Teilraums Westfalen-Süd gemäß An-
lage 8.9.3.

8.10.3	 Fahrtberechtigung 
1.	 Als Fahrtberechtigung gelten das SemesterTicket und der Studierendenausweis in  

Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis. 

Tarifbestimmungen
2.	 Das SemesterTicket ist nicht übertragbar und gestattet keine Mitnahme weiterer Perso-

nen, abgesehen von Kindern im Alter unter 6 Jahren.

3.	 Der Beförderungsvertrag kommt mit dem Betreiber des jeweils benutzten Verkehrsmit-
tels zustande. Im Übrigen gelten die Beförderungsbedingungen Nahverkehr NRW und 
Tarifbestimmungen des WestfalenTarifs im Teilraum Westfalen-Süd.

8.10.4	 Preis
Es gilt der vertraglich vereinbarte Fahrpreis für das jeweilige Semester (6 Monate). Der Preis 
ist für alle neueingeschriebenen sowie rückgemeldeten Studierenden zu entrichten.

8.10.5	 Sonstige Bestimmungen
Weitere Einzelheiten der Abwicklung können zwischen der Studierendenschaft und der 
VGWS direkt vereinbart werden.

8.11.	 Abonnementsbedingungen für den monatlichen 
Fahrgeldeinzug
Aktuelle Abo-Bedingungen siehe Anlage 2.1

I



183

Anlagen Deutschlandticket

J

J	 Anlagen Deutschlandticket

9.	 Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets
1. Grundsatz
Das Deutschlandticket ist ein von der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern 
gefördertes deutschlandweit gültiges Tarifangebot im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) 
und im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Es gilt ab dem 1. Mai 2023.

Die hier festgelegten Tarifbestimmungen gelten für das Deutschlandticket und sind von allen 
teilnehmenden Verkehrsunternehmen des SPNV und des ÖPNV in Deutschland verbindlich 
anzuwenden. Diese Tarifbestimmungen ergänzen die bestehenden Tarif- und Beförderungs-
bedingungen der teilnehmenden Verkehrsverbünde, der Landestarife und des Deutschland-
tarifs sowie die Beförderungsbedingungen der teilnehmenden Eisenbahn-Verkehrsunter-
nehmen des SPNV und der teilnehmenden Verkehrsunternehmen des ÖPNV, soweit sich 
aus den folgenden Regelungen nichts anderes ergibt.

Für die Ausgabe des Deutschlandtickets gelten die Bedingungen des vertragshaltenden Ver-
kehrsunternehmens.

2. Fahrtberechtigung, Nutzungsbedingungen und Geltungsbereich
Das Deutschlandticket berechtigt im jeweiligen Geltungszeitraum zur unbegrenzten Nutzung 
der Züge des SPNV im tariflichen Geltungsbereich des Deutschlandtarifs in der 2. Wagen-
klasse sowie der sonstigen Verkehrsmittel des ÖPNV im räumlichen Geltungsbereich der 
Tarife der teilnehmenden Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünde und Landestarifgesell-
schaften. Dies schließt im Ausland liegende Geltungsbereiche mit ein, soweit das eigene 
Tarifgebiet des jeweiligen Verbundes/Unternehmens sich aufgrund entsprechender Verein-
barung auf das im Ausland liegende Gebiet erstreckt. Zum ÖPNV gehört die Beförderung 
mit Straßenbahnen und Obussen im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes sowie mit 
Kraftfahrzeugen im Liniennahverkehr nach den §§ 42 und 44 PBefG. Liniennahverkehre nach 
§ 43 PBefG fallen insoweit unter den Geltungsbereich, sofern sie gemäß § 2 Absatz 4 PBefG 
allgemein zugänglich sind.

Das Deutschlandticket gilt nicht in Verkehrsmitteln, die überwiegend zu touristischen oder 
historischen Zwecken betrieben werden.

Die Nutzung von Zügen des Fernverkehrs mit dem Deutschlandticket ist grundsätzlich aus-
geschlossen. Hiervon abweichende Regelungen (z.B. im Rahmen von Integrationskonzep-
ten) werden im Geltungsbereich des Deutschlandtickets für den Schienenverkehr bekannt-
gegeben. 

Das Deutschlandticket ist nicht übertragbar und wird als persönlicher Fahrausweis in Form 
einer Chipkarte oder als Handyticket ausgegeben, der mindestens den Namen und Vornamen 
des Fahrgastes beinhaltet. Ein Fahrausweis, der als Barcode-Ticket ausgegeben wird, beinhal-
tet zudem das Geburtsdatum des Fahrgastes. Das Gleiche gilt für alle ab dem 01.01.2025 aus-
gestellten Chipkarten. Das Deutschlandticket kann von den Vertrag haltenden Unternehmen, 
die das Deutschlandticket über eine Chipkarte als Trägermedium bereitstellen, vorläufig bis zur 
Auslieferung bzw. Bereitstellung des digitalen Tickets, längstens bis zum 31.12.2023 als digital 
kontrollierbares Papierticket (mit Barcode) ausgegeben werden. Ein als Papierticket ausgege-
benes Deutschlandticket gilt für maximal einen Kalendermonat. Zur Legitimation ist ein amtli-
ches Lichtbilddokument mitzuführen und bei Kontrollen vorzuzeigen. Bei Kindern und Jugend-
lichen bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres genügt zur Legitimation ein Schülerausweis.  
Wird ein solcher nicht ausgestellt, entfällt die Legitimationspflicht. 

Das Deutschlandticket beinhaltet keine unentgeltliche Mitnahme von Personen über 6 Jah-
ren.
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Das Deutschlandticket berechtigt ausschließlich zur Nutzung der 2. Wagenklasse. Ein Über-
gang in die 1. Wagenklasse ist innerhalb der Geltungsbereiche von Verkehrsverbünden, Lan-
destarifen und des Deutschlandtarifs nach den jeweiligen Tarifbestimmungen möglich. 

Für die Mitnahme eines Fahrrades ist ein reguläres Fahrradkartenangebot zu erwerben, so-
weit die Fahrradmitnahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist. 

Für die Mitnahme eines Hundes ist ein reguläres Fahrkartenangebot zu erwerben, soweit die 
Mitnahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist. 

3. Vertragslaufzeit und Kündigung
Das Deutschlandticket kann an den von den Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünden und 
Landes-tariforganisationen für Abonnement-Produkte eingerichteten Verkaufsstellen bzw. 
über deren Vertriebskanäle erworben werden.

Das Deutschlandticket wird im Abonnement ausgegeben. Der Einstieg ins Abonnement ist 
jeweils zum Ersten eines Monats möglich.

Das Abonnement wird für unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann monatlich gekündigt 
werden. Die Kündigung muss dabei bis zum 10. eines Monats zum Ende des jeweiligen 
Kalendermonats erfolgen. Das Deutschlandticket gilt im Falle einer Kündigung bis Betriebs-
schluss nach dem Ende des letzten Tages dieses Kalendermonats, längstens jedoch bis 3.00 
Uhr des Folgetags.

Neben der monatlichen Kündbarkeit kann in Verbindung mit anderen Produkten im Bereich 
des Personenverkehrs auch eine feste Laufzeit von 12 Monaten angeboten werden.

4. Beförderungsentgelt
Der Preis für das Deutschlandticket im Abonnement beträgt 63,00 EUR pro Monat bei mo-
natlicher Zahlung. Eine jährliche Zahlung des zwölffachen Monatsbetrages kann angeboten 
werden.

Bei Verkehren, die nur auf Anforderung verkehren (z. B. On-demand-Verkehr, Anruf-Sammel-
taxi, Rufbus) sowie bei täglich verkehrende Eisenbahnen mit besonderen Betriebsformen 
(z. B. Schmalspurbahnen mit Dampftraktion) kann ein Zuschlag nach den örtlichen Tarifbe-
stimmungen erhoben werden. 

5. Jobticket
Das Deutschlandticket kann als rabattiertes Jobticket angeboten werden.

Dieses Jobticket kann von Mitarbeitenden genutzt werden, deren Arbeitgeber mit einem 
teilnehmenden Verkehrsverbund oder Verkehrsunternehmen eine Vereinbarung über den 
Erwerb des Deutschland-Jobtickets abgeschlossen hat. Arbeitgeber im Sinne dieser Bestim-
mung können Unternehmen, Verwaltungen, Behörden und sonstige Institutionen sein.

Der Fahrpreis für das Deutschlandticket als Jobticket ist der Fahrpreis nach Abschnitt 4 ab-
züglich 5 % Rabatt. Voraussetzung für den Rabatt ist, dass der Arbeitgeber einen Zuschuss 
zum Jobticket leistet, der mindestens 25 % des Fahrpreises gemäß Abschnitt 4 beträgt.

6. Fahrgastrechte 
Für Fahrten im Eisenbahnverkehr gelten die Fahrgastrechte gem. Teil A Nr. 8 der Tarifbe-
dingungen des Deutschlandtarifs sowie Teil C Nr. 8 der Tarifbedingungen für Zeitkarten im 
Deutschlandtarif in ihrer jeweils genehmigten und veröffentlichten Fassung, abrufbar im 
Internet unter www.deutschlandtarif-verbund.de. Das Entgelt für das Deutschlandticket gilt 
als erheblich ermäßigtes Beförderungsentgelt gemäß § 3 EVO. Das zusätzliche Recht bei Ver-
spätung gemäß § 11 Absatz 1 Nummer 1 EVO wird ausgeschlossen.

7. Erstattung 
Die für Zeitkarten geltenden Erstattungsregelungen gelten auch für das Deutschlandticket. 
Eine Erstattung wegen Krankheit setzt zudem voraus, dass die Bescheinigung eines Arztes, 
eines Krankenhauses oder einer Krankenkasse über eine Reiseunfähigkeit für einen Zeit-
raum von mehr als 21 zusammenhängenden Tagen vorgelegt wird. Der Antrag auf Erstat-

http://www.deutschlandtarif-verbund.de
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tung muss unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche nach Ablauf der Gültigkeit des 
Fahrausweises bei der Verwaltung des vertragshaltenden Unternehmens gestellt werden. 

Erstattet wird für volle Kalendermonate der in dem betreffenden Monat geltende Monats-
einzug, für Monatsteile pro Tag 1/30 des in dem betreffenden Monat entrichteten Fahrgelds 
erstattet.

8. Semesterticket
Das Deutschlandticket kann aufgrund eines Semesterticketvertrags Studierenden als solida-
risches Deutschlandsemesterticket angeboten werden. Der Fahrpreis für das Deutschland-
semesterticket beträgt 60 % des Fahrpreises des regulären Deutschlandtickets. Näheres zur 
Bezugspflicht, Befreiung von der Entgeltentrichtung und zur Erstattung enthält der Semes-
terticketvertrag. Der für ein Semester gültige Preis ist der anteilige Preis des Deutschland-
tickets, der acht Monate vor Beginn des Semesters jeweils für die Monate des Semesters 
in den Tarifbestimmungen für das Deutschlandticket vorgegeben wird. Das Deutschlandse-
mesterticket hat eine feste Laufzeit für das jeweilige Semester ohne monatliche Kündbarkeit.

10.	 Bedingungen für den Ticketbezug des 
Deutschlandtickets

10.1.	 Vertragspartner 
Vertragspartner sind der Abonnent und das jeweilige Verkehrsunternehmen, von dem der 
Abo-Antrag durch Ausgabe des Deutschlandtickets angenommen wird.

10.2.	 Zustandekommen des Vertrages und Vertrags
dauer
(1)	Der Abo-Antrag umfasst den Bestellschein mit SEPA-Lastschriftmandat für die Einlösung 
wiederkehrender SEPA-Lastschriften und wird von den Verkehrsunternehmen als Vordruck, 
Download oder elektronisches Online-Formular bereitgestellt.

(2)	Den Verkehrsunternehmen steht es frei, z. B. im Rahmen des Online-Vertriebs, neben 
dem papiergebundenen SEPA-Mandat mit eigenhändiger Original-Unterschrift optional 
auch ein elektronisches SEPA-Mandat anzubieten und zu akzeptieren.

(3)	Der Antragsteller erklärt durch Abgabe des vollständig ausgefüllten Bestellscheins und 
der gleichzeitigen Erteilung eines gültigen SEPA-Lastschriftmandats, einen Abonnementver-
trag über das Deutschlandticket abschließen zu wollen. Er ermächtigt zugleich den Vertrags-
partner, das Fahrgeld in Höhe des jeweils gültigen Tarifs monatlich von seinem in einem 
SEPA-Teilnehmerland geführten Girokonto einzuziehen.

(4)	Bei minderjährigen Antragstellern ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters für den 
Antrag und das SEPA-Lastschriftmandat erforderlich, auch wenn der Antragsteller zugleich 
Kontoinhaber ist. Es steht dem Verkehrsunternehmen frei, einen Vertragsschluss mit einem 
minderjährigen Kontoinhaber abzulehnen.

(5)	Das SEPA-Mandat kann auch von einem Dritten erteilt werden. Es steht dem Verkehrs-
unternehmen frei, einen Vertragsschluss abzulehnen, wenn der Antragsteller nicht zugleich 
Kontoinhaber ist. Ein Kontoinhaber, der nicht Abonnent ist, haftet mit dem Fahrgast gemein-
sam als Gesamtschuldner für die Einhaltung aller Zahlungsverpflichtungen des Abonnenten 
aus dem Deutschlandticket-Vertrag. Er kann die Erteilung eines SEPA-Mandates jederzeit in 
Textform widerrufen. Den Verkehrsunternehmen steht es frei, auch einen mündlichen Wider-
ruf anzunehmen. Mit Zugang des Widerrufs endet die Haftung des Kontoinhabers.
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(6)	Vor der Übergabe oder Übersendung des Deutschlandtickets ist eine Bonitätsprüfung 
des Kontoinhabers durch das ausgebende Verkehrsunternehmen möglich. Bei einer negati-
ven Auskunft ist das Verkehrsunternehmen nicht verpflichtet, den Abo-Antrag anzunehmen.

(7)	Der Vertrag kommt mit Zugang des Deutschlandtickets beim Abonnenten zustande. Das 
Verkehrsunternehmen trifft seinerseits alle Voraussetzungen dafür, dass ein Zugang binnen 
zwei Wochen nach Abgabe des Bestellscheins stattfinden kann. Lehnt das Verkehrsunterneh-
men den Antrag ab, so ist der Antragsteller binnen derselben Frist über diese Ablehnung zu 
informieren.

(8)	Konnte der Postversand der Abo-Tickets wegen nicht zutreffender, unvollständiger oder 
nicht mehr aktueller Angaben insbesondere zur Anschrift nicht vollzogen werden, so werden 
die aktuell zur Auslieferung anstehenden Tickets bei der ausgebenden Stelle für den Abon-
nenten zur Abholung oder für eine weitere Zusendung hinterlegt. 

(9) Das Deutschlandticket gilt für unbestimmte Zeit und kann monatlich bis zum 10. eines 
Monats zum Ende des jeweiligen Kalendermonats gekündigt werden.

10.3.	 Abo-Beginn, Nutzungsberechtigung und Vertrags-
verlängerung
(1)	Die Vertragslaufzeit beginnt mit Beginn des ersten Monats nach Zugang der Abotickets 
bzw Wertmarken beim Abonnenten, sofern die Bestellung einschließlich eines rechtsgülti-
gen SEPA-Lastschriftmandates bei dem Verkehrsunternehmen vorliegt und die Bonitätsprü-
fung des Kontoinhabers positiv ausfällt.

(2)	Die Nutzung des Deutschlandtickets ist nur gestattet, solange die Zahlungspflichten voll-
ständig und regelmäßig erfüllt werden. 

(3)	Der Abonnent hat Fehler des ihm überlassenen Abotickets unverzüglich bei der Ausgabe-
stelle anzuzeigen.

(4)	Bereits ausgelieferte, aber noch nicht bezahlte Abotickets bzw Wertmarken des Deutsch-
landtickets bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkehrsunternehmens.

(5)	Eine Unterbrechung des Abonnementbezugs ist nicht möglich.

10.4.	 Zahlungsbedingungen, Konto-, Adress- und Ver-
tragsänderung
(1)	Die Abbuchung der fälligen Beträge erfolgt auf Basis der jeweils zum Zeitpunkt der Ab-
buchung gültigen Beförderungsentgelte (Tarife).

(2)	Die ausgebende Stelle informiert den Abonnenten über den Abbuchungstermin.

(3)	Änderungen der persönlichen Daten des Abonnenten, wie z. B. der Adresse, werden je-
weils zum 1. eines Kalendermonats berücksichtigt, sofern die Änderungsmitteilung bis spä-
testens zum 15. des Vormonats in Textform vorliegt. Es steht den Verkehrsunternehmen frei, 
auch eine mündliche Änderung anzunehmen. Eine Änderung der Bankverbindung bedarf der 
Einreichung eines vom Kontoinhaber unterschriebenen SEPA-Lastschriftmandats (Vordruck, 
Download oder elektronisches Online-Formular des Verkehrsunternehmens). Eine Änderung 
des SEPA-Lastschriftmandats ist nur unter Berücksichtigung der Bedingungen von Nr. 2. (6) 
zulässig.
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10.5.	 Fristgemäße Abbuchung, Rücklastschrift, Zah-
lungsverzug
(1)	Kann ein fälliger Monats- oder Jahresbetrag zu dem unter Ziff. 4 (2) genannten Zeit-
punkt aus Gründen, die vom Abonnenten zu vertreten sind, nicht von dem im SEPA-Last-
schriftmandat angegebenen Girokonto abgebucht werden, befindet sich der Abonnent in 
Zahlungsverzug. 

(2)	Der im Zahlungsverzug befindliche Abonnent ist verpflichtet, den fälligen Betrag unver-
züglich aktiv auszugleichen.

(3)	Das Verkehrsunternehmen ist im Falle des Zahlungsverzuges berechtigt, das Vertragsver-
hältnis fristlos zu kündigen und die Abo-Tickets zu sperren, sofern der Abonnent auch nach 
einer Mahnung den Betrag nicht innerhalb von 7 Tagen ab dem Datum der Mahnung bezahlt. 
Im Falle der Nicht-Zahlung ist der Gesamtbetrag der bereits ausgegebenen Tickets sofort 
fällig.

(4)	Für die Mahnung und jede Zahlungserinnerung wird ein Bearbeitungsentgelt gemäß An-
lage 3 erhoben. Darüber hinaus sind die mit der Rücklastschrift verbundenen Gebühren und 
Kosten vom Kontoinhaber zu zahlen.

(5)	Das jeweils durchführende Unternehmen ist berechtigt, Antragsteller, bei denen bei frü-
heren Abonnements Zahlungsunregelmäßigkeiten aufgetreten sind, von einer erneuten Teil-
nahme am Abonnementbezug/Lastschriftverfahren auszuschließen.

10.6.	 Kündigung durch den Abonnenten
10.6.1	 Ordentliche Kündigung

(1)	Das Deutschlandticket gilt für unbestimmte Zeit und kann monatlich bis zum 10. eines 
Monats zum Ende des jeweiligen Kalendermonats gekündigt werden. Die Kündigung bedarf 
der Textform oder der elektronischen Form (bspw. über einen Kündigungsbutton o. ä.), es 
steht den Verkehrsunternehmen frei, auch eine mündliche Kündigung anzunehmen. 

(2)	Mit der Abo-Kündigung erlischt das SEPA-Lastschriftmandat nach Abbuchung der letzten 
vertragsmäßigen Rate.

10.6.2	 Außerordentliche Kündigung
Das gesetzlich verankerte Recht zur außerordentlichen Kündigung aus besonderem Grund, 
z. B. wegen Veränderung wesentlicher Bestandteile des Vertrages, etwa bei Preiserhöhun-
gen, bleibt ungeachtet der obigen Regelungen unberührt.

10.7.	 Kündigung durch das Verkehrsunternehmen
10.7.1	 Ordentliche Kündigung

Der Vertrag zum Bezug eines Deutschlandtickets ist bis zum 10. des Monats zum Monats-
ende kündbar. Die Kündigung bedarf der Textform. Wird dieser Termin versäumt, so gilt das 
Abonnement bis zum Ablauf des dann folgenden Monats.

10.7.2	 Außerordentliche Kündigung
(1)	Das Verkehrsunternehmen ist zur außerordentlichen Kündigung des Vertragsverhältnis-
ses berechtigt, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Kündigungsgrund liegt ins-
besondere dann vor, wenn eine Abbuchung gemäß Nr. 4 nicht möglich ist oder der Abonnent 
Änderungen seines Status (z. B. Ende des Berechtigungszeitraumes) dem Verkehrsunter-
nehmen nicht angezeigt hat. Ebenso ist eine außerordentliche Kündigung möglich, wenn 
bereits zwei vom Abonnenten zu verantwortende Rücklastschriften innerhalb von 6 Monaten 
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entstanden sind und der Abonnent darauf hingewiesen wurde, dass im Falle einer erneuten 
Rücklastschrift die fristlose Kündigung ohne weitere Mahnung erfolgen wird, oder wenn eine 
Bonitätsprüfung des SEPA-Lastschriftinhabers durch ein zugelassenes Inkassounternehmen 
zu dem Ergebnis geführt hat, dass Zweifel an der Bonität des Kontoinhabers bestehen.

(2)	Der wiederholte Verlust von Abotickets berechtigt das Verkehrsunternehmen ebenfalls 
zur fristlosen Kündigung.

(3)	Der Abonnent ist unverzüglich zur Rückgabe bereits ausgegebener Abotickets verpflich-
tet.

10.8.	 Speicherung von Abonnentendaten und Daten-
schutz
(1) Die sich aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis ergebenden Daten und Informationen 
werden beim jeweiligen Verkehrsunternehmen zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung (Ab-
wicklung des Vertragsverhältnisses) gemäß den geltenden Vorschriften zum Datenschutz 
verarbeitet – dies umfasst ebenso rechtlich zulässige und alle rechtlich vorgegebenen Über-
mittlungen. Dies kann auch durch einen vom jeweiligen Verkehrsunternehmen beauftragten 
Dienstleister geschehen.

(2) Ferner dürfen die Daten an von den Verkehrsunternehmen oder dem Dienstleister beauf-
tragte Unternehmen oder Personen zum Zwecke der Bonitätsprüfung, der Vertragsdurch-
führung sowie der Geltendmachung, Verfolgung und Durchsetzung ihrer Ansprüche weiter-
gegeben werden. Eine darüber hinausgehende Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

(3) Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten der WestfalenTarif GmbH  
(z. B. www.westfalentarif.de/datenschutz/) sowie in allen Beratungszentren der jeweiligen 
Verkehrsunternehmen oder unserer Niederlassung (Willy-Brandt-Platz 2, 33602 Bielefeld).

10.9.	 Verlust oder Zerstörung
(1) Bei Verlust oder Zerstörung von Abotickets werden die monatlichen Beträge weiterhin 
abgebucht. Der Abonnent erhält, wenn er den Verlust schriftlich anzeigt oder persönlich in 
der Ausgabestelle erscheint, Ersatztickets für die verlorenen oder zerstörten Tickets. Für die 
Ausgabe der Ersatztickets kann die ausgebende Stelle eine Bearbeitungsgebühr erheben.

(2)	Für abhanden gekommene oder zerstörte Abo-Tickets wird Fahrgeld nicht erstattet. Der 
wiederholte Verlust von Abo-Tickets berechtigt das Verkehrsunternehmen ebenfalls zur frist-
losen Kündigung.

(3)	Die als abhanden gekommenen oder als zerstört gemeldeten Abo-Tickets sind ungültig. 
Bei Wiederauffinden sind sie unverzüglich an das ausgebende Verkehrsunternehmen zurück-
zugeben.

https://www.westfalentarif.de/datenschutz/
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10.10.	 Nutzung von Abo-Chipkarten
10.10.1	 Prüfung der Fahrberechtigung 

Bei jedem Fahrtantritt in einem Bus ist die Fahrtberechtigung eines (((eTickets/Chipkarte an 
einem eTicket-Lesegerät prüfen zu lassen. Die optische und akustische Bestätigung des Le-
segerätes ist abzuwarten. 

Bei einer Kontrolle durch das Prüfpersonal ist die Chipkarte dem Prüfpersonal zur elektroni-
schen Prüfung auszuhändigen.

10.10.2	 Kartenrückgabe
Die Abo-Chipkarte ist spätestens 15 Tage nach Ablauf des Abonnements an das ausgebende 
Verkehrsunternehmen zurückzugeben. 

10.10.3	 Pflichten bei missbräuchlicher Verwendung 
Stellt der Nutzer den Verlust seiner Abo-Chipkarte oder eine missbräuchliche Verwendung 
seiner Abo-Chipkarte fest, hat er unverzüglich die ausgebende Stelle zu informieren. Die als 
abhanden gekommene oder als zerstört gemeldete Chipkarte ist ungültig und wird elektro-
nisch gesperrt. Bei Wiederauffinden ist sie unverzüglich an die ausgebende Stelle zurückzu-
geben. 

Der Nutzer erhält gegen Gebühr eine Ersatzkarte (siehe Punkt 3 der Anlagen zu den Tarifbe-
stimmungen). 

10.10.4	 Umgang mit nicht lesbaren Chipkarten 
Ist eine Chipkarte nicht lesbar und trifft keiner der in den Beförderungsbedingungen Nah-
verkehr NRW unter Ziffer 7.3 Absätze 1 und 2 beschriebenen Punkte zu, so greifen folgende 
Regelungen:

10.10.4.1	 Kontrolle durch das Prüfpersonal 
Bei der Kontrolle einer defekten Chipkarte durch das Prüfpersonal wird unabhängig von 
ihrer Ausgabeart ein „vorläufiges Erhöhtes Beförderungsentgelt (EBE)“ gemäß der Beförde-
rungsbedingungen Nahverkehr NRW ausgestellt. Der Ticketinhaber wird aufgefordert, sich 
mit seiner Ticketausgabestelle in Verbindung zu setzen, um die Chipkarte umzutauschen. 
Dem kontrollierenden Verkehrsunternehmen ist durch den Kunden oder die ausgebende 
Stelle nachzuweisen, dass die Chipkarte gültig ist. In diesem Fall wird das „vorläufige EBE“ 
niedergeschlagen.  

10.10.4.2	 Einstiegskontrollsysteme (EKS)
Bei EKS wird eine Chipkarte unabhängig von ihrer Ausgabeart nicht eingezogen. Der Fahr-
gast wird aufgefordert, bei seiner vertragsbetreuenden Ausgabestelle die defekte Chipkarte 
einzureichen und eine neue Chipkarte zu beantragen. Hierzu wird dem Fahrgast ein Beleg 
ausgehändigt, dass seine Chipkarte nicht lesbar war, wie er einen Ersatz bekommt und dass 
ihm die Kosten für zusätzliche Tickets bei Nachweis der Gültigkeit seines eTickets erstattet 
werden. Der Nachweis ist entweder durch den Fahrgast selbst oder durch seine vertragsbe-
treuende Ausgabestelle zu erbringen. Der Fahrgast muss in finanzieller Vorleistung Tickets 
des Regeltarifs für seine Fahrten erwerben. Die Erstattung der Tickets des Regeltarifs wird 
bei allen den Tarif verkaufenden Verkehrsunternehmen vorgenommen.
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10.10.5	 Datenschutzhinweise für Abo-Chipkarten 
10.10.5.1	 Kartenhinweise 

Abo-Chipkarten werden als elektronische Tickets ausgegeben und gelten als Fahrausweis. 
Verwendet wird der bundesweite Standard „eTicket Deutschland“. Auf dem Chip des eTickets 
werden die jeweiligen Gültigkeitsmerkmale (Ticketart, räumliche Gültigkeit, zeitliche Gül-
tigkeit, Kartennummer, Vorname und Name, Geburtsdatum) verschlüsselt gespeichert. Das 
Verschlüsselungsverfahren wird laufend auf seine Sicherheit überprüft.

10.10.5.2	 Nutzungsdaten
Durch die Verwendung einer Chipkarte an einem Lesegerät wird bei jedem Einstieg ein Kon-
trolldatensatz (Datum, Uhrzeit und Haltestelle) erstellt. Dieser wird im Lesegerät kurzzeitig 
zwischengespeichert und dort nach der Übermittlung an das Hintergrundsystem des jeweili-
gen Verkehrsunternehmens direkt gelöscht. Der Kontrolldatensatz wird pseudonymisiert er-
stellt und in den Hintergrundsystemen zur Gewährleistung der Systemsicherheit überprüft.

Das Verkehrsunternehmen nutzt die pseudonymen Daten ausschließlich zur Marktanalyse 
sowie zur Optimierung des Angebotes. Es wird kein personenbezogenes Bewegungsprofil 
erstellt. 

Auf Chipkarten des Standards „(((eTicket Deutschland“ werden die jeweils letzten 10 Nut-
zungen gespeichert. Zur Löschung der Daten ist das Nutzermedium dem ausgebenden Ver-
kehrsunternehmen vorzulegen.

11.	 Bedingungen für den Bezug des Deutsch-
landticket Job

11.1.	 Einstiegsvoraussetzungen für das Deutschland
ticket Job 
Das Deutschlandticket Job kommt durch Abschluss eines Jobticket-Vertrages zwischen dem 
Besteller (Unternehmen) und einem Partnerunternehmen (Verkehrsunternehmen bzw. Ver-
bundgesellschaft) zustande. Eine Verbundgesellschaft als Vertragspartner handelt im Namen 
ihrer Verkehrsunternehme

11.2.	 Bestehende Abos von Mitarbeitenden 
Beziehen einzelne Mitarbeitende des Bestellers bereits Abos (MonatsTickets im Abonne-
ment) des WestfalenTarifs, so können diese Verträge zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Deutschlandticket Job -Vertrages gekündigt werden. Auf die Erhebung der Fahrgeldnachbe-
rechnung gemäß Anlage 2 des WestfalenTarifs wird verzichtet.

11.3.	 Ticketausgabe
Die Tickets werden dem Besteller von der ausgebenden Stelle gesammelt zur Ausgabe an 
die Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt. Zur Ausfertigung der Tickets stellt der Besteller 
der ausgebenden Stelle eine Liste der betreffenden Mitarbeitenden mit Namen und An-
schrift zur Verfügung. Änderungen sind der ausgebenden Stelle unverzüglich mitzuteilen. 
Änderungen sind der ausgebenden Stelle unverzüglich mitzuteilen. Änderungen, die den 
Gesamtfahrpreis beeinflussen, können bis zum 15. des Vormonats berücksichtigt werden. 
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Die Ausgabe des Deutschlandticket Job kann direkt an den Mitarbeitenden erfolgen. Dazu 
ist ein durch den Mitarbeitenden ausgefülltes Bestellformular erforderlich, sofern die Bestel-
lung nicht digital durchgeführt wird.

Die Tickets stellt das Partnerunternehmen dem Besteller oder dem Mitarbeitenden zum ver-
einbarten Zeitpunkt zur Verfügung. Die Tickets sind nach Erhalt auf Richtigkeit und Vollstän-
digkeit zu überprüfen. Eventuelle Beanstandungen sind über den Besteller der ausgebenden 
Stelle unverzüglich anzuzeigen.

Bereits ausgelieferte, aber noch nicht bezahlte Tickets bleiben bis zur vollständigen Bezah-
lung Eigentum des Partnerunternehmens. Das gilt auch für den Fall, dass bereits die Weiter-
gabe an den Mitarbeitenden erfolgt ist.

Alle persönlichen Daten werden nur im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
verarbeitet.

Die Tickets sind auf die Person des Mitarbeitenden ausgestellt und nicht übertragbar.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen gemäß Anlage 9 und Anlage 10.

11.4.	 Abrechnung
Der Eintritt einzelner Mitarbeitende in diesen Teilnehmerkreis ist zum 1. eines Kalendermo-
nats, der Austritt nur zum Letzten eines Kalendermonats möglich.

Die Abrechnungsmodalität sind zwischen Besteller und Partnerunternehmen im Deutsch-
landticket Job-Vertrag festzuhalten.

11.5.	 Fahrpreise 
(1) Die Höhe des Arbeitgeberzuschusses beträgt mindestens 25 % des jeweils gültigen, nicht 
rabattierten Fahrpreises des Deutschlandtickets je abgenommenen Ticket und Monat. Dieser 
Zuschuss ist für jeden der beschäftigten Mitarbeiter (exkl. unständig Beschäftigte), der ein 
Deutschlandticket Job bezieht, durch den Arbeitgeber zu entrichten. Es ist dem Arbeitge-
ber überlassen, einen höheren Arbeitgeberzuschuss zu gewähren und damit anteilig oder 
vollständig den maximalen Nutzerpreis für seine Mitarbeiter, die ein Deutschlandticket Job 
nutzen, zu übernehmen. Für Mitarbeiter, die kein Deutschlandticket Job beziehen, muss kein 
Arbeitgeberzuschuss entrichtet werden.

(2) Durch die Zahlung des Arbeitgeberzuschusses in Höhe von mindestens 25 % des Fahr-
preises des Deutschlandtickets je abgenommenen Ticket und Monat wird beim Deutschland-
ticket Job ein Rabatt in Höhe von 5 % auf den regulären Fahrpreis des Deutschlandtickets 
gewährt.

(3) Der Nutzerpreis wird ermittelt aus dem Fahrpreis des Deutschlandtickets abzüglich des 
Arbeitgeberzuschusses und des Rabatts.

11.6.	 Beginn, Dauer und Kündigung des Deutschland-
ticket Job durch den Besteller oder das Partner-
unternehmen
Werden die Einstiegsvoraussetzungen gemäß Ziffer 11.1 erfüllt, so beginnt das Deutschland
ticket Job am 1. eines Kalendermonats. Der Deutschlandticket Job Vertrag gilt für unbe-
stimmte Zeit und kann monatlich bis zum 10. eines Monats zum Ende des jeweiligen Ka-
lendermonats gekündigt werden. Eine Unterbrechung eines bestehenden Deutschlandticket 
Job Vertrags ist nicht möglich.  

Bei Fahrpreisänderungen ist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens eine außerordentliche 
Kündigung durch den Besteller bis zum 15. des Monats, ab dem die Änderung in Kraft tritt, 



192

Anlagen Deutschlandticket

J

zum Monatsende möglich. Die Kündigung ist schriftlich an das Partnerunternehmen zu rich-
ten.

Es gelten die Regelungen zur Rückgabe von Abo-Chipkarten gem. Anlage 10.10.2. 

Außerordentliche Kündigung durch das Partnerunternehmen:
Das Partnerunternehmen ist zur außerordentlichen Kündigung berechtigt, wenn

•	 der Zahlungstermin trotz zweimaliger Mahnung um mehr als 14 Tage überschritten wird,

•	 die Zahlungsunfähigkeit des Bestellers eintritt, 

•	 die Eröffnung des Konkursverfahrens beim Besteller beantragt ist, 

•	 eine Betriebsverlagerung oder eine andere wesentliche Änderung der Organisation des 
Bestellers eintritt, 

•	 eine missbräuchliche Verwendung der Tickets durch den Besteller nachgewiesen wird.

Jede berechtigte Kündigung seitens des Partnerunternehmens verpflichtet zur Kartenrückga-
be gem. Anlage 10.10.2. Bei Abschluss oder Ergänzung eines Deutschlandticket Job Vertrags 
legt der Besteller in geeigneter Form eine schriftliche Erklärung jedes neuen Teilnehmers 
vor, indem dieser die vorstehende Rückgabeklausel mit seiner Unterschrift anerkennt und in 
diesem Fall seinerseits die Herausgabe an den Besteller zusichert.

11.7.	 Beginn, Dauer und Ausscheiden eines Mitarbeiten-
den aus dem Deutschlandticket Job  Abonnement
Mitarbeitende können jeweils ab dem 1. eines Kalendermonats am Deutschlandticket Job 
Verfahren teilnehmen und monatlich bis zum 10. eines Monats zum Ende des jeweiligen Ka-
lendermonats ausscheiden. Eine Unterbrechung des Deutschlandticket Job -Abonnements 
ist nicht möglich.

11.8.	 Änderungen
Änderungen der Angaben in der Liste der Mitarbeitenden (siehe „Ticketausgabe“) sind dem 
Partnerunternehmen unverzüglich anzuzeigen. Änderungen, die den Gesamtfahrpreis beein-
flussen (z. B. Einstellung von Mitarbeitenden), können bis zum 15. des Vormonats berück-
sichtigt werden.

Es gelten die Regelungen zur Rückgabe von Abo-Chipkarten gem. Anlage 10.10.2

11.9.	 Besondere Bedingungen
Weitere Einzelheiten der Abwicklung oder abweichende Regelungen werden zwischen dem 
Besteller und dem Partnerunternehmen auf der Grundlage des WestfalenTarifes schriftlich 
im JobTicket-Vertrag geregelt.
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12.	 Bedingungen für den Bezug des Deutsch-
landtickets als Deutschlandticket sozial
Anspruchsberechtigte mit Wohnsitz im WestfalenTarif-Raum erhalten in einzelnen Kommu-
nen das Deutschlandticket mit einem monatlichen Rabatt von mindestens 10 € auf den Aus-
gabepreis des Deutschlandtickets, sofern die Kommune / der Kreis diese Ausgabe ermög-
licht. 

Als Anspruchsberechtigte gelten alle Personen (ohne Alterseinschränkung), die 

•	 Bürgergeld nach SGB II (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld), 

•	 Leistungen nach SGB XII für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie 
laufende Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen („Sozialhilfe“), 

•	 Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder 

•	 laufende Leistungen der Kriegsopferfürsorge beziehen. 

Genaueres regelt die Richtlinie des Landes NRW zum Sozialticket. Die Entscheidung, ob 
auch Personen, die Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) beziehen, zum Bezug des 
Deutschlandticket sozial berechtigt sind, obliegt der Kommune / dem Kreis. Darüber hinaus 
können Kommunen / Kreise ein Deutschlandticket sozial an einen erweiterten Berechtigten-
kreis ausgeben, sofern regional bestehende Bestandsprodukte um diesen erweitert wurden. 

Die Anspruchsberechtigung ist durch die zuständigen Ämter der Kommunen / Kreise nach 
dort erfolgter Überprüfung der Bezugsberechtigung zu bescheinigen und bei Ausgabe bzw. 
Abschluss des Deutschlandtickets sozial in geeigneter Weise nachzuweisen. 

Das Deutschlandticket sozial wird längstens für die Laufzeit der Bescheinigung der An-
spruchsberechtigung ausgestellt, jedoch maximal für ein Jahr. Zur Verlängerung ist eine 
erneute Anspruchsberechtigung unaufgefordert bei dem jeweiligen Vertragspartner vorzu-
zeigen. Bei Wegfall der Bezugsberechtigung muss das Deutschlandticket sozial durch den 
Ticketinhaber beim ausgebenden Verkehrsunternehmen gekündigt werden.

Das Deutschlandticket sozial kann nur bei einem regionalen Verkehrsunternehmen, welches 
in der die Berechtigung ausstellenden Kommune / Kreis ansässig oder durch besondere Ver-
einbarung mit dem Aufgabenträger tätig ist oder einem von diesen Verkehrsunternehmen 
oder dieser Kommune / Kreis beauftragten Dienstleister erworben werden. Die Vertriebs-
partner sind berechtigt, einen Abonnementvertrag abzulehnen, wenn innerhalb einer an-
gemessenen Frist von früheren Kundenkontakten Rücklastschriften erfolgt sind oder sofern 
hausintern offene Forderungen gegenüber der antragstellenden Person bestehen. Die aus-
gegebene Fahrtberechtigung entspricht der eines Deutschlandtickets und ist im Falle der 
Prüfung nicht als Sozialticket identifizierbar.

Darüber hinaus gelten die Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets gem. Anlage 9 sowie 
die Bedingungen für den Bezug des Deutschlandtickets gem. Anlage 11.

13.	 Bedingungen für den Bezug des Deutsch-
landtickets als Deutschlandsemesterticket
Die Tarifbestimmungen und Bedingungen für den Bezug des Deutschlandtickets als Deutsch-
landsemesterticket werden in Anlage 9 sowie in den jeweils geltenden Semesterticketver-
trägen geregelt.
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14.	 Bedingungen für den Bezug des Deutsch-
landtickets als Deutschlandticket Schule
Die Tarifbestimmungen und Bedingungen für den Bezug des Deutschlandtickets als Deutsch-
landticket Schule werden in Anlage 9 sowie in den jeweils geltenden Verträgen geregelt.
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15.	 Buslinien mit Teilstrecken außerhalb von 
NRW mit Anerkennung der PauschalPreis-
Tickets des NRW-Tarifes

Linie Strecke Nachbarraum Bemerkungen

R48 Medebach – Willingen Hessen RegioBus

382 Brilon – Willingen Hessen

397 Marsberg – Bad Arolsen Hessen

R46 Lienen – Bad Iburg Niedersachsen RegioBus

137 Lotte – Tecklenburg – Hasbergen Niedersachsen nur an  
Schultagen 

R71 Vreden – Winterswijk Niederlande RegioBus

T10 Barlo – Winterswijk Niederlande TaxiBus

T55 Oeding – Winterswijk Niederlande TaxiBus

T88 Alstätte – Enschede Niederlande TaxiBus

C7 Bocholt – Dinxperlo Niederlande StadtBus Bocholt

C11 Bocholt - Aalten Niederlande StadtBus Bocholt

R21 Höxter – Stahle – Holzminden Niedersachsen

R22 Höxter – Beverungen – Bad Karlshafen Hessen

R36 Warburg – Diemelstadt-Wrexen –  
Bad Karlshafen

Hessen

502 Warburg – Diemelstadt-Wrexen Hessen

523 Beverungen – Lauenförde – 
Bad Karlshafen – Trendelburg

Hessen

W3 Warburg – Volkmarsen Hessen Stadtbus  
Warburg

W4 Warburg – Diemelstadt-Rhoden Hessen Stadtbus  
Warburg

59 Bielefeld – Melle-Neuenkirchen Niedersachsen

60 Werther – Melle-Neuenkirchen Niedersachsen

148 Halle – Borgholzhausen – 
Bad Rothenfelde

Niedersachsen

508 Minden – Bückeburg-Cammer –
Petershagen

Niedersachsen

K
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Linie Strecke Nachbarraum Bemerkungen

530 Petershagen – Uchte Niedersachsen

600 Minden – Stolzenau Niedersachsen

610 Minden – Porta Westfalica Niedersachsen

621/623 Lübbecke/Rahden – Stemwede –Lemförde Niedersachsen

700 Lemgo – Bad Pyrmont Niedersachsen

730 Kalletal – Rinteln Niedersachsen

R23 Neunkirchen – Herdorf – Daaden Rheinland-Pfalz

R25 Siegen – Eisern – Wilnsdorf – Haigerseelbach 
– Burbach

Hessen

R33 Bad Berleburg – Hatzfeld Hessen

X80 Bocholt - Bad Bentheim Niedersachsen

16.	 Übergangsregelungen zwischen den Teil-
räumen innerhalb des WestfalenTarifs

16.1.	 Übergang Münsterland – Ruhr-Lippe
Im Übergang zwischen Münsterland und Ruhr-Lippe gelten die regionalen M-Preisstufen 
auch für Verkehrsbeziehungen zwischen den Tarifgebieten der Stadt Münster und der Kreise 
Coesfeld und Warendorf einerseits sowie der Stadt Hamm und der Kreise Soest und Unna 
andererseits. Der Tarifraum, welcher sich aus den o. g. Kreisen und Städten zusammensetzt, 
wird als Netz Übergang Münsterland/Ruhr-Lippe bezeichnet.

16.2.	 Übergang Münsterland/Ruhr-Lippe – TeutoOWL
Regionale Preisstufen des Münsterlands gelten im Übergang von und zu den Tarifgebieten

•	 60900 Herzebrock-Clarholz (TeutoOWL)

•	 61100 Rheda-Wiedenbrück (TeutoOWL)

•	 61000 Langenberg (TeutoOWL)

•	 49160 Lippstadt

Davon ausgenommen sind Tickets mit dem Geltungsbereich Netz Übergang Münsterland/
Ruhr-Lippe.

16.3.	 Übergang TeutoOWL – Münsterland
Regionale Preisstufen des Teilraums TeutoOWL gelten auch für Verkehrsbeziehungen zwi-
schen den Tarifgebieten des Teilraums TeutoOWL

•	 60000 Bielefeld

•	 60500 Gütersloh

•	 60700 Halle (Westf.)

•	 60800 Harsewinkel

•	 61200 Rietberg

K
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•	 61400 Steinhagen

•	 61500 Verl

•	 61600 Versmold

und den folgenden Tarifgebieten des Teilraums Münsterland:

•	 53310 Ahlen

•	 53330 Beckum

•	 53120 Beelen

•	 53320 Ennigerloh

•	 53350 Oelde

•	 53180 Sassenberg

•	 53340 Wadersloh

•	 53110 Warendorf

sowie zwischen den genannten Tarifgebieten des Teilraums TeutoOWL und dem folgenden 
Tarifgebiet des Teilraums Ruhr-Lippe:

•	 49160 Lippstadt

Davon ausgenommen sind Tickets mit dem Geltungsbereich Netz TeutoOWL.

16.4.	 Übergang TeutoOWL – Paderborn-Höxter
Regionale Preisstufen des Teilraums TeutoOWL gelten auch für Verkehrsbeziehungen zwi-
schen einzelnen Tarifgebieten des Teilraums TeutoOWL und den folgenden Tarifgebieten des 
Teilraums Paderborn-Höxter:

•	 77700 Paderborn

•	 77750 Altenbeken

•	 77760 Bad Lippspringe

•	 77780 Delbrück

•	 77790 Hövelhof

•	 77850 Höxter

•	 77870 Bad Driburg

•	 77930 Marienmünster

•	 77940 Nieheim

•	 77950 Steinheim

Regionale Preisstufen des Teilraums Paderborn-Höxter gelten auch im Übergang von und 
zum Tarifgebiet des Teilraums TeutoOWL

•	 66600 Schlangen

Regionale Tickets mit dem Geltungsbereich Netz Hochstift werden nur auf der Linie R 50/51 
auf dem Streckenabschnitt Bad Lippspringe – Schlangen-Kohlstädt anerkannt.

K
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16.5.	 Übergang Ruhr-Lippe – Paderborn-Höxter
Regionale Preisstufen des Teilraums Ruhr-Lippe gelten auch für Relationen aus den Tarif
gebieten des Kreises Soest (außer 49360 Geseke) und den Tarifgebieten

•	 77770 Büren (Teilraum Paderborn-Höxter)

•	 77780 Delbrück (Teilraum Paderborn-Höxter)

•	 77700 Paderborn (Teilraum Paderborn-Höxter)

•	 77810 Salzkotten (Teilraum Paderborn-Höxter)

Davon ausgenommen sind Tickets mit den Geltungsbereichen Netz Ruhr-Lippe (z. B. FunTi-
cket Preistufe 9M Netz Ruhr-Lippe) oder Netz Übergang Münsterland – Ruhr-Lippe.

Regionale Preisstufen des Teilraums Paderborn-Höxter gelten auch im Übergang von und 
zum Tarifgebiet des Teilraums Ruhr-Lippe 

•	 49360 Geseke

Davon ausgenommen sind regionale Tickets mit dem Geltungsbereich Netz Hochstift.

16.6.	 Übergang Ruhr-Lippe – Westfalen-Süd
Regionale Preisstufen des Teilraums Ruhr-Lippe gelten für Verkehrsbeziehungen zwischen 
dem Hochsauerlandkreis und dem Märkischen Kreis und den Tarifgebieten

•	 80100 Finnentrop (Teilraum Westfalen-Süd)

•	 80200 Attendorn (Teilraum Westfalen-Süd)

•	 80300 Lennestadt (Teilraum Westfalen-Süd

Tickets mit dem Geltungsbereich Netz Ruhr-Lippe werden anerkannt.

Regionale Preisstufen des Teilraums Ruhr-Lippe gelten auch für Verkehrsbeziehungen zwi-
schen dem Hochsauerlandkreis und den Tarifgebieten

•	 81300 Bad Berleburg (Teilraum Westfalen-Süd)

•	 81700 Bad Laasphe (Teilraum Westfalen-Süd)

•	 81200 Erndtebrück (Teilraum Westfalen-Süd)

Tickets mit dem Geltungsbereich Netz Ruhr-Lippe werden nicht anerkannt.K
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17.	 Übergangsregelungen zwischen dem  
WestfalenTarif-Raum und angrenzenden 
Tarifräumen

17.1.	 Allgemeines
Bei ein- und ausbrechenden Verkehren zwischen einem Tarifgebiet des WestfalenTarifs und 
einem der angrenzenden Tarifgebiete anderer Verbünde oder Verkehrsgemeinschaften wird 
eine Übergangsregelung zur Tarifierung angewandt. Je nach Relation kommt entweder eine 
der regionalen Preisstufen (PS) (H-/T-/S-/M-PS) des WestfalenTarifs zur Anwendung, eine 
überregionale Preisstufe (W-PS) des WestfalenTarifs oder der Tarif eines anderen Verbundes 
oder einer anderen Verkehrsgemeinschaft (z. B. VRR-Tarif).

Die Übergangsregelungen mit den Niederlanden gelten gem. Ziffer 15.9 auch beim Deutsch-
landticket.

Es gelten die Tarifbestimmungen des WestfalenTarifs auf den Relationen, bei denen der West-
falenTarif zur Anwendung kommt. Auf den übrigen Relationen gelten die Tarifbestimmungen 
des entsprechenden benachbarten Verbundes oder einer anderen Verkehrsgemeinschaft. Es 
gelten die Beförderungsbedingungen desjenigen Unternehmens, in dessen Verkehrsmittel 
sich der Fahrgast befindet.

Für die Fahrpreise gilt die jeweils gültige Fahrpreistafel des WestfalenTarifs. Die Preisstufen 
ergeben sich aus den Tarifgebietsblättern bzw. aus der Preisstufenübersicht des Westfalen-
Tarifs (Anlage 1.2). Für die Relationen, auf denen ein nicht-westfälischer Tarif zur Anwendung 
kommt, gelten entsprechend die Tarifbestimmungen und die Preistafel des jeweiligen Tarif-
raums.

Für die Fahrgelderstattung ist das Verkehrsunternehmen zuständig, bei dem die Fahrkarte 
gelöst wurde. Für die Erstattung gelten die jeweiligen Tarif- bzw. Beförderungsbedingungen 
Nahverkehr NRW.

17.2.	 Definition Netz Westfalen
Das Netz Westfalen umfasst die westfälischen Tarifgebiete sowie die in den folgenden Kapi-
teln aufgeführten im Übergangsbereich zu anderen Verbünden und Verkehrsgemeinschaften 
befindlichen nicht-westfälischen Tarifgebiete. Somit sind alle Tickets mit dem Geltungsbe-
reich Netz Westfalen im Rahmen der unten aufgeführten Regelungen auch in den im Folgen-
den aufgeführten nicht-westfälischen Tarifgebieten gültig.

Innerhalb des Netzes Westfalen befinden sich weitere Teilnetze, wie beispielsweise das Netz 
TeutoOWL, das Netz Hochstift, das Netz Münsterland, das Netz Ruhr-Lippe oder das West-
falen-Süd Gesamtnetz.

K
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17.3.	 Übergangsregelungen zwischen dem WT und der 
Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS)

17.3.1	 Übergangs-Tarifgebiete
17.3.1.1	 Osnabrück/Belm (91000)

Im ein- und ausbrechenden Verkehr zwischen Osnabrück/Belm (entspricht der Tarifzone 100 
des VOS-Tarifs) und den WT-Tarifgebieten wird der WT angewandt.

Gültige Tickets der W-/T-/M-PS werden in Osnabrück/Belm anerkannt und berechtigen zur 
Nutzung von VOS-Verkehrsmitteln in Osnabrück/Belm (entspricht der Tarifzone 100 des VOS-
Tarifs).

Im Binnenverkehr wird der VOS- bzw. der Niedersachsentarif angewandt.

JobTicket/VOS-Firmenabo
Für Firmen, Verbände, Behörden, etc. mit Sitz in Osnabrück und Mitarbeitern mit Wohnort im 
WT-Teilraum Münsterland kann im Rahmen eines VOS-Firmenabo-Vertrages durch die Stadt-
werke Osnabrück ein JobTicket nach dem WestfalenTarif ausgegeben werden. Der Fahrpreis 
dieses JobTickets entspricht den gültigen Preistafeln des WestfalenTarifs. Im Rahmen des 
jeweiligen Geltungsbereichs ist die Nutzung aller Busse und Bahnen möglich. Für JobTickets 
im VOS-Tarif gelten die genehmigten Abonnementbedingungen der Verkehrsgemeinschaft 
Osnabrück.

Semesterticket Osnabrück
An die Studierenden der Universität Osnabrück und der Hochschule Osnabrück wird das 
Semesterticket Osnabrück als Zeitticket mit unbeschränkter Fahrtenzahl ausgegeben. Der 
räumliche Geltungsbereich für den Bus innerhalb des Münsterlands erstreckt sich auf fol-
gende Tarifgebiete des Kreises Steinfurt: Hörstel, Ibbenbüren, Lengerich, Lienen, Lotte, Met-
tingen, Recke, Tecklenburg und Westerkappeln.

Der räumliche Geltungsbereich für die Schiene innerhalb des Münsterlandes erstreckt sich 
auf folgende Kursbuchstrecken:

•	 Münster – Osnabrück (Kbs. 385)

•	 Rheine – Osnabrück (Kbs. 375)

•	 Rheine – Münster (Kbs. 410)

•	 Lotte-Halen – Osnabrück (Kbs. 392/94)

Ein Umstieg von der Schiene in den Bus ist nur in den vorgenannten Tarifgebieten des Krei-
ses Steinfurt zulässig.

Osnabrück/Belm gehört zum Netz Münsterland.

17.3.1.2	 Georgsmarienhütte (94110) und Hilter a.T.W. (94150)
Im ein- und ausbrechenden Verkehr zwischen Georgsmarienhütte / Hilter a. T. W. und den 
WT-Tarifgebieten wird der WT angewandt. 

Im Binnenverkehr wird der VOS- bzw. der Niedersachsentarif angewandt.

17.3.1.3	 Dissen/Bad Rothenfelde (94190)
Im ein- und ausbrechenden Verkehr zwischen Dissen/Bad Rothenfelde und den WT-Tarif
gebieten wird der WT angewandt. 

Für den Binnenverkehr gilt der VOS-Tarif.

Dissen/Bad Rothenfelde gehört zum Netz TeutoOWL und zum Netz Gütersloh

K
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17.3.1.4	 Melle (93240)
WT

Tickets des WT sind ausschließlich auf den Linien RB 61 und RE 60 (Ibbenbüren-Laggen-
beck – Bünde (Westf.)) sowie der Linie RE 62 (Löhne – Rheine) im Transit über Melle und im 
ein- und ausbrechenden Verkehr zwischen Melle und den WT-Tarifgebieten, wenn die Fahrt 
mit der Linie 307 (Werther-Theenhausen – Werther ZOB – Neuenkirchen (Melle) – Riemsloh 
(Melle) – Melle ZOB) erfolgt, zugelassen. Das gilt auch für Tickets mit dem Geltungsbereich 
Netz Westfalen.

Niedersachsentarif
Im ein- und ausbrechenden Verkehr zwischen Melle und den WT-Tarifgebieten gilt der Nie-
dersachsentarif. Bei Fahrtrelationen zwischen Melle/Bissendorf und den westfälischen Bahn-
höfen auf den im Folgenden genannten Streckenabschnitten gilt im Schienenpersonennah-
verkehr der Niedersachsentarif. Es werden keine Tickets des WT ausgegeben

•	 Bielefeld Hbf – Minden (Kbs. 370), 

•	 Rheine – Minden (Kbs. 375), 

•	 Bielefeld – Kirchlengern (Kbs. 386), 

•	 Münster Hbf – Osnabrück (Kbs. 385), 

•	 Münster Hbf – Rheine (Kbs. 410) und 

•	 Osnabrück – Bielefeld (Kbs. 402) 

Für Fahrtbeziehungen über den Geltungsbereich des Niedersachsentarifes hinaus kommen 
auf der Schiene die Beförderungsbedingungen des Deutschlandtarifs (DTV) zur Anwendung.

17.3.1.5	 Neuenkirchen (Melle) (93670)
Im ein- und ausbrechenden Verkehr zwischen Melle-Neuenkirchen und den WT-Tarifgebieten 
wird der WT angewandt, wenn die Fahrt über die angrenzenden Tarifgebiete des WT-Raumes 
erfolgt. 

Entsprechend gilt der WT nur auf der Linie 59 (Bielefeld – Neuenkirchen (Melle)), der Linie 60 
(Werther – Neuenkirchen (Melle)) und im ein- und ausbrechenden Verkehr zwischen Neuen-
kirchen (Melle) und den WT-Tarifgebieten, wenn die Fahrt mit Linie 307 (Werther-Theenhau-
sen – Werther ZOB – Neuenkirchen (Melle) – Riemsloh (Melle) – Melle ZOB) erfolgt.

Neuenkirchen (Melle) gehört zum Netz TeutoOWL, Netz Gütersloh und Netz Gütersloh und 
Bielefeld.

17.3.1.6	 Riemsloh (Melle) (93680)
Im ein- und ausbrechenden Verkehr zwischen Riemsloh (Melle) und den WT-Tarifgebieten 
gilt der WT ausschließlich, wenn die Fahrt über das Tarifgebiet Neuenkirchen (Melle) mit der

Linie 307 erfolgt.

17.3.1.7	 Bissendorf (93120)
WT

Für Fahrtrelationen von/nach Bissendorf werden keine Tickets des WT ausgegeben. 

Tickets des WT sind ausschließlich auf den Linien RB 61 und

RE 60 Ibbenbüren-Laggenbeck – Bünde (Westf.) sowie der Linie RE 62 (Löhne – Rheine) im 
Transit über Bissendorf zugelassen. Das gilt auch für Tickets mit dem Geltungsbereich Netz 
Westfalen.

Niedersachsentarif

Bei Fahrtrelationen zwischen Bissendorf und den westfälischen Bahnhöfen auf den im fol-
genden genannten Streckenabschnitten gilt im Schienenpersonennahverkehr der Nieder-
sachsentarif. Es werden keine Tickets des WT ausgegeben.
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•	 Bielefeld Hbf – Minden (Kbs. 370), 

•	 Rheine – Minden (Kbs. 375), 

•	 Bielefeld – Kirchlengern (Kbs. 386), 

•	 Münster Hbf – Osnabrück (Kbs. 385), 

•	 Münster Hbf – Rheine (Kbs. 410) und 

•	 Osnabrück – Bielefeld (Kbs. 402) 

Für Fahrtbeziehungen über den Geltungsbereich des Niedersachsentarifes hinaus kommen 
auf der Schiene die Beförderungsbedingungen des Deutschlandtarifs (DTV) zur Anwendung.

17.3.1.8	 Hasbergen (94120), Hagen a. T. W. (94140)
Im ein- und ausbrechenden Verkehr zwischen Hasbergen/Hagen a.T.W. und den WT-Tarifge-
bieten wird der WT angewandt. Ausgenommen ist die VOS-Linie 493, auf der im ein- und 
ausbrechenden Verkehr ausschließlich der VOS-Tarif gilt.

Gültige Tickets der W- und M-PS werden in Hasbergen / Hagen a. T. W. anerkannt und be-
rechtigen zur Nutzung von VOS-Verkehrsmitteln in Hasbergen / Hagen a. T. W.

Im Binnenverkehr des Osnabrücker Landes wird der VOS-Tarif/Niedersachsentarif ange-
wandt.

Bei Fahrtbeziehungen zwischen dem Teilraum Münsterland und Hasbergen/Hagen a. T. W. 
wird der WT (M-PS) angewandt.

Hasbergen und Hagen a. T. W. gehören zum Netz Münsterland.

17.3.1.9	 Bad Iburg (94160)
Im ein- und ausbrechenden Verkehr zwischen Bad Iburg und den WT-Tarifgebieten wird der 
WT angewandt. 

Gültige Tickets der Preisstufen des WestfalenTarifs werden in Bad Iburg anerkannt und be-
rechtigen zur Nutzung von VOS-Verkehrsmitteln in Bad Iburg.

Bad Iburg gehört zum Netz Münsterland.

17.3.1.10	 Glandorf (94170)
Im ein- und ausbrechenden Verkehr zwischen Glandorf und den WT-Tarifgebieten wird der 
WT angewandt. 

Gültige Tickets der Preisstufen des WestfalenTarifs werden in Glandorf anerkannt und be-
rechtigen zur Nutzung von VOS-Verkehrsmitteln in Glandorf.

Glandorf gehört zum Netz Münsterland.

17.3.1.11	 Bad Laer (94180)
Im ein- und ausbrechenden Verkehr zwischen Bad Laer und den WT-Tarifgebieten wird der 
WT angewandt.

Gültige Tickets der Preisstufen des WestfalenTarifs werden in Bad Laer anerkannt und be-
rechtigen zur Nutzung von VOS-Verkehrsmitteln in Bad Laer.

17.3.2	 Westfälische Tarifgebiete
17.3.2.1	 Preußisch Oldendorf (63900), Versmold (61600), Ostbevern (53900), Stemwe-

de (64100), Lengerich (51940) und Tecklenburg (51930)
Auf den nach Preußisch Oldendorf/Versmold/Ostbevern ausbrechenden VOS-Linien wird der 
VOS-Tarif angewandt. Der WT wird auf diesen Linien nicht anerkannt. Ein Umstieg auf WT 
Verkehrsmittel ist in Preußisch Oldendorf/Versmold/Ostbevern mit den Tickets der VOS nicht 
möglich.
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Weitere VOS-Linien, auf denen im ein- und ausbrechenden Verkehr der VOS-Tarif gilt: 

•	 214 (Evinghausen-Venne-Bohmte-Levern), 

•	 493 (Osnabrück - Hasbergen- Natrup-Hagen-Hagen-(Lengerich)), 

•	 Freizeitbus Tecklenburg (Osnabrück-Hasbergen-Leeden-Tecklenburg).

17.3.3	 Anerkennung von WT-Tickets
Folgende WT-Tickets werden für Fahrten gem. den genannten Regelungen im ein- und aus-
brechenden Verkehr anerkannt:
•	 EinzelTicket | KinderTicket | AnschlussTicket

•	 FahrWeiterTicket Westfalen | FahrWeiterTicket Kind Westf. 

•	 TagesTicket24 1 Person | TagesTicket24 5 Personen

•	 FahrradTagesTicket24

•	 7 TageTicket

•	 30 TageTicket 9 Uhr | 30 TageTicket

•	 Schüler/AzubiMonatsTicket

•	 FunTicket

•	 30 TageTicket Fahrrad 

•	 9 UhrAbo | Abo

•	 AzubiAbo Westfalen

•	 SchülerTicket Westfalen

•	 FunAbo

•	 JobTicket

•	 60plusAbo

•	 FahrradAbo

•	 EinzelTicket/7 TageTicket/30 TageTicket Aufpreis 1. Klasse

•	 Abo/Job Aufpreis 1. Klasse

Folgende WT-Tickets werden zusätzlich für Fahrten aus dem Teilraum TeutoOWL  
ankerkannt: 
•	 9 Uhr GroßkundenAbo | GroßkundenAbo 

•	 GruppenTicket

Folgende WT-Tickets werden zusätzlich für Fahrten aus dem Teilraum Münsterland –  
Ruhr-Lippe anerkannt: 
•	 SchülerAbo plus

•	 SchulwegMonatsTicket
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17.4.	 Übergangsregelungen zwischen dem WT und dem 
Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV)

17.4.1	 Übergangs-Tarifgebiete
17.4.1.1	 Bad Karlshafen (79830) und Langenthal (Trendelburg) (79826)

Die Tarifgebiete Bad Karlshafen und Langenthal (Gemeinde Trendelburg) zählen für Fahrten 
über das Tarifgebiet hinaus sowohl zum Tarifraum des WestfalenTarifs wie auch zum NVV. 
Der WT wird auf folgenden Linien anerkannt: 

•	 Linie RB 85, (Wehrden – Bad Karlshafen),

•	 Linie 523 (Beverungen – Lauenförde – Bad Karlshafen – Trendelburg), 

•	 Linie R22 (Beverungen – Lauenförde – Bad Karlshafen).

Im Binnenverkehr wird der NVV-Tarif angewandt.

Alle ausgegebenen Tickets gelten nur auf den genannten Linien.

17.4.1.2	 Diemelstadt (94820)
Paderborn-Höxter

Anerkennung des WT (H-PS) auf Linie 502 (Warburg-Scherfede – Wrexen) und W4 (Warburg-
Germete – Diemelstadt-Rhoden).

Zwischen dem TG Warburg und Diemelstadt-Wrexen/Orpethal sowie zwischen einzelnen 
Zonen des TG Warburg und Diemelstadt bzw. Diemelstadt-Wethen gilt entweder der WT 
oder der NVV-Tarif. 

Ruhr-Lippe
Der WT gilt nicht in den NVV-Verkehrsmitteln und Nahverkehrszügen.

Im Binnenverkehr wird der NVV-Tarif angewandt.

Diemelstadt gehört zum Netz Ruhr-Lippe.

17.4.1.3	 Volkmarsen (79860)
Im ein- und ausbrechenden Verkehr zwischen Volkmarsen und den Tarifgebieten im Kreis 
Höxter (ausgenommen Warburg) wird der WT angewandt. Zwischen Warburg und Volkmar-
sen kommt entweder der WT oder der NVV-Tarif zur Anwendung.

Tickets mit der Gültigkeit Netz Hochstift gelten auch auf der Linie W3 (Warbug – Volkmarsen).   

Im Binnenverkehr wird der NVV-Tarif angewandt.

17.4.1.4	 Bad Arolsen (94850)
Auf der folgenden Linie wird im Übergangsverkehr ausschließlich der WT (M-PS) angewandt: 

•	 397/497 (Marsberg – Canstein – Bad Arolsen)

Der WT gilt nicht in NVV-Verkehrsmitteln und Nahverkehrszügen.

Bad Arolsen gehört zum Netz Ruhr-Lippe.

17.4.1.5	 Diemelsee (94930)
Auf der folgenden Linie wird im Übergangsverkehr ausschließlich der WT (M-PS) angewandt: 

•	 385 (Bredelar – Diemelsee)

Der WT gilt nicht in NVV-Verkehrsmitteln und Nahverkehrszügen.

Diemelsee gehört zum Netz Ruhr-Lippe.
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17.4.1.6	 Willingen (Upland) (94940)
WT

Im ein- und ausbrechenden Verkehr wird der WT angewandt, sofern nicht der NVV-Tarif ge-
mäß dieses Kapitels zur Anwendung kommt.

Auf der folgenden Linie wird im Übergangsverkehr ausschließlich der WT (M-PS) angewandt: 

•	 R48 (Winterberg – Düdinghausen – Willingen)

•	 382 (Brilon – Brilon Wald – Willingen) 

NVV

Auf der folgenden Linie wird im Übergangsverkehr ausschließlich der NVV-Tarif angewandt: 

•	 Buslinie 507 (Brilon Wald - Willingen - Korbach). 

Im Binnenverkehr wird der NVV-Tarif angewandt.

Willingen gehört zum Netz Ruhr-Lippe.

17.4.1.7	 Battenberg (85200) und Hatzfeld (85100)
Im ein- und ausbrechenden Verkehr wird der WT angewandt. Dies betrifft Linie 

•	 R 33 (Bad Berleburg – Beddelhausen) – Hatzfeld.

Im Binnenverkehr wird der NVV-Tarif angewandt.

Battenberg und Hatzfeld gehören zum Westfalen-Süd Gesamtnetz.

17.4.2	 Westfälische Tarifgebiete
17.4.2.1	 Warburg (77960)

Das Tarifgebiet Warburg zählt für Fahrten über das Tarifgebiet hinaus sowohl zum Tarifraum 
des WestfalenTarifs wie auch zum NVV. 

Im Binnenverkehr wird der WT angewandt.

Alle ausgegebenen Tickets gelten im gesamten Zieltarifgebiet und berechtigen zum Um-
steigen.

17.4.2.2	 Winterberg (44700), Hallenberg (44500) und Medebach (44890)
WT

Auf der Linie R48 (Winterberg – Düdinghausen – Willingen) wird ausschließlich der WT  
(M-PS) angewandt.

NVV

Auf den folgenden Linien wird ausschließlich der NVV-Tarif angewandt:

S50/520 (Winterberg – Hallenberg – Allendorf – Frankenberg)

R44/510 (Hallenberg – Medebach – Korberg)

530 (Medebach – Frankenberg - Gemünden)

Folgende WT-Tickets werden für Fahrten aus dem Teilraum Paderborn-Höxter anerkannt:  
•	 EinzelTicket

•	 KinderTicket

•	 AnschlussTicket

•	 FahrWeiterTicket 

•	 7 TageTicket

•	 30 TageTicket 

•	 Schüler/AzubiMonatsTicket

•	 30 TageTicket 9 Uhr

K



206

Anlagen Übergangstarifierungen

•	 Abo/JobTicket

•	 SchulwegTicket

•	 TagesTicket24

•	 EinzelTicket Aufpreis 1. Klasse

•	 30 TageTicket Aufpreis 1. Klasse

•	 7 TageTicket Aufpreis 1. Klasse

•	 Abo/Job Aufpreis 1. Klasse

•	 FahrradTagesTicket24

•	 30 TageTicket Fahrrad/Abo

17.5.	 Übergangsregelungen zwischen dem WT und dem 
Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV)

17.5.1	 Übergangs-Tarifgebiete
17.5.1.1	 Dietzhölztal (86300), Dillenburg (86500) und Haiger (86600)

WT

Im ein- und ausbrechenden Verkehr wird der WT angewandt. 

Im Binnenverkehr wird der RMV-Tarif angewandt.

Dietzhölztal, Dillenburg und Haiger gehören zum Westfalen-Süd Gesamtnetz.

17.5.2	 Westfälische Tarifgebiete
17.5.2.1	 Bad Laasphe (81700)

RMV-Tarif

Im Übergangsverkehr von/nach -Breidenbach wird der RMV-Tarif angewandt. 

WT

Im Übergangsverkehr von/nach Dietzhölztal, Dillenburg und Haiger wird der WT angewandt. 

Inhaber eines SchülerTickets Hessen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf haben die Be-
rechtigung das Tarifgebiet Bad Laasphe inkl. Schloss Wittgenstein (Tarifgebiet 81700 in West-
falen-Süd) zu befahren. Die Berechtigung gilt unter der Voraussetzung, dass zwischen dem 
Landkreis Marburg-Biedenkopf und dem Kreis Siegen-Wittgenstein eine entsprechende Ver-
einbarung besteht.
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17.6.	 Übergangsregelungen zwischen dem WT und dem 
Verkehrsverbund-Rhein-Mosel (VRM)

17.6.1	 Übergangs-Tarifgebiete
17.6.1.1	 Bad Marienberg (87100), Betzdorf (alt) (87500), Daaden (alt) (87400),  

Herdorf (alt) (87300), Kirchen (87600), Rennerod  (87200) und Wissen (87700)
Im ein- und ausbrechenden Verkehr von/nach Bad Marienberg/Betzdorf/Daaden/Herdorf/Kir-
chen/Rennerod/Wissen wird der WT (S-PS) angewandt. Dies betrifft die Linien

RB 90 Wissen – Betzdorf – Niederschelden – (Niederschelden Nord – Siegen)

RB 93 Betzdorf – Niederschelden – (Niederschelden Nord – Siegen – Kreuztal – Bad Berleburg)

RB 96 Betzdorf – Herdorf – (Struthütten – Niederdresselndorf) – (Allendorf – Dillenburg)

RB 97 Betzdorf – Daaden 

RE 9 Wissen – Betzdorf – Niederschelden – (Niederschelden Nord – Siegen)

R 23 (Neunkirchen – Struthütten) – Herdorf – Daaden

R 39 (Siegen – Oberfischbach – Niederndorf) – Niederfischbach

WEBU 277 Nisterberg – Friedewald – Derschen – Emmerzhausen – (Mauden/Lippe) – Daaden

WEBU 278 Dermbach – Herdorf – Sassenroth – Betzdorf

WEBU 290 Betzdorf – Niederfischbach – (Freudenberg-Büschergrund)

WEBU 295 Daaden – Herdorf – Katzenbach – Kirchen – Betzdorf

WEBU 296 Niederschelderhütte – Brachbach – Kirchen – Betzdorf

WEBU 297 Brachbach – Mudersbach – Niederschelderhütte

WEBU 299 Niederfischbach – Hinhausen

WEBU N71 Betzdorf – Kirchen – Wehbach – Niederfischbach – (Freudenberg)

WEBU N73 Betzdorf – Herdorf – Daaden – Betzdorf

Im Binnenverkehr wird der VRM-Tarif angewandt.

Die Tarifgebiete gehören zum Westfalen-Süd Gesamtnetz.

17.7.	 Übergangsregelungen zwischen dem WT und dem 
Verkehrsverbund-Rhein-Sieg (VRS)
Für die Preisbildung sind der VRS- und der WestfalenTarif-Raum in Tarifgebiete unterteilt. 
Ein Tarifgebiet entspricht in der Regel einer Kommune. Die Kommune Meinerzhagen wird in 
zwei Tarifgebieten abgebildet. 

Preisstufen (VRS-Tarif): Die Preisbildung erfolgt grundsätzlich nach folgender Systematik:

•	 Preisstufe 2a gilt für die Fahrten in eine Nachbarstadt/-gemeinde

•	 Preisstufen 3 bis 5 gelten im Regionalverkehr.

Darüber hinaus gilt die Preisstufe 5 im erweiterten VRS-Netz sowie in den WT-Tarifgebieten 
gemäß 17.1.4.1.
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Im grenzüberschreitenden Verkehr ausgegebene VRS-Zeitfahrausweise werden innerhalb 
des jeweiligen Geltungsbereichs auch für Binnenverkehrsfahrten im Gebiet des Teilraumes 
Ruhr-Lippe anerkannt. Die VRS-Zeitkarten gelten in den genannten Tarifgebieten des Teilrau-
mes Ruhr-Lippe flächendeckend (incl. Buslinien und die Oberbergische Bahn).

17.7.1	 Übergangs-Tarifgebiete
17.7.1.1	 Wipperfürth (22420)

Auf der WB-Linie 55 (Lüdenscheid – Wipperfürth) innerhalb Wipperfürth der VRS-Tarif, im 
ein- und ausbrechenden Verkehr von/nach Wipperfürth mit Tarifgebieten des WestfalenTarifs 
wird der WestfalenTarif angewandt. Der WT gilt nicht in VRR- und VRS-Verkehrsmitteln.

Wipperfürth gehört zum Netz Ruhr-Lippe.

17.7.1.2	 Radevormwald (22810)
Auf der WB-Linie 134 (Lüdenscheid – Radevormwald) gilt innerhalb von Radevormwald der 
VRS-Tarif, im ein- und ausbrechenden Verkehr von/nach Wipperfürth mit Tarifgebieten des 
WestfalenTarifs wird der WestfalenTarif angewandt. Der WT gilt nicht in VRR- und VRS-Ver-
kehrsmitteln.

Radevormwald gehört zum Netz Ruhr-Lippe.

17.7.2	 Westfälische Tarifgebiete
17.7.2.1	 Drolshagen (80400, Olpe (80500)

VRS-Tarif

Im ein- und ausbrechenden Verkehr von/nach anderen VRS-Tarifgebieten von/nach Drols-
hagen und Olpe werden Tickets des VRS-Tarif ausgegeben (siehe VRS-Gemeinschaftstarif 
Anlage 5). Es gelten die Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen des VRS. 

Auf Linie 301 (Gummersbach – Bergneustadt – Pernze) – (Wegeringhausen – Hützemert – 
Olpe) werden auf dem Abschnitt Wegeringhausen bis Olpe keine Tickets der VRS-Tarifs aus-
gegeben, in den Fahrzeugen der VRS-Linie 301 sind auf diesem Linienabschnitt nur EinzelTi-
ckets des WT erhältlich. Tickets des WT werden auf dem Streckenabschnitt anerkannt.

Schüler mit Wohnort im VRS, die (unter Nutzung der Linie 301) im Kreis Olpe (Westfalen-
Süd) zur Schule gehen, können das VRS-SchülerTicket Fakultativmodell zu den Preisen der 
Standortkategorie 1 erwerben. Die betreffenden Schüler können mit diesem VRS SchülerTi-
cket neben dem VRS-Netz auch den Weg von und zur Schule auf der Linie 301 nutzen.

17.7.2.2	 Meinerzhagen Stadt (48050), Meinerzhagen Valbert (48240)
VRS-Tarif

Im ein- und ausbrechenden Verkehr von/nach Meinerzhagen vom/zum erweiterten VRS-Netz 
wird der VRS-Gemeinschaftstarif angewandt.

Auf der Buslinie 320 (Marienheide – Meinerzhagen) wird im grenzüberschreitenden und im 
Binnenverkehr ausschließlich der VRS-Tarif angewandt. Es erfolgt keine Anerkennung des 
WestfalenTarifs auf dieser Linie in Meinerzhagen.

VRS-JobTicket, GroßkundenTicket, SemesterTicket und SchülerTicket gelten im VRS-Netz 
und werden in beiden Tarifgebieten Meinerzhagens anerkannt.

17.7.2.3	 Kierspe (48040)
VRS-Tarif

Röhnsahl in Kierspe ist für Verkehre der VRS-Buslinie 336R (Gummersbach – Remscheid 
– Lennep) dem VRS-Tarifgebiet Wipperfürth zugeordnet. Ab Wipperfürth wird der WT auf 
dieser Linie nicht angewandt. Zwischen Wipperfürth und Kierspe-Rönsahl sowie im weite-
ren Linienverlauf wird der VRS-Tarif angewendet, der WestfalenTarif wird auf dieser Linie in 
Kierspe-Rönsahl nicht anerkannt.
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17.7.3	 Ausgegebene Tickets des VRS
Ein ausgewähltes VRS-Ticketsortiment ist bei den im Geltungsbereich des Kragentarifs ver-
kehrenden WestfalenTarif-Verkehrsunternehmen erhältlich.

17.8.	 Übergangsregelungen zwischen dem WT und dem 
Verkehrsverbund-Rhein-Ruhr (VRR)
Zwischen dem Verkehrsverbund Rhein/Ruhr (VRR) und dem WestfalenTarif-Raum kommen 
mehrere Tarifsysteme zur Anwendung. So wird – je nach Relation – der WestfalenTarif (WT), 
der VRR-Tarif oder der NRW-Tarif angewandt.

17.8.1	 Übergangs-Tarifgebiete
17.8.1.1	 Breckerfeld (12670), Datteln/Oer-Erkenschwick (15180), Dortmund Mitte/

West (12370), Dortmund Ost (12380), Ennepetal (12670), Gevelsberg (12670), 
Hagen (18580), Haltern am See (15060), Herdecke (12470), Schwelm (12670), 
Waltrop (12290), Wetter (12470), Witten (12470)
WT

Im Übergangsverkehr zwischen den genannten VRR-Tarifgebieten und WT-Tarifgebieten 
wird der WT angewandt. Auch bei Fahrten zwischen den WT-Tarifgebieten über die aufge-
führten Tarifgebiete des VRR gilt der WT, sofern nicht der VRR-Tarif gemäß dieses Kapitels 
zur Anwendung kommt.

Dabei sind die beiden Dortmunder Tarifgebiete preislich gleichgestellt. Die Fahrausweise des 
WT werden in den genannten Tarifgebieten in allen VRR-Verkehrsmitteln anerkannt.

Tickets mit dem Geltungsbereich „Netz Westfalen“ werden auch in den Tarifgebieten des 
VRR gemäß vorstehender Bedingungen anerkannt. Die Fahrausweise des WT können nicht 
mit VRR-ZusatzTickets kombiniert werden.

Mit Tickets des WT dürfen auch die Nahverkehrszüge und VRR-Verkehrsmittel genutzt wer-
den, sofern Start- oder Zielort des Tickets im WT-Raum liegen und dieser durchfahren wird

Es gelten alle in den Tarifbestimmungen des WT dargestellten Tickets, sofern ihr Geltungs-
bereich Tarifgebiete des VRR umfasst.

Im Binnenverkehr wird der VRR-Tarif angewandt.

Haltern am See und Datteln/Oer-Erkenschwick gehören zum Netz Münsterland.

Dortmund Mitte/West, Dortmund Ost, Hagen, Waltrop, Witten, Wetter, Herdecke, Schwelm, 
Ennepetal, Geverlsberg und Breckerfeld gehören zum Netz Ruhr-Lippe.

17.8.2	 Westfälische Tarifgebiete
17.8.2.1	 Bergkamen (42400), Bocholt (57670), Borken (57650), Heiden (57590), Holz-

wickede (42480), Kamen (42390), Lünen (42190), Olfen (55080), Raesfeld 
(57690), Reken (57580), Rhede (57660), Schwerte (42150), Isselburg (57440), 
Unna (42490)
VRR-Tarif

Im ein- und ausbrechenden Verkehr von/nach VRR-Tarifgebieten wird der VRR-Tarif ange-
wandt.

Gleiches gilt für Fahrten zwischen den genannten WT-Tarifgebieten, sofern das Tarifgebiet 
des VRR durchfahren wird. Die VRR-Tickets werden in den genannten Tarifgebieten in allen 
WT-Verkehrsmitteln anerkannt und können auch für Fahrten innerhalb des WT-Raumes ge-
nutzt werden.
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Es gelten alle in den Tarifbestimmungen des WT dargestellten Tickets, sofern ihr Geltungs-
bereich Tarifgebiete des VRR umfasst.

Im Binnenverkehr wird der WT angewandt.

Beispiel: für eine Fahrt von Lünen über Kamen nach Unna gilt der WestfalenTarif. Für eine 
Fahrt von Lünen über Dortmund nach Unna gilt der VRR-Tarif. Das entsprechende VRR-Ticket 
berechtigt auch zur Fahrt von Lünen über Kamen nach Unna. VRR-Tickets, deren Geltungsbe-
reich mehrere aneinandergrenzende WT-Tarifgebiete abdeckt, gelten auch für Fahrten inner-
halb der entsprechenden WT-Tarifgebiete.

17.8.2.2	 Dülmen (55520)
VRR-Tarif

Im ein- und ausbrechenden Verkehr wird der VRR auf den folgenden Linien angewandt: 

•	 RE2

•	 RE 42.

Die VRR-Tickets werden in Dülmen in allen WT-Verkehrsmitteln anerkannt und können auch 
für Fahrten innerhalb des WT-Raumes genutzt werden.

Im Binnenverkehr wird der WT angewandt.

17.9.	 Übergangsregelungen zwischen dem WT und den 
Niederlanden

17.9.1	 Übergangs-Tarifgebiete, Tarifraum M
17.9.1.1	 Aalten

Der WT gilt in den Linien des StadtBus Bocholt auch auf dem Gebiet der niederländischen 
Gemeinde Aalten.

17.9.1.2	 Enschede (97430)
Der WT gilt nicht in niederländischen Verkehrsmitteln.

Die Nahverkehrszüge zwischen Gronau und Enschede können auch mit der niederländischen 
OV Chipkaart genutzt werden.

Enschede gehört zum Netz Münsterland.K
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Winterswijk (97420)
Der WT gilt nicht in niederländischen Verkehrsmitteln.

Im ein- und ausbrechenden Verkehr von/nach Winterswijk in Verkehrsmitteln der Partner-
unternehmen des WT wird der WT angewandt.

Winterswijk gehört zum Netz Münsterland.

17.10.	 Übergangsregelungen zwischen dem WT und wei-
teren Tarifräumen

17.10.1	 Übergangs-Tarifgebiete
17.10.1.1	 Holzminden (79600)

Holzminden ist ein Tarifgebiet des Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (VSN). Der WT wird 
auf der Linie RB 84 (Lüchtringen – Holzminden) und Linie R21 (Höxter-Stahle – Holzminden) 
anerkannt.

Zwischen Höxter-Stahle und Holzminden gilt der VSN-Tarif.

17.10.1.2	 Bad Pyrmont (67520) und Rinteln (67590)
Bad Pyrmont gehört zum Nahverkehr in Hameln-Pyrmont. Rinteln ist ein Tarifgebiet der 
Schaumburger Verkehrsgesellschaft (SVG).Im ein- und ausbrechenden Verkehr von/nach Bad 
Pyrmont/Rinteln wird der WT angewandt. Dies betrifft unter anderem folgende Buslinien:

•	 Linie 610 (Minden – Porta Westfalica)

•	 Linie 700 (Lemgo – Bad Pyrmont)

•	 Linie 730 (Kalletal – Rinteln)

•	 761 (Bad Pyrmont Rischenau)

•	 732 (Bad Pyrmont/Lügde/Schieder/Blomberg/Lemgo)

Bad Pyrmont und Rinteln gehören zum Netz TeutoOWL und zum Netz Lippe.

17.10.1.3	 Cammer (67460)
Cammer ist ein Tarifgebiet der Schaumburger Verkehrsgesellschaft (SVG). Auf der Linie 508 
(Minden – Bückeburg-Cammer - Petershagen) wird der WT angewandt. Mit dem ChillTicket 
können Transitfahrten durch Cammer gemacht werden.

Cammer gehört zum Netz TeutoOWL, Netz Minden-Lübbecke und Netz Minden-Lübbecke 
und Herford.

17.10.1.4	 Warmsen (67330), Steyerberg (67330), Jenhorst (67350), Uchte (67340) und 
Stolzenau (67330)
Warmsen, Steyerberg, Jenhorst, Uchte und Stolzenau sind Tarifgebiete des Verkehrsservice 
Landkreis Nienburg/Weser. 

Auf der Linie 520 (Petershagen – Uchte) und auf der Linie 600 (Minden – Stolzenau) wird der 
WT angewandt.

Die Tarifgebiete gehören zum TeutoOWL, Netz Minden-Lübbecke und Herford.

17.10.1.5	 Lemförde (67280)
Lemförde ist ein Tarifgebiet des Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN). Im ein- und 
ausbrechenden Verkehr von/nach Lemförde wird der WT angewandt. Das betrifft die Linien 
621 /623 /627 (Lübbecke/Rahden – Stemwede –Lemförde).

Lemförde gehört zum Netz TeutoOWL, Netz Minden-Lübbecke und Netz Minden-Lübbecke 
und Herford.
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17.10.1.6	 Spelle (91550)
Spelle ist ein Tarifgebiet der Verkehrsgemeinschaft Emsland-Süd (VGE). Im ein- und ausbre-
chenden Verkehr von/nach Spelle in Verkehrsmitteln der Partnerunternehmen des WT wird 
der WT angewandt.

Spelle gehört zum Netz Münsterland.

17.10.1.7	 Bad Bentheim / Schüttorf (91560)
Bad Bentheim / Schüttorf ist ein Tarifgebiet der Verkehrsgemeinschaft Grafschaft Bentheim 
(VGB). Tickets des WestfalenTarifes werden auf der RegionalBus-linie RB10 (Fa. Veelker) und 
der Schnellbus-LinieX80 (RVM) anerkannt.

Für Fahrten auf der Linie X80 innerhalb von Bad Betheim werden auch EinzelTickets und 
TagesTicket24 des WestfalenTarifs ausgegeben. 

Bad Bentheim / Schüttorf gehört zum Netz Münsterland.
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L	 Anlage Teilnetze und Tarifgebiete

18.	 Übersicht der Teilnetze (in alphabetischer 
Reihenfolge)

18.1.	 Netz Borken
Ahaus 57840

Bocholt 57670

Borken 57650

Gescher 57630

Gronau 57750

Heek 57830

Heiden 57590

Isselburg 57440

Legden 57880

Raesfeld 57690

Reken 57580

Rhede 57660

Schöppingen 57820

Stadtlohn 57860

Südlohn 57870

Velen 57640

Vreden 57850

18.2.	 ChillArea1
Enger 62300

Herford 62000

Hiddenhausen 62400

Spenge 62800

Vlotho 62900

18.3.	 ChillArea2
Bad Oeynhausen 63200

Bünde 62200

Kirchlengern 62500

Löhne 62600

Rödinghausen 62700

Hüllhorst 63500

18.4.	 ChillArea3
Espelkamp 63300

Hüllhorst 63500

Lübbecke 63600

Preußisch Oldendorf 63900

Rahden 64000

Stemwede 64100

Hille 63400

Löhne 62600
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18.5.	 ChillArea4
Cammer 67460

Hille 63400

Minden 63000

Petershagen Nord 63710

Petershagen Süd 63720

Porta Westfalica 63800

18.6.	 ChillArea5
Bünde 62200 Rödinghausen 62700

18.7.	 Netz Coesfeld
Ascheberg 55560

Billerbeck 55610

Coesfeld 55620

Dülmen 55520

Havixbeck 55600

Lüdinghausen 55510

Nordkirchen 55550

Nottuln 55530

Olfen 55080

Rosendahl 55420

Senden 55500

18.8.	 Netz Gütersloh
Borgholzhausen 60600

Dissen/Bad Rothenfelde 94190

Gütersloh 60500

Halle/Westf. 60700

Harsewinkel 60800

Schloß Holte-Stukenbrock 61300

Steinhagen 61400

Verl 61500

Herzebrock-Clarholz 60900

Langenberg 61000

Neuenkirchen 93670

Rheda-Wiedenbrück 61100

Rietberg 61200

Versmold 61600

Werther 61700

18.9.	 Kreis Gütersloh
Borgholzhausen 60600

Gütersloh 60500

Halle/Westf. 60700

Harsewinkel 60800

Herzebrock-Clarholz 60900

Langenberg 61000

Rheda-Wiedenbrück 61100

Rietberg 61200

Schloß Holte-Stukenbrock 61300

Steinhagen 61400

Verl 61500

Versmold 61600

Werther 61700
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18.10.	 Kreis Herford
Bünde/Westf. 62200

Enger 62300

Herford 62000

Hiddenhausen 62400

Kirchlengern 62500

Löhne 62600

Rödinghausen 62700

Spenge 62800

Vlotho 62900

18.11.	 Netz Hochsauerlandkreis
Arnsberg 44260

Bestwig 44670

Brilon 44780

Eslohe 44760

Hallenberg 44500

Marsberg 44800

Medebach 44890

Meschede 44660

Olsberg 44680

Schmallenberg 44300

Sundern 44270

Winterberg 44700

18.12.	Netz Hochstift
Altenbeken 77750

Bad Driburg 77870

Bad Lippspringe 77760

Bad Wünneberg 77820

Beverungen 77880

Borchen 77720

Borgentreich 77900

Brakel 77920

Büren 77770

Delbrück 77780

Hövelhof 77790

Höxter 77850

Lichtenau 77800

Marienmünster 77930

Nieheim 77940

Paderborn 77700

Salzkotten 77810

Steinheim 77950

Warburg 77960

Willebadessen 77980

18.13.	Netz Lübbecke
Lübbecke 63600

Stemwede 64100

Hüllhorst 63500

Rahden 64000

Espelkamp 63300

Hille 63400

Preußisch Oldendorf 63900

L
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18.14.	Netz Lippe
Augustdorf 65200

Bad Pyrmont 67520

Bad Salzuflen 65300

Barntrup 65400

Blomberg 65500

Detmold 65000

Dörentrup 65600

Extertal 65700

Horn-Bad Meinberg 65800

Kalletal 65900

Lage 66100

Lemgo 66000

Leopoldshöhe 66200

Lügde 66300

Oerlinghausen 66400

Rinteln 67590

Schieder-Schwalenberg 66500

Schlangen 66600

18.15.	Netz Märkischer Kreis
Altena 48110

Balve 48160

Halver 48030

Hemer 48150

Herscheid 48060

Iserlohn 48600

Kierspe 48040

Lüdenscheid 48500 

Meinerzhagen/Stadt 48050 

Meinerzhagen/Valbert 48240

Menden 48170

Nachrodt-Wiblingwerde 48120

Neuenrade 48090

Plettenberg 48070

Schalksmühle 48020

Werdohl 48100

18.16.	Netz Minden-Lübbecke
Bad Oeynhausen 63200

Bünde/Westf. 62200

Cammer 67460

Espelkamp 63300

Hille 63400

Hüllhorst 63500

Jenhorst 67350

Kirchlengern 62500

Lemförde 67280

Löhne 62600

Lübbecke 63600

Minden 63000

Petershagen Nord 63710

Petershagen Süd 63720

Porta Westfalica 63800

Preußisch Oldendorf 63900

Rahden 64000

Rödinghausen 62700

Stemwede 64100

Stolzenau/Steyerberg/Warmsen 67330

Uchte 67340
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18.17.	 Kreis Lippe
Augustdorf 65200

Bad Salzuflen 65300

Barntrup 65400

Blomberg 65500

Detmold 65000

Dörentrup 65600

Extertal 65700

Horn-Bad Meinberg 65800

Kalletal 65900

Lage 66100

Lemgo 66000

Leopoldshöhe 66200

Lügde 66300

Oerlinghausen 66400

Schieder-Schwalenberg 66500

Schlangen 66600

18.18.	 Kreis Minden-Lübbecke und Herford
Bad Oeynhausen 63200

Bünde/Westf. 62200

Enger 62300

Espelkamp 63300

Herford 62000

Hiddenhausen 62400

Hille 63400

Hüllhorst 63500

Rahden 64000

Rödinghausen 62700

Spenge 62800

Kirchlengern 62500

Löhne 62600

Lübbecke 63600

Minden 63000

Petershagen Nord 63710

Petershagen Süd 63720

Porta Westfalica 63800

Preußisch Oldendorf 63900

Stemwede 64100

Vlotho 62900

18.19.	 Netz Minden-Lübbecke und Herford
Bad Oeynhausen 63200

Bünde/Westf. 62200

Cammer 67460

Enger 62300

Espelkamp 63300

Herford 62000

Hiddenhausen 62400

Hille 63400

Hüllhorst 63500

Jenhorst 67350

Kirchlengern 62500

Lemförde 67280

Löhne 62600

Lübbecke 63600

Minden 63000

Petershagen Nord 63710

Petershagen Süd 63720

Porta Westfalica 63800

Preußisch Oldendorf 63900

Rahden 64000
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Rödinghausen 62700

Spenge 62800

Stemwede 64100

Stolzenau/Steyerberg/Warmsen 67330

Uchte 67340

Vlotho 62900

18.20.	Netz Münsterland
Ahaus 57840

Ahlen 53310

Altenberge 51700

Ascheberg 55560

Bad Bentheim/Schüttorf 91560

Bad Iburg 94160

Beckum 53330

Beelen 53120

Billerbeck 55610

Bocholt 57670

Borken 57650

Coesfeld 55620

Dorsten 17050

Havixbeck 55600

Heek 57830

Heiden 57590

Herzebrock-Clarholz 60900

Hopsten 51090

Hörstel 51790

Horstmar 51810

Ibbenbüren 51030

Isselburg 57440

Ladbergen 51910

Laer 51800

Langenberg 61000

Legden 57880

Lengerich 51940

Lienen 51950

Lippstadt (via 53340) 49160

Lotte 51060

Lüdinghausen 55510

Metelen 51890

Mettingen 51040

Münster 55000

Neuenkirchen 51770

Nordkirchen 55550

Nordwalde 51710

Nottuln 55530

Ochtrup 51740

Oelde 53350

Oer Erkenschwick/Datteln 15180

Olfen 55080

Drensteinfurt 53400

Dülmen 55520

Ennigerloh 53320

Enschede 97430

Everswinkel 53200

Gescher 57630

Glandorf 94170

Greven 51010

Gronau 57750

Hagen a.T.W. 94140

Haltern am See 15060

Hamm 42100

Hasbergen 94120

Osnabrück/Belm 91000

Ostbevern 53900

Raesfeld 57690
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Recke 51080

Reken 57580

Rheda-Wiedenbrück 61100

Rhede 57660

Rheine 51780

Rosendahl 55420

Saerbeck 51020

Sassenberg 53180

Schermbeck/Hünxe 17140

Schöppingen 57820

Senden 55500

Sendenhorst 53300

Spelle 91550

Stadtlohn 57860

Steinfurt 51730

Südlohn 57870

Tecklenburg 51930

Telgte 53100

Velen 57640

Vreden 57850

Wadersloh 53340

Warendorf 53110

Westerkappeln 51050

Wettringen 51760

Winterswijk 97420

18.21.	 Netz Petershagen
Petershagen Nord 63710 Petershagen Süd 63720

18.22.	Netz Ruhr-Lippe
Altena 48110

Anröchte 49180

Arnsberg 44260

Attendorn 80200

Bad Arolsen 94850

Bad Sassendorf 49530

Balve 48160

Bergkamen 42400

Bestwig 44670

Bönen 42410

Brilon 44780

Diemelsee 94930

Diemelstadt 94820

Dortmund Mitte/West 12370

Dortmund Ost 12380

Ense 49240

Erwitte 49170

Eslohe 44760

Finnentrop 80100

Fröndenberg 42590

Geseke 49360

Hagen 18580

Hallenberg 44500

Halver 48030

Hamm 42100

Hemer 48150

Herscheid 48060

Holzwickede 42480

Iserlohn 48600

Kamen 42390

Kierspe 48040

Lennestadt 80300
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Lippetal 49430

Lippstadt 49160

Lüdenscheid 48500

Lünen 42190

Marsberg 44800

Medebach 44890

Meinerzhagen Stadt 48050

Meinerzhagen Valbert 48240

Menden 48170

Meschede 44660

Möhnesee 49280

Nachrodt-Wiblingwerde 48120

Neuenrade 48090

Olsberg 44680

Plettenberg 48070

Radevormwald 22810

Rüthen 49380

Schalksmühle 48020

Schmallenberg 44300

Schwelm/Ennepetal/ 
Gevelsberg/Breckerfeld

12670

Schwerte 42150

Selm 42180

Soest 49230

Sundern 44270

Unna 42490

Waltrop 12290

Warstein 49590

Welver 49440

Werdohl 48100

Werl 49220

Werne 42200

Wickede 49520

Willingen 94940

Winterberg 44700

Wipperfürth 22420

Witten/Wetter/Herdecke 12470

18.23.	Netz Soest
Anröchte 49180

Bad Sassendorf 49530

Ense 49240

Erwitte 49170

Geseke 49360

Lippetal 49430

Lippstadt 49160

Möhnesee 49280

Rüthen 49380

Soest 49230

Warstein 49590

Welver 49440

Werl 49220

Wickede 49520

18.24.	Netz Steinfurt
Altenberge 51700

Greven 51010

Hopsten 51090

Hörstel 51790

Horstmar 51810

Ibbenbüren 51030

Ladbergen 51910

Laer 51800
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Lengerich 51940

Lienen 51950

Lotte 51060

Metelen 51890

Mettingen 51040

Neuenkirchen 51770

Nordwalde 51710

Ochtrup 51740

Recke 51080

Rheine 51780

Saerbeck 51020

Steinfurt 51730

Tecklenburg 51930

Westerkappeln  51050

Wettringen 51760

18.25.	Netz TeutoOWL
Augustdorf 65200

Bad Oeynhausen 63200

Bad Pyrmont 67520

Bad Salzuflen 65300

Barntrup 65400

Bielefeld 60000

Blomberg 65500

Borgholzhausen 60600

Bünde/Westf. 62200

Cammer 67460

Detmold 65000

Dissen/Bad Rothenfelde 94190

Dörentrup 65600

Enger 62300

Espelkamp 63300

Extertal 65700

Gütersloh 60500

Halle/Westf. 60700

Harsewinkel 60800

Herford 62000

Herzebrock-Clarholz 60900

Hiddenhausen 62400

Hille 63400

Horn-Bad Meinberg 65800

Hüllhorst 63500

Jenhorst 67350

Kalletal 65900

Kirchlengern 62500

Lage 66100

Langenberg 61000

Lemförde 67280

Lemgo 66000

Leopoldshöhe 66200

Löhne 62600

Lübbecke 63600

Lügde 66300

Minden 63000

Neuenkirchen 93670

Oerlinghausen 66400

Petershagen Nord 63710

Petershagen Süd 63720

Preußisch Oldendorf 63900

Porta Westfalica 63800

Rahden 64000

Rietberg 61200

Rinteln 67590

Rödinghausen 62700

Schieder-Schwalenberg 66500
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Schlangen 66600

Schloß Holte-Stukenbrock 61300

Spenge 62800

Steinhagen 61400

Stemwede 64100

Stolzenau/Steyerberg/Warmsen 67330

Uchte 67340

Verl 61500

Versmold 61600

Vlotho 62900

Werther 61700

18.26.	Netz Übergang Münsterland / Ruhr-Lippe
Ahlen 53310

Anröchte 49180

Ascheberg 55560

Bad Sassendorf 49530

Beckum 53330

Beelen 53120

Bergkamen 42400

Billerbeck 55610

Bönen 42410

Coesfeld 55620

Drensteinfurt 53400

Dülmen 55520

Bergkamen 42400

Billerbeck 55610

Bönen 42410

Coesfeld 55620

Drensteinfurt 53400

Dülmen 55520

Ennigerloh 53320

Ense 49240

Erwitte 49170

Everswinkel 53200

Fröndenberg 42590

Geseke 49360

Hamm 42100

Havixbeck 55600

Holzwickede 42480

Kamen 42390

Lippetal 49430

Lippstadt 49160

Lüdinghausen 55510

Lünen 42190

Möhnesee 49280

Münster 55000

Nordkirchen 55550

Nottuln 55530

Oelde 53350

Olfen 55080

Ostbevern 53900

Rosendahl 55420

Rüthen 49380

Sassenberg 53180

Schwerte 42150

Selm 42180

Senden 55500

Sendenhorst 53300

Soest 49230

Telgte 53100

Unna 42490

Wadersloh 53340

Warendorf 53110

Warstein 49590
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Welver 49440

Werl 49220

Werne 42200

Wickede 49520

18.27.	 Netz Unna
Bergkamen 42400

Bönen 42410

Fröndenberg 42590

Holzwickede 42480

Kamen 42390

Lünen 42190

Schwerte 42150

Selm 42180

Werne 42200

Unna 42490

18.28.	Netz Warendorf

18.29.	Westfalen-Süd Binnennetz

Ahlen 53310

Beckum 53330

Beelen 53120

Drensteinfurt 53400

Ennigerloh 53320

Everswinkel 53200

Oelde 53350

Ostbevern 53900

Sassenberg 53180

Sendenhorst 53300

Telgte 53100

Wadersloh 53340

Warendorf 53110

Attendorn 80200

Bad Berleburg 81300

Bad Laasphe 81700

Burbach 82000

Drolshagen 80400

Erndtebrück 81200

Finnentrop 80100

Freudenberg 81400

Hilchenbach 81100

Kirchhundem 80600

Kreuztal 81000

Lennestadt 80300

Netphen 81600

Neunkirchen 81900

Olpe 80500

Siegen 81500

Wenden 80700

Wilnsdorf 81800
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Attendorn 80200

Bad Berleburg 81300

Bad Laasphe 81700

Bad Marienberg 87100

Battenberg 85200

Betzdorf 87500

Breidenbach 86200

Burbach 82000

Daaden 87400

Dietzhölztal 86300

Dillenburg 86500

Lennestadt 80300

Netphen 81600

Neunkirchen 81900

Olpe 80500

Rennerod 87200

Drolshagen 80400

Erndtebrück 81200

Finnentrop 80100

Freudenberg 81400

Haiger 86600

Hatzfeld 85100

Herdorf 87300

Hilchenbach 81100

Kirchen 87600

Kirchhundem 80600

Kreuztal 81000

Siegen 81500

Wenden 80700

Wilnsdorf 81800

Wissen 87700

18.30.	Westfalen-Süd Gesamtnetz

L
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19.	 Verzeichnis der Gemeinden und  
Tarifgebiete

19.1.	 alphabetisch
Tarifgebiet Name Nummer

Ahaus 57840

Ahlen 53310

Altena 48110

Altenbeken 77750

Altenberge 51700

Anröchte 49180

Arnsberg 44260

Ascheberg 55560

Attendorn 80200

Augustdorf 65200

Bad Arolsen 94850

Bad Bentheim/Schüttorf  91560

Bad Bentheim Mitte 91561

Gildehaus 91562

Schüttorf 91563

Bad Berleburg 81300

Bad Driburg 77870

Bad Iburg 94160

Bad Karlshafen 79830

Bad Laasphe 81700

Bad Laer 94180

Bad Lippspringe 77760

Bad Marienberg 87100

Bad Oeynhausen 63200

Bad Pyrmont 67520

Bad Salzuflen 65300

Bad Sassendorf 49530

Bad Wünnenberg 77820

Balve 48160

Tarifgebiet Name Nummer

Barntrup 65400

Battenberg 85200

Beckum 53330

Beelen 53120

Bergkamen 42400

Bestwig 44670

Betzdorf 87500

Beverungen 77880

Bielefeld 60000

Billerbeck 55610

Bissendorf 93120

Blomberg 65500

Bocholt 57670

Bönen 42410

Borchen 77720

Borgentreich 77900

Borgholzhausen 60600

Borken 57650

Breckerfeld 12670

Brilon 44780

Bünde 62200

Burbach 82000

Büren 77770

Cammer 67460

Coesfeld 55620

Daaden 87400

Datteln 15180

Delbrück 77780
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Tarifgebiet Name Nummer

Detmold 65000

Diemelsee 94930

Diemelstadt 94820

Dietzhölztal 86300

Dillenburg 86500

Dissen/Bad Rothenfelde 94190

Dörentrup 65600

Dorsten 17050

Dortmund Mitte/West 12370

Dortmund Ost 12380

Drensteinfurt 53400

Drolshagen 80400

Dülmen 55520

Emsdetten 51220

Enger 62300

Ennepetal 12670

Ennigerloh 53320

Enschede 97430

Ense 49240

Erndtebrück 81200

Erwitte 49170

Eslohe 44760

Espelkamp 63300

Everswinkel 53200

Extertal 65700

Finnentrop 80100

FMO (Flughafen Münster/Osna-
brück)

51920

Frankenberg (Eder) 94920

Freudenberg 81400

Fröndenberg 42590

Georgsmarienhütte 94110

Gescher 57630

Tarifgebiet Name Nummer

Geseke 49360

Gevelsberg 12670

Glandorf 94170

Greven 51010

Gronau 57750

Gütersloh 60500

Hagen 18580

Hagen a.T.W. 94140

Haiger 86600

Halle (Westf.) 60700

Hallenberg 44500

Haltern am See 15060

Halver 48030

Hamm 42100

Harsewinkel 60800

Hasbergen 94120

Hatzfeld 85100

Havixbeck 55600

Heek 57830

Heiden 57590

Hemer 48150

Herdecke 12470

Herdorf 87300

Herford 62000

Herscheid 48060

Herzebrock-Clarholz 60900

Hiddenhausen 62400

Hilchenbach 81100

Hille 63400

Hilter a.T.W. 94150

Holzminden 79600

Holzwickede 42480

Hopsten 51090
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Tarifgebiet Name Nummer

Horn-Bad Meinberg 65800

Hörstel 51790

Horstmar 51810

Hövelhof 77790

Höxter 77850

Hüllhorst 63500

Ibbenbüren 51030

Iserlohn 48600

Isselburg 57440

Jenhorst 67350

Kalletal 65900

Kamen 42390

Kierspe 48040

Kirchen 87600

Kirchhundem 80600

Kirchlengern 62500

Kreuztal 81000

Ladbergen 51910

Laer 51800

Lage 66100

Langenberg 61000

Langenthal (Trendelburg) 79826

Legden 57880

Lemförde 67280

Lemgo 66000

Lengerich 51940

Lennestadt 80300

Leopoldshöhe 66200

Lichtenau 77800

Lienen 51950

Lippetal 49430

Lippstadt 49160

Löhne 62600

Tarifgebiet Name Nummer

Lotte 51060

Lübbecke 63600

Lüdenscheid 48500

Lüdinghausen 55510

Lügde 66300

Lünen 42190

Marienmünster 77930

Marsberg 44800

Medebach 44890

Meinerzhagen Stadt 48050

Meinerzhagen-Valbert 48240

Melle 93240

Menden 48170

Meschede 44660

Metelen 51890

Mettingen 51040

Minden 63000

Möhnesee 49280

Münster 55000

Nachrodt-Wiblingwerde 48120

Netphen 81600

Neuenkirchen (Melle) 93670

Neuenkirchen 51770

Neuenrade 48090

Neunkirchen 81900

Nieheim 77940

Nordkirchen 55550

Nordwalde 51710

Nottuln 55530

Ochtrup 51740

Oelde 53350

Oer-Erkenschwick 15180

Oerlinghausen 66400
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Tarifgebiet Name Nummer

Olfen 55080

Olpe 80500

Olsberg 44680

Osnabrück/Belm 91000

Ostbevern 53900

Paderborn 77700

Petershagen Nord 63710

Petershagen Süd 63720

Plettenberg 48070

Porta Westfalica 63800

Preußisch Oldendorf 63900

Radevormwald 22810

Raesfeld 57690

Rahden 64000

Recke 51080

Reken 57580

Rennerod 87200

Rheda-Wiedenbrück 61100

Rhede 57660

Rheine 51780

Riemsloh (Melle) 93680

Rietberg 61200

Rinteln 67590

Rödinghausen 62700

Rosendahl 55420

Rüthen 49380

Saerbeck 51020

Salzkotten 77810

Sassenberg 53180

Schalksmühle 48020

Schieder-Schwalenberg 66500

Schlangen 66600

Schloß Holte-Stukenbrock 61300

Tarifgebiet Name Nummer

Schmallenberg 44300

Schöppingen 57820

Schwelm 12670

Schwerte 42150

Selm 42180

Senden 55500

Sendenhorst 53300

Siegen 81500

Soest 49230

Spelle 91550

Spenge 62800

Stadtlohn 57860

Steinfurt 51730

Steinhagen 61400

Steinheim 77950

Stemwede 64100

Steyerberg 67330

Stolzenau 67330

Südlohn 57870

Sundern 44270

Tecklenburg 51930

Telgte 53100

Uchte 67340

Unna 42490

Velen 57640

Verl 61500

Versmold 61600

Vlotho 62900

Volkmarsen 79860

Vreden 57850

Wadersloh 53340

Warburg 77960

Warendorf 53110
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Tarifgebiet Name Nummer

Warmsen 67330

Warstein 49590

Welver 49440

Wenden 80700

Werdohl 48100

Werl 49220

Werne a.d. Lippe 42200

Werther (Westf.) 61700

Westerkappeln 51050

Wetter 12470

Tarifgebiet Name Nummer

Wettringen 51760

Wickede 49520

Willebadessen 77980

Willingen (Upland) 94940

Wilnsdorf 81800

Winterberg 44700

Winterswijk 97420

Wipperfürth 22420

Wissen 87700

Witten 12470

19.2.	 nummerisch
Tarifgebiet 
Nummer

Name

12370 Dortmund Mitte/West

12380 Dortmund Ost

12470 Herdecke

12470 Wetter

12470 Witten

12670 Breckerfeld

12670 Ennepetal

12670 Gevelsberg

12670 Schwelm

15060 Haltern am See

15180 Datteln

15180 Oer-Erkenschwick

17050 Dorsten

18580 Hagen

22420 Wipperfürth 

22810 Radevormwald

42100 Hamm

42150 Schwerte

42180 Selm

42190 Lünen

Tarifgebiet 
Nummer

Name

42200 Werne a.d. Lippe

42390 Kamen 

42400 Bergkamen

42410 Bönen

42480 Holzwickede 

42490 Unna 

42590 Fröndenberg 

44260 Arnsberg

44270 Sundern 

44300 Schmallenberg 

44500 Hallenberg 

44660 Meschede

44670 Bestwig

44680 Olsberg 

44700 Winterberg 

44760 Eslohe 

44780 Brilon 

44800 Marsberg 

44890 Medebach 

48020 Schalksmühle 
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Tarifgebiet 
Nummer

Name

48030 Halver

48040 Kierspe 

48050 Meinerzhagen Stadt

48060 Herscheid

48070 Plettenberg 

48090 Neuenrade 

48100 Werdohl 

48110 Altena 

48120 Nachrodt-Wiblingwerde

48150 Hemer 

48160 Balve 

48170 Menden 

48240 Meinerzhagen-Valbert

48500 Lüdenscheid 

48600 Iserlohn 

49160 Lippstadt 

49170 Erwitte 

49180 Anröchte 

49220 Werl 

49230 Soest

49240 Ense 

49280 Möhnesee 

49360 Geseke 

49380 Rüthen 

49430 Lippetal 

49440 Welver 

49520 Wickede

49530 Bad Sassendorf 

49590 Warstein 

51010 Greven 

51020 Saerbeck 

51030 Ibbenbüren

Tarifgebiet 
Nummer

Name

51040 Mettingen 

51050 Westerkappeln 

51060 Lotte 

51080 Recke 

51090 Hopsten 

51220 Emsdetten 

51700 Altenberge 

51710 Nordwalde 

51730 Steinfurt 

51740 Ochtrup 

51760 Wettringen 

51770 Neuenkirchen

51780 Rheine 

51790 Hörstel 

51800 Laer 

51810 Horstmar

51890 Metelen 

51910 Ladbergen 

51920 FMO  
(Flughafen Münster/Osnabrück) 

51930 Tecklenburg 

51940 Lengerich 

51950 Lienen

53100 Telgte 

53110 Warendorf 

53120 Beelen 

53180 Sassenberg 

53200 Everswinkel 

53300 Sendenhorst 

53310 Ahlen 

53320 Ennigerloh 

53330 Beckum 
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Tarifgebiet 
Nummer

Name

53340 Wadersloh 

53350 Oelde 

53400 Drensteinfurt 

53900 Ostbevern 

55000 Münster 

55080 Olfen 

55420 Rosendahl 

55500 Senden 

55510 Lüdinghausen 

55520 Dülmen 

55530 Nottuln 

55550 Nordkirchen

55560 Ascheberg 

55600 Havixbeck 

55610 Billerbeck 

55620 Coesfeld 

57440 Isselburg 

57580 Reken 

57590 Heiden 

57630 Gescher 

57640 Velen 

57650 Borken 

57660 Rhede 

57670 Bocholt 

57690 Raesfeld 

57750 Gronau 

57820 Schöppingen 

57830 Heek 

57840 Ahaus 

57850 Vreden 

57860 Stadtlohn 

57870 Südlohn 

Tarifgebiet 
Nummer

Name

57880 Legden 

60000 Bielefeld 

60500 Gütersloh 

60600 Borgholzhausen

60700 Halle (Westf.)

60800 Harsewinkel 

60900 Herzebrock-Clarholz 

61000 Langenberg 

61100 Rheda-Wiedenbrück 

61200 Rietberg

61300 Schloß Holte-Stukenbr.

61400 Steinhagen

61500 Verl

61600 Versmold

61700 Werther (Westf.)

62000 Herford 

62200 Bünde

62300 Enger 

62400 Hiddenhausen

62500 Kirchlengern

62600 Löhne 

62700 Rödinghausen

62800 Spenge

62900 Vlotho

63000 Minden

63200 Bad Oeynhausen

63300 Espelkamp 

63400 Hille 

63500 Hüllhorst 

63600 Lübbecke

63710 Petershagen Nord

63720 Petershagen Süd 
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Tarifgebiet 
Nummer

Name

63800 Porta Westfalica

63900 Preußisch Oldendorf 

64000 Rahden

64100 Stemwede

65000 Detmold 

65200 Augustdorf

65300 Bad Salzuflen 

65400 Barntrup

65500 Blomberg

65600 Dörentrup 

65700 Extertal

65800 Horn-Bad Meinberg 

65900 Kalletal

66000 Lemgo 

66100 Lage

66200 Leopoldshöhe

66300 Lügde 

66400 Oerlinghausen 

66500 Schieder-Schwalenberg 

66600 Schlangen 

67280 Lemförde

67330 Steyerberg

67330 Stolzenau

67330 Warmsen

67340 Uchte

67350 Jenhorst

67460 Cammer 

67520 Bad Pyrmont

67590 Rinteln

77700 Paderborn

77720 Borchen 

77750 Altenbeken

Tarifgebiet 
Nummer

Name

77760 Bad Lippspringe 

77770 Büren 

77780 Delbrück 

77790 Hövelhof

77800 Lichtenau 

77810 Salzkotten 

77820 Bad Wünnenberg 

77850 Höxter

77870 Bad Driburg 

77880 Beverungen

77900 Borgentreich

77930 Marienmünster 

77940 Nieheim

77950 Steinheim 

77960 Warburg 

77980 Willebadessen 

79600 Holzminden

79826 Langenthal (Trendelbg.) 

79830 Bad Karlshafen

79860 Volkmarsen 

80100 Finnentrop 

80200 Attendorn 

80300 Lennestadt 

80400 Drolshagen

80500 Olpe 

80600 Kirchhundem 

80700 Wenden

81000 Kreuztal

81100 Hilchenbach 

81200 Erndtebrück 

81300 Bad Berleburg 

81400 Freudenberg 

L



233

Anlage Teilnetze und Tarifgebiete

Tarifgebiet 
Nummer

Name

81500 Siegen

81600 Netphen 

81700 Bad Laasphe 

81800 Wilnsdorf 

81900 Neunkirchen 

82000 Burbach 

85100 Hatzfeld

85200 Battenberg

86300 Dietzhölztal

86500 Dillenburg

86600 Haiger

87100 Bad Marienberg

87200 Rennerod

87300 Herdorf

87400 Daaden

87500 Betzdorf

87600 Kirchen 

87700 Wissen

91000 Osnabrück/Belm

91550 Spelle

91560 Bad Bentheim/Schüttorf

91561 Bad Bentheim Mitte.

Tarifgebiet 
Nummer

Name

91562 Gildehaus

91563 Schüttdorf

93120 Bissendorf 

93240 Melle

93670 Neuenkirchen (Melle)

93680 Riemsloh (Melle)

94110 Georgsmarienhütte

94120 Hasbergen 

94140 Hagen a.T.W.

94150 Hilter a.T.W.

94160 Bad Iburg 

94170 Glandorf

94180 Bad Laer

94190 Dissen/Bad Rothenfelde

94820 Diemelstadt 

94850 Bad Arolsen 

94920 Frankenberg (Eder)

94930 Diemelsee 

94940 Willingen (Upland)

97420 Winterswijk 

97430 Enschede
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M	 �Beförderungsbedingungen für die  
Verbund- und Gemeinschaftstarife in 
NRW sowie den NRW-Tarif
Gültig ab 01.07.2025

(1)	 Grundlagen
(1)	 Die Beförderungsbedingungen regeln das Zusammenspiel zwischen Verkehrsunterneh-

men und Fahrgästen, ihre jeweiligen Rechte und Pflichten sowie die Benutzungsmög-
lichkeiten der öffentlichen Verkehrsmittel. Die Beförderungsbedingungen werden durch 
separate Tarifbestimmungen der nordrhein-westfälischen Verbund- und Gemeinschafts-
tarife sowie des NRW-Tarifes ergänzt, in denen weitere Regelungen zu Fahrausweisen 
und Tarifen festgeschrieben sind. Beförderungsbedingungen und die jeweiligen Tarifbe-
stimmungen gelten zusammen.

(2)	 Mit dem Betreten eines Fahrzeuges bzw. dem Betreten der Betriebsanlagen der Ver-
kehrsunternehmen akzeptiert der Fahrgast die Beförderungsbedingungen und Tarifbe-
stimmungen als Bestandteil des Beförderungsvertrages.

(2)	 Geltungsbereich
Die Beförderungsbedingungen gelten für die Beförderung von Personen, Gegenständen 
und Tieren auf allen Linien der Verkehrsunternehmen, die in den folgenden Verkehrsverbün-
den sowie Verkehrs- und Tarifgemeinschaften zusammengeschlossen sind: 

•	 Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR),

•	 Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS),

•	 Aachener Verkehrsverbund (AVV),

•	 WestfalenTarif GmbH (WTG),

•	 Tarifgemeinschaft Ruhr-Lippe (TGRL),

•	 Tarifgemeinschaft Münsterland (TGM),

•	 OWL Verkehr (OWL V),

•	 Verbundgesellschaft Paderborn/Höxter (VPH),

•	 Verkehrsgemeinschaft Westfalen-Süd (VGWS),

•	 Verkehrsgemeinschaft Niederrhein (VGN),

•	 einschließlich der Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU), 

sowie bei kooperationsraumüberschreitenden Fahrten mit dem Nahverkehr im Rahmen des 
NRW-Tarifs. Die vorliegenden Beförderungsbedingungen gelten auch für Fahrten im Rah-
men der jeweiligen Verbund- und Gemeinschaftstarife. 
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(3)	 Verhalten der Fahrgäste 
(3.1)	 Rechte der Fahrgäste 

(1)	 Der Fahrgast hat einen Anspruch auf Beförderung, wenn nach den gesetzlichen Bestim-
mungen eine Beförderungspflicht besteht bzw. er einen gültigen Fahrausweis vorzeigen 
kann. Die Angaben auf dem Fahrausweis bzw. beim elektronischen Ticket die auf dem 
elektronischen Speichermedium befindlichen Angaben sind maßgeblich für die Beför-
derung. Ein Anspruch auf einen Sitzplatz besteht grundsätzlich nicht.

(2)	 Rechtsbeziehungen, die sich aus einer Beförderung ergeben, kommen nur mit den Ver-
kehrsunternehmen zustande, deren Verkehrsmittel der Fahrgast benutzt. Beschwerden 
richten Fahrgäste daher an die Verwaltung des jeweiligen Verkehrsunternehmens.

(3)	 Bei Beanstandungen des Fahrausweises oder des Wechselgeldes sollte sich der Fahr-
gast direkt an das Betriebspersonal (im Folgenden Personal genannt) im Fahrzeug oder 
vor Ort wenden, um die Sachlage zu klären. 

(3.2)	 Pflichten der Fahrgäste 
(1)	 Jeder Fahrgast muss sich bei der Benutzung der Betriebsanlagen und der Fahrzeuge 

so verhalten, wie es die Sicherheit und Ordnung des Betriebes, seine eigene Sicherheit 
und die Rücksicht auf andere Personen erfordern.

(2)	 Dabei müssen die Fahrgäste den Anweisungen des Personals Folge leisten. So kann das 
Personal Fahrgäste beispielsweise auf bestimmte Wagen bzw. Plätze verweisen, wenn 
dies aus betrieblichen Gründen oder zur Erfüllung der Beförderungspflicht notwendig 
ist.

(3)	 Schwerbehinderte, in der Gehfähigkeit beeinträchtigte, ältere oder gebrechliche Per-
sonen, werdende Mütter und Fahrgäste mit kleinen Kindern benötigen Sitzplätze: Bei 
Bedarf müssen andere Fahrgäste aufstehen. Mitgeführte Kinderwagen, Fahrräder und 
andere Sachen sind zu beaufsichtigen bzw. so zu sichern, dass andere Fahrgäste nicht 
gefährdet oder belästigt werden. Zudem ist jeder Fahrgast verpflichtet, sich im Fahrzeug 
stets einen festen Halt zu verschaffen.

(4)	 Die vorliegenden Beförderungsbedingungen können durch einzelne oder mehrere Ver-
kehrsunternehmen um ein Alkoholkonsumverbot ergänzt werden. Weiterführende Be-
stimmungen auf Grundlage des jeweiligen Hausrechts (z. B. Ess- und Trinkverbote) blei-
ben von diesen Beförderungsbedingungen unberührt. 

(4)	 Ausschluss von der Beförderung 
(1)	 Die Verkehrsunternehmen können Personen, die eine Gefahr für die Sicherheit oder 

Ordnung des Betriebes oder auch für andere Fahrgäste darstellen, von der Beförderung 
ausschließen.

(2)	 Kinder unter 6 Jahren müssen, wenn sie nicht bereits eine Schule besuchen, von einem 
Erwachsenen oder einem anderen Kind begleitet werden, das mindestens 6 Jahre alt ist.

(3)	 Über den Ausschluss von Personen entscheidet das Personal. Personal im Sinne dieser 
Beförderungsbedingungen sind alle von dem Verkehrsunternehmen zur Erfüllung sei-
ner Aufgaben beauftragten Personen. Dieses übt auch das Hausrecht für das Verkehrs-
unternehmen aus.

(4)	 Der rechtmäßige Ausschluss von der Fahrt bzw. der rechtmäßige Verweis einer Person 
aus dem Fahrzeug bzw. von der Betriebsanlage begründet keinen Anspruch auf Scha-
densersatz oder auf Erstattung des Fahrpreises.
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(5)	 Abweichend von Ziffer 9.4 Absatz 1 und Absatz 5 kann eine Mitnahme von elektroni-
schen Tretrollern, auch zusammengeklappten, auf Grundlage des jeweiligen Hausrechts 
der Verkehrsunternehmen ausgeschlossen werden. 

(5)	 Ansprüche des Verkehrsunternehmens 
(5.1)	 Verunreinigungen und Beschädigungen von  

Fahrzeugen und Betriebsanlagen 
Wenn der Fahrgast ein Fahrzeug bzw. die Betriebsanlagen verschmutzt/verunreinigt oder 
beschädigt, kann das Verkehrsunternehmen ein Reinigungs- bzw. Instandhaltungsentgelt in 
Höhe von 20,00 Euro verlangen. Ist der Schaden höher, kann das Verkehrsunternehmen wei-
tergehende Ansprüche geltend machen. Dem Fahrgast bleibt dabei der Nachweis möglich, 
dass kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. 

(5.2)	 Missbrauch von Nothilfemitteln 
Der Fahrgast darf die Notbremse oder andere Sicherungseinrichtungen nur dann betätigen, 
wenn Gefahr für seine Sicherheit, die Sicherheit anderer oder des Fahrzeuges bzw. der Be-
triebsanlagen besteht. Bei Missbrauch muss er einen Betrag in Höhe von 30,00 Euro, im Be-
reich des Schienenpersonennahverkehrs von 200,00 Euro zahlen; weitergehende Ansprüche 
bleiben davon unberührt. Gleiches gilt für die missbräuchliche Auslösung eines Rauchmel-
ders im Zug (insbesondere durch unerlaubtes Rauchen auf der Toilette), wenn es hierdurch 
zu einer Notbremsung oder einem außerplanmäßigen Halt des Zuges kommt. Dem Fahrgast 
bleibt dabei der Nachweis möglich, dass kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. 

(5.3)	 Rauchen in Fahrzeugen und auf Bahnsteiganlagen 
(1)	 Das Rauchen ist nur in besonders gekennzeichneten Raucherbereichen von Bahnsteig-

anlagen erlaubt. In den Fahrzeugen des ÖPNV ist das Rauchen generell verboten. Das 
Rauchverbot umfasst auch die Nutzung elektronischer Dampfprodukte (z. B. E-Zigarette, 
E-Shisha). Raucht ein Fahrgast dort, wo es ausdrücklich nicht erlaubt ist, wird ihn das 
Personal zunächst darauf aufmerksam machen.

(2)	 Falls der Fahrgast trotz eines solchen Hinweises weiterhin raucht, kann das Personal 
einen Betrag in Höhe von 15,00 Euro verlangen. 

(6)	 Pflichten des Verkehrsunternehmens 
Das Verkehrsunternehmen ist im Rahmen des Personenbeförderungsgesetzes bzw. des All-
gemeinen Eisenbahngesetzes und der auf diesen Grundlagen erlassenen Rechtsvorschriften 
sowie des durch den Fahrplan definierten Leistungsangebotes zur Beförderung von Fahr-
gästen verpflichtet – es sei denn, die Beförderung wird durch Umstände verhindert, die das 
Verkehrsunternehmen nicht abwenden und denen es nicht abhelfen kann.
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(7)	 Fahrausweise, deren Vertrieb und  
Gültigkeit 

(7.1)	 Fahrpreise, Fahrausweise 
(1)	 Fahrausweise werden im Namen und auf Rechnung der Verkehrsunternehmen, die sich 

in den unter Ziffer 2 genannten Verkehrsverbünden/-gemeinschaften zusammenge-
schlossen haben, verkauft.

(2)	 Beim Einsteigen muss der Fahrgast einen für die gesamte Fahrt gültigen Fahrausweis 
haben. Falls nicht, muss er diesen unverzüglich und unaufgefordert lösen. Ein Fahraus-
weiskauf in den Zügen der EVUs bzw. Stadt- und Straßenbahnen sowie in Bussen ist 
dabei nur ausnahmsweise dort möglich, wo mobile Fahrausweisautomaten eingesetzt 
werden oder ein Fahrausweisverkauf beim Fahrer von Stadt- und Straßenbahnen bzw. 
Bussen mit den dort vorgesehenen Zahlungsmitteln stattfindet; ansonsten ist er aus-
geschlossen.

(3)	 Fahrausweise mit dem Hinweis „nur gültig mit Entwerteraufdruck“ sind entweder be-
reits vor Fahrtantritt oder, sofern Entwerter an den Betriebsanlagen bzw. im Fahrzeug 
vorhanden sind, unverzüglich nach Betreten der Betriebsanlagen bzw. des Fahrzeuges 
zu entwerten. Der Fahrgast hat sich von der Entwertung zu überzeugen. Bereits beim 
Kauf entwertete Fahrausweise sind hiervon ausgenommen.

Sollte eine Entwertung technisch nicht möglich sein, so hat sich der Fahrgast unverzüglich 
und unaufgefordert an das Personal zu wenden, damit dieses seinen Fahrausweis entwerten 
kann.

(4)	 Der Fahrausweis muss so lange aufbewahrt werden, bis die Fahrt endet. Das Personal 
kann den Fahrgast jederzeit dazu auffordern, den Fahrausweis zur Kontrolle auszuhän-
digen – der Fahrgast ist verpflichtet, dieser Aufforderung zu folgen.

Darüber hinaus sind im Falle von Fahrgastbefragungen oder Verkehrserhebungen die Fahr-
ausweise dem Zählpersonal, welches sich durch Zählerausweise zu legitimieren hat, vorzu-
zeigen oder auf Verlangen auszuhändigen.

(5)	 Der Fahrgast kann von der Beförderung ausgeschlossen werden, wenn er der Auffor-
derung des Personals nicht nachkommt, den Fahrausweis zur Kontrolle auszuhändigen 
oder vorzuzeigen, ein erhöhtes Beförderungsentgelt zu zahlen oder die hierfür notwen-
digen Angaben zu machen. Das gleiche gilt, wenn ihm angeboten wird, einen Fahraus-
weis nachzulösen und er dieses ablehnt. Dabei muss das Personal die Umstände des 
jeweiligen Einzelfalls prüfen und dafür Sorge tragen, dass insbesondere junge oder 
ältere Fahrgäste sowie hilflose Personen danach keinen Gefahren für Leib oder Leben 
ausgesetzt sind.

(6)	 Der Fahrgast muss dem vor Ort erreichbaren Personal Beanstandungen des Fahraus-
weises unverzüglich mitteilen. Das Verkehrsunternehmen ist ansonsten nicht verpflich-
tet, spätere Beanstandungen zu berücksichtigen. 

(7.2)	 Zahlungsmittel 
(1)	 Das Personal ist nicht verpflichtet, Bargeld anzunehmen oder Geldscheine über 10,00 

Euro zu wechseln oder erheblich beschädigte Geldscheine und Münzen anzunehmen.

(2)	 Wenn das Personal Geldscheine über 10,00 Euro nicht wechseln kann, wird es dem 
Fahrgast eine Quittung über den ausstehenden Betrag ausstellen. Der Fahrgast kann 
das Wechselgeld dann – unter Vorlage der Quittung – bei der Verwaltung des jeweiligen 
Verkehrsunternehmens abholen. Ist der Fahrgast mit dieser Regelung nicht einverstan-
den, kann er die Fahrt nicht antreten bzw. muss sie abbrechen.
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(3)	 Beanstandungen des Wechselgeldes oder der vom Personal ausgestellten Quittung 
müssen sofort vorgebracht werden.

(4)	 Soweit vorgesehen können Fahrausweise an Fahrausweisautomaten nur mit den dort 
vorgesehenen Zahlungsmitteln gekauft werden. In Fahrzeugen mit mobilen Fahraus-
weisautomaten ist das Personal darüber hinaus nicht verpflichtet, Geld zu wechseln. 

(7.3)	 Ungültige Fahrausweise 
(1)	 Fahrausweise sind ungültig, wenn sie nicht den Vorschriften der Beförderungsbedin-

gungen oder der Tarifbestimmungen entsprechen bzw. entgegen den Vorschriften ein-
gesetzt werden.

(2)	 Das gilt insbesondere auch für Fahrausweise, die

a)	 als Papierfahrausweis auf fälschungssicherem Papier nicht im Original vorgelegt 
werden,

b)	 nicht vorschriftsmäßig ausgefüllt sind und trotz Aufforderung des Personals nicht 
unverzüglich ausgefüllt werden,

c)	 nicht mit einer gültigen Wertmarke – falls erforderlich – versehen sind,

d)	 zerrissen, zerschnitten oder sonst stark beschädigt, stark verschmutzt, unleserlich 
oder unerlaubt eingeschweißt bzw. laminiert sind, so dass sie nicht mehr geprüft 
werden können,

e)	 eigenmächtig geändert oder unrechtmäßig erworben oder hergestellt sind,

f)	 von Nichtberechtigten benutzt werden,

g)	 zu anderen als den zulässigen Fahrten benutzt werden,

h)	 wegen Zeitablaufs oder aus anderen Gründen verfallen bzw. gesperrt oder als un-
gültig gekennzeichnet sind,

i)	 ohne den ggf. erforderlichen Lichtbildausweis bzw. das erforderliche Lichtbild be-
nutzt werden.

(3)	 Das Personal kann ungültige Fahrausweise nach Absatz 2 a bis i einziehen, das Fahrgeld 
wird in den Fällen a bis h nicht erstattet.

(4)	 Fahrausweise, die nur in Verbindung mit einem bestimmten Ausweis gelten, können 
vom Personal eingezogen werden, wenn der Fahrgast diesen Ausweis nicht zur Prü-
fung aushändigen kann. Fahrausweise, die auf eine bestimmte Person ausgestellt sind, 
gelten nur in Verbindung mit einem amtlichen Ausweis mit Lichtbild. Dies gilt nicht für 
übertragbare Fahrausweise. Für den Schülerverkehr können in den jeweiligen Tarifbe-
stimmungen gesonderte Regelungen hinterlegt sein.

(5)	 Wenn das Personal den Fahrausweis einzieht, erhält der Fahrgast darüber eine schrift-
liche Bestätigung.

(6)	 Wird ein Fahrausweis zu Unrecht eingezogen, erstattet das Verkehrsunternehmen dem 
Fahrgast den Preis für den neu gelösten Fahrausweis sowie eventuelle Mehrkosten für 
die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, einschließlich einfacher Portoauslagen. Der 
Fahrgast muss dem Verkehrsunternehmen die entsprechenden Fahrausweise vorlegen 
bzw. zuschicken. Ein zu Unrecht eingezogener Fahrausweis wird zurückgegeben, wenn 
der Fahrgast ihn noch für weitere Fahrten verwenden kann. Weitere Ersatzansprüche, 
insbesondere für Zeitverlust oder Verdienstausfall, sind ausgeschlossen.
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(7.4)	 Nicht lesbare eTickets auf Chipkarten 
(1)	 Regelungen zum Umgang mit elektronischen Tickets auf Chipkarten, die mit dem Kont-

rollgerät nicht auslesbar sind und für die keiner der unter 7.3 Absätze 1 und 2 beschrie-
benen Punkte zutrifft, sind in den regionalen Tarifbestimmungen der Verbund- und Ge-
meinschaftstarife in NRW sowie in den Tarifbestimmungen des NRW-Tarifs hinterlegt. 

(7.5)	 Erhöhtes Beförderungsentgelt 
(1)	 Ein Fahrgast muss dann ein erhöhtes Beförderungsentgelt zahlen, wenn er

a)	 keinen gültigen Fahrausweis hat – und zwar auch dann, wenn er den entsprechen-
den Fahrausweis zwar besitzt oder gekauft hat, ihn bei einer Kontrolle jedoch nicht 
zur Prüfung aushändigen oder vorzeigen kann,

b)	 den Fahrausweis nicht oder nicht unverzüglich entwertet hat oder entwerten ließ,

c)	 den Fahrausweis bei Kontrollen nicht vorzeigt, bei elektronischen Tickets trotz Auf-
forderung des Personals nicht vor das Einstiegskontrollsystem hält oder dem Per-
sonal auf Verlangen aushändigt.

(2)	 In den Fällen des Absatzes 1 kann das Verkehrsunternehmen ein erhöhtes Beförderungs-
entgelt bis zu 60,00 Euro erheben. Es kann jedoch das Doppelte des Beförderungsent-
gelts für die einfache Fahrt auf der vom Fahrgast zurückgelegten Strecke erheben, so-
fern sich hiernach ein höherer Betrag als nach Satz 1 ergibt. Das Verkehrsunternehmen 
kann weitergehende Ansprüche geltend machen, wenn der Fahrgast einen ungültigen 
Zeitfahrausweis benutzt hat. Eine Verfolgung im Straf- oder Bußgeldverfahren bleibt 
von der Zahlung eines erhöhten Beförderungsentgeltes unberührt.

(3)	 Der Fahrgast muss kein erhöhtes Beförderungsentgelt zahlen, wenn er sich aus Grün-
den, die außerhalb seiner Verantwortung liegen, keinen Fahrausweis beschaffen bzw. 
diesen nicht entwerten konnte. In Zweifelsfällen liegt die Nachweispflicht beim Fahrgast.

(4)	 Kann der Fahrgast nachweisen, dass er zum Zeitpunkt der Kontrolle einen gültigen per-
sönlichen, nicht übertragbaren Fahrausweis besessen hat, wird statt des erhöhten Be-
förderungsentgeltes nach Absatz 2 nur ein Betrag in Höhe von 7,00 Euro fällig. Den 
Nachweis über den gültigen Fahrausweis muss der Fahrgast innerhalb von 14 Tagen ab 
dem Tag der Kontrolle bei der Verwaltung des Verkehrsunternehmens erbringen. Dem 
Verkehrsunternehmen ist es freigestellt, auch weniger als 7,00 Euro zu verlangen. Dies 
gilt auch für Fahrgäste, die im Zuge einer Mitnahmeregelung gemeinsam mit dem Ti-
cketinhaber befördert werden. Der Ticketinhaber kann in diesem Fall das ermäßigte EBE 
mitbezahlen.

(5)	 Hat der Fahrgast ein erhöhtes Beförderungsentgelt gezahlt bzw. eine entsprechende 
Zahlungsaufforderung erhalten, kann er noch bis zum Ausstiegshaltepunkt weiterfah-
ren. Der Ausstiegshaltepunkt ist dabei der Haltepunkt, an dem der Kunde das Verkehrs-
mittel, in dem er das erhöhte Beförderungsentgelt gezahlt bzw. die Zahlungsaufforde-
rung erhalten hat, verlässt. 

(8)	 Erstattung, Umtausch 
(1)	 Generelle Bestimmungen zu Erstattung und Umtausch von Fahrausweisen sind in den 

jeweiligen Tarifbestimmungen hinterlegt.

(2)	 Ergänzend zu Absatz 1 werden im Vorverkauf erworbene, unentwertete Fahrausweise 
nach altem Tarifstand ab Inkrafttreten der jeweiligen Tarifmaßnahme noch drei Monate 
anerkannt. Ein Umtausch dieser Fahrausweise ist bis zu drei Jahre nach Inkrafttreten 
der jeweiligen Tarifmaßnahme möglich. Beim Umtausch dieser Fahrausweise wird kein 
Bearbeitungsentgelt erhoben. 
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(9)	 Besondere Beförderungsregelungen 
(9.1)	 Kinder 

(1)	 Kinder unter 6 Jahren werden unentgeltlich befördert. Kinder unter 7 Jahre, die noch 
keine Schule besuchen, werden bis zum Zeitpunkt der Einschulung (in Nordrhein-West-
falen beginnt das Schuljahr immer zum 01.08. eines jeden Jahres) ebenfalls unentgelt-
lich befördert. Für Schul- und Kindergartenverkehre können in den jeweiligen Tarifbe-
stimmungen gesonderte Regelungen hinterlegt sein.

(2)	 Fahrräder von Kindern nach Absatz 1 werden ebenfalls unentgeltlich befördert.

(9.2)	 Polizeivollzugsbeamte 
Vollzugsbeamte des Polizeidienstes des Bundes und der Länder in Uniform werden im Gel-
tungsbereich nach Ziffer 2 in der 2. Wagenklasse unentgeltlich befördert. Als Fahrtberechti-
gung gilt der Dienstausweis.

(9.3)	 Tiere 
(1)	 Fahrgäste können, ohne hierauf einen Rechtsanspruch zu haben, Tiere unentgeltlich 

mitnehmen, wenn dadurch die Sicherheit und Ordnung des Betriebes nicht gefährdet 
ist und andere Fahrgäste nicht belästigt werden.

(2)	 Hunde bedürfen grundsätzlich der Aufsicht durch eine geeignete Person. Sie müssen 
kurz angeleint werden. Hunde, die Mitreisende gefährden können, müssen zudem einen 
Maulkorb tragen.

(3)	 Hunde dürfen nicht auf Sitzplätzen untergebracht werden, sonstige Tiere dürfen nur in 
geeigneten Behältern mitgenommen werden, die ebenfalls keine Sitzplätze blockieren 
dürfen.

(4)	 Assistenzhunde, insbesondere Blindenführhunde, die einen Menschen mit Behinde-
rung begleiten, sind immer zur Beförderung zugelassen. 

(9.4)	 Fahrräder 
(1)	 Ein Fahrrad ist ein mit Muskelkraft betriebenes Radfahrzeug. Gleichgestellt sind:

•	 E-Bikes

•	 versicherungsfreie und versicherungspflichtige „schnelle“ Radfahrzeuge mit elektri-
scher Tretunterstützung (sogenannte Pedelecs)

•	 nicht zusammenklappbare oder nicht zusammengeklappte elektronische Tretroller.

•	 nicht zusammenklappbare oder nicht zusammengeklappte nicht-elektronische Tretrol-
ler. 

Bei allen anderen motorbetriebenen Fahrzeugen, insbesondere solchen mit Verbren-
nungsmotor handelt es sich nicht um Fahrräder nach diesen Beförderungsbedingun-
gen; die Mitnahme im ÖPNV ist generell ausgeschlossen.

(2)	 Im SPNV (Schienenpersonennahverkehr) ist die Mitnahme von Fahrrädern im Sinne des 
Absatzes 1, Satz 1 sowie gleichgestellter Radfahrzeuge im Sinne des Absatzes 1, Satz 
2 grundsätzlich nur in den gekennzeichneten Abstellbereichen (z. B. Mehrzweckabteile) 
erlaubt. Für Fahrzeuge ohne gekennzeichnete Abstellbereiche gelten die Bestimmungen 
gemäß Absatz 3.

(3)	 Im ÖSPV (öffentlicher straßengebundener Personenverkehr) dürfen nur durch Muskel-
kraft betriebene einspurige Fahrräder im Sinne des Absatzes 1, Satz 1 und Satz 2 mitge-
führt werden, sofern die räumlichen Verhältnisse dies zulassen. Konstruktionen, deren 
Abmessungen das übliche Fahrradmaß überschreiten (z. B. Tandems, Lastenräder, Lie-
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geräder, Dreiräder), sowie Fahrräder mit Verbrennungsmotor sind von der Beförderung 
im ÖSPV grundsätzlich ausgeschlossen. Abweichend hiervon ermöglichen die ÖSPV-
Unternehmen schwerbehinderten Menschen mit Ausweisen nach § 69 des Sozialgesetz-
buchs IX auf Kulanzbasis auch die Mitnahme aller anderen Fahrradtypen des Absatz 1, 
Sätze 1 und 2, soweit die räumlichen Verhältnisse dies zulassen.

Soweit Schienenersatzverkehr mit Verkehrsmitteln des ÖSPV durchgeführt wird, gelten 
die Bestimmungen sinngemäß.

(4)	 Fahrräder werden generell nur dann befördert, wenn die vorhandenen Kapazitäten und 
die Platzsituation dies zulassen. Sind die vorgesehenen Fahrrad-Stellplätze eines Fahr-
zeuges besetzt, können weitere Fahrgäste mit Fahrrädern nicht mehr zusteigen.

In der Mobilität eingeschränkte Personen (z. B. Rollstuhlfahrer oder Personen mit Kin-
derwagen) haben Vorrang vor Radfahrern.

Dem Personal ist die Entscheidung vorbehalten, ob noch Platz zur Verfügung steht. Ein 
Anspruch auf Beförderung von Fahrrädern besteht nicht.

(5)	 Jeder Fahrgast darf nur ein Fahrrad mitnehmen und muss dieses selbst ein- und aus-
laden. Kinder unter 6 Jahren, die ein Fahrrad mitnehmen wollen, müssen von einem 
Erwachsenen begleitet werden.

Falt- oder Klappräder sowie elektronische und nicht-elektronische Tretroller, die han-
delsüblich vollständig im kleinstmöglichen Packmaß gefaltet bzw. zusammengeklappt 
sind, zählen als Handgepäck. Separat genutzte Kinderanhänger werden einem Kinder-
wagen gleichgestellt.

(6)	 Der Fahrgast ist verpflichtet, sein Fahrrad so zu sichern, dass es keine Gefahr für die 
Sicherheit oder Ordnung im Fahrzeug darstellt, und ist für die Beaufsichtigung seines 
Fahrrades verantwortlich. Insbesondere muss der Fahrgast Sorge dafür tragen, dass 
andere Fahrgäste nicht gefährdet oder beschmutzt werden und es durch sein Fahrrad 
zu keinen Beschädigungen des Fahrzeuges kommt. Für entstehende Schäden haftet der 
Fahrgast. Gepäckstücke (z.B. Fahrradtaschen) müssen vom Fahrrad entfernt werden, 
wenn sie zusätzlichen Raum beanspruchen und dadurch andere Fahrgäste oder Abstell-
möglichkeiten beeinträchtigen.“

(7)	 Je nach Region kann es Einschränkungen bei den Nutzungszeiten geben; die genauen 
Zeiten können Fahrgäste den Informationen bzw. Aushängen der Verkehrsunternehmen 
vor Ort entnehmen. 

(9.5)	 E-Scooter 
(1)	 Elektromobile, nachfolgend E-Scooter genannt, werden in Kraftomnibussen zusammen 

mit dem Fahrer nach Maßgabe des einheitlichen Erlasses der Bundesländer (Verkehrs-
blatt 2017, Heft 6, Seite 237 ff.) befördert, sofern die Auslastung eine verkehrssichere 
Beförderung zulässt.

(2)	 Entsprechend müssen insbesondere folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

a)	 Der Fahrgast hat einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen G bzw. 
aG (§3 Abs. 1 Nr.1 oder 7 SchwbAwV) oder für den E-Scooter eine Kostenübernah-
me durch die Krankenkasse erhalten.

b)	 Der E-Scooter ist nach Angaben des Herstellers nach Maßgabe des in Satz 1 ge-
nannten Erlasses für die Mitnahme mit aufsitzender Person freigegeben.

c)	 Der Kraftomnibus ist für den Transport geeignet und entsprechend mit Piktogram-
men gemäß der Abbildung im Verkehrsblatt 2017, Heft 21, Seite 935 gekennzeichnet. 

(3)	 Weitere Voraussetzungen für die Mitnahme sind, dass 
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a)	 der Schwerbehindertenausweis oder die Kostenübernahme auf Verlangen dem Be-
triebspersonal zur Prüfung vorgezeigt oder, wenn gewünscht, auch ausgehändigt 
wird,

b)	 der Grenzwert für die Gesamtmasse des E-Scooters (Leergewicht plus Körperge-
wicht der Nutzerin bzw. des Nutzers plus weitere Zuladung) 300 kg nicht übersteigt,

c)	 die Eignung des E-Scooters für die Mitnahme durch ein gut sichtbares Piktogramm 
gemäß der Abbildung im Verkehrsblatt 2017, Heft 21, Seite 936 erkennbar ist und

d)	 der Fahrgast den E-Scooter selbstständig rückwärts in den Bus einfährt, den E-Scoo-
ter nach den vom Verkehrsunternehmen mitgeteilten Vorgaben im Fahrzeug auf-
stellt und die Ausfahrt aus dem Kraftomnibus selbstständig bewerkstelligen kann. 

(4)	 Ein Aufladen der Batterie des E-Scooters ist auch bei Mitnahme im Fahrzeug unzulässig.

(5)	 Die vorliegenden Beförderungsbedingungen können durch einzelne oder mehrere Ver-
kehrsunternehmen um eine Regelung zur Mitnahme von E-Scootern in Schienenfahr-
zeugen (Straßenbahnen sowie Nahverkehrszüge) ergänzt werden.

(9.6)	 Sonstige Gegenstände 
(1)	 Der Fahrgast darf Gegenstände mitnehmen, wenn dadurch die Sicherheit und Ordnung 

des Betriebs nicht gefährdet werden. Andere Fahrgäste dürfen durch die Mitnahme 
ebenfalls weder gefährdet noch belästigt werden. Der Fahrgast muss seine Gegenstän-
de dementsprechend unterbringen und beaufsichtigen. Dabei dürfen die Gegenstände 
keinen eigenen Sitzplatz blockieren. Der Fahrgast haftet für jeden Schaden, der durch 
die Mitnahme der Gegenstände verursacht wird.

(2)	 Von der Beförderung ausgeschlossen sind gefährliche Stoffe und gefährliche Gegen-
stände, insbesondere

a)	 explosionsfähige, leicht entzündliche, radioaktive, übelriechende oder ätzende 
Stoffe,

b)	 unverpackte oder ungeschützte Gegenstände, durch die Fahrgäste verletzt werden 
können,

c)	 Gegenstände, die über die Wagenumgrenzung hinausragen.

d)	 Ebenso sind selbstbalancierende Fahrzeuge mit Lenk- oder Haltestange (sog. Seg-
ways) von der Beförderung generell ausgeschlossen.

(3)	 Das Personal entscheidet im Einzelfall, ob Gegenstände zur Beförderung zugelassen 
werden und an welcher Stelle sie unterzubringen sind. Vermutet das Personal, dass sich 
in einem Gepäckstück oder Frachtgut gefährliche Stoffe befinden, so kann es vom Fahr-
gast Angaben zum Inhalt verlangen. Verweigert der Fahrgast die Auskunft, so wird das 
Gepäckstück von der Beförderung ausgeschlossen.

(4)	 Das Personal muss alle Möglichkeiten ausschöpfen, damit Kinderwagen und Rollstuhl-
fahrer mitgenommen werden können. Dabei bleibt dem Personal die letztliche Entschei-
dung über Mitnahmemöglichkeiten und Unterbringung vorbehalten.

(5)	 Ein Anspruch auf die Beförderung von Gegenständen besteht nicht.

(10)	 Fundsachen 
(1)	 Der Fahrgast muss Fundsachen aus Fahrzeugen oder von Betriebsanlagen unverzüglich 

dem Personal übergeben.

(2)	 Fundsachen, von denen unter Umständen eine Gefährdung für die Sicherheit ausgeht, 
können entsprechend kontrolliert bzw. zuständigen Stellen übergeben werden. Über 
Fundsachen, deren Aufbewahrung nicht zumutbar ist (z.B. leicht verderbliche Sachen), 
kann das Verkehrsunternehmen frei verfügen.
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(3)	 Sonstige Fundsachen liegen im Fundbüro zur Abholung bereit. Beansprucht ein Kunde 
die Fundsache, muss er glaubhaft machen, dass diese sich in seinem Eigentum oder 
Besitzrecht befinden. Der Kunde erhält die Fundsache dann zurück. Das Verkehrsunter-
nehmen kann für das Aufbewahren einen Betrag von bis zu 15,00 Euro erheben. Wird 
die Fundsache vom Verkehrsunternehmen an das örtliche Fundbüro weitergegeben, gilt 
für die Herausgabe die Gebührenordnung des jeweiligen Fundbüros. Bei Rücksendung 
kann der Verpackungs- und Versandkostenaufwand berechnet werden.

(4)	 Fundsachen werden sechs Wochen aufbewahrt, nach Ablauf der Zeit können sie nach 
vorheriger Bekanntmachung versteigert werden, sofern der Eigentümer beim jeweili-
gen Verkehrsunternehmen keinen Anspruch auf die Fundsache angemeldet hat.

(5)	 Erhebt der Eigentümer Anspruch auf die Fundsache, so hat er diese innerhalb einer Frist 
von drei Monaten abzuholen. Nach Ablauf der Frist kann die Fundsache nach vorheriger 
Bekanntmachung versteigert werden.

(6)	 Das Personal kann dem Verlierer eine Fundsache auch an Ort und Stelle zurückgeben, 
wenn dieser glaubhaft machen kann, dass sie ihm gehört.

(11)	 Mobilitätsgarantie 
(1)	 Die Mobilitätsgarantie NRW tritt bei einer Abweichung ab 20 Minuten von der fahrplan-

mäßigen Abfahrt des zur Fahrt geplanten Nahverkehrsmittels an der Einstiegshaltestelle 
in Kraft. Im Linienbedarfsverkehr entsteht der Garantieanspruch bei einer Verspätungs-
zeit gemäß Satz 1 gegenüber der durch die Dispositionszentrale des Verkehrsunterneh-
mens bestätigten Abfahrt.

Die Mobilitätsgarantie NRW kann im Geltungsbereich aller nordrhein-westfälischen Ver-
bund- und Gemeinschaftstarife sowie des NRW-Tarifes genutzt werden. Davon ausge-
nommen ist der ÖSPV (öffentliche straßengebundene Personennahverkehr) im Stadt-
gebiet Osnabrück.

Für in Niedersachsen gelegene Streckenabschnitte bzw. Haltepunkte kommt die Mobili-
tätsgarantie NRW zur Anwendung, wenn und soweit es sich um SPNV (Schienenperso-
nennahverkehr) handelt.

Darüber hinausgehende ein- und ausbrechende Verkehre nach/aus Nordrhein-Westfa-
len bzw. über Satz 3 und 4 hinausgehende ÖSPV-Verkehre in Niedersachsen sowie Tari-
fe des Fernverkehrs unterliegen nicht dem Anwendungsbereich der Mobilitätsgarantie 
NRW. 

(2)	 Der Fahrgast kann alternativ zu seinem gewählten Verkehrsmittel unter Berücksichti-
gung der Bedingungen nach Ziffer 11 Absatz 1 entweder ein Taxi, einen Fernverkehrs-
zug (IC/EC/ICE), ein Nahverkehrsmittel außerhalb seiner ursprünglichen Tarifzone oder 
ein Sharing-Angebot (z.B. Car-/Bike-/E-Tretroller-Sharing, On-Demand-Verkehr) zur Er-
reichung seines Ziels benutzen. Ein Nahverkehrsmittel innerhalb der ursprünglichen 
Tarifzone kann nur in Verbindung mit einem Fernverkehrszug genutzt werden, wenn es 
im Fernverkehrsticket ausgewiesen wird. Satz 2 und 3 gelten einschließlich für laut den 
jeweiligen Tarifbestimmungen unentgelt-lich mitgenommenen Personen. Angebote 
von Fahrtdienstvermittlern, welche Beförderungs-aufträge an Mietwagenunternehmer 
vermitteln (z.B. Uber), werden nicht erstattet. Für die Nutzung des Fernverkehrsangebo-
tes oder des alternativen Nahverkehrsmittels ist ein gültiger Fahrausweis zu erwerben. 
Dieser darf frühestens 60 Minuten vor der fahrplanmäßigen Abfahrt des ursprünglich 
zur Fahrt geplanten Nahverkehrsmittels und sollte spätestens vor Fahrtantritt gelöst 
werden. Bei der Nutzung des alternativen Verkehrsmittels tritt der Kunde in finanzielle 
Vorleistung. Der Umstieg in das alternativ gewählte Verkehrsmittel muss innerhalb von 
60 Minuten erfolgen. Die Umstiegszeit beginnt mit Inkrafttreten des Garantie-Anspruchs 
gem. Ziffer 11 Absatz 1 der Beförderungsbedingungen Nahverkehr NRW.

M



245

Beförderungsbedingungen für die Verbund- und Gemeinschaftstarife in NRW sowie den NRW-Tarif

(3)	 Die einem Anspruchsberechtigten gemäß Ziffer 11 Absatz 1 und 2 entstandenen Kosten 
werden im folgenden Umfang erstattet:  

a)	 Bei Nutzung eines Taxis beläuft sich die Obergrenze bei einer fahrplanmäßigen Ab-
fahrtszeit zwischen 05:00 und 19:59 Uhr auf 30,00 Euro je Fahrgast, bei einer fahr-
planmäßigen Abfahrtszeit zwischen 20:00 und 04:59 Uhr auf 60,00 Euro je Fahr-
gast. Dabei können mehrere Fahrgäste ein Taxi gemeinsam nutzen. Die jeweiligen 
separaten Fahrtbelege werden pro Person in Höhe von bis zu 30,00 bzw. 60,00 
Euro erstattet. Gemeinsam auf einem Ticket reisende Personen können einen ge-
meinsamen Antrag mit einer gemeinsamen Fahrtbeleg einreichen. Gegen Vorlage 
eines Nahverkehr-Fahrausweises für die betreffende Relation wird der Betrag wie 
beschrieben erstattet. Kann der Fahrgast keinen Nahverkehr-Fahrausweis für die 
betreffende Relation vorlegen, so wird ihm höchstens der Differenzbetrag zwischen 
dem zulässigen Erstattungsbetrag und dem Nahverkehrstarif erstattet.

b)	 Bei Nutzung von Zügen des Fernverkehrs oder eines alternativen Nahverkehrs-
mittels werden die hierdurch entstehenden zusätzlichen Kosten erstattet. Gegen 
Vorlage eines Nahverkehr-Fahrausweises für die betreffende Relation wird der Ge-
samtbetrag des Fernverkehr-Fahrausweises bzw. des zusätzlich erworbenen Nah-
verkehrs-Fahrausweises erstattet. Gegen Vorlage eines Nahverkehr-Fahrausweises 
der 1. Wagenklasse werden auch die Kosten der 1. Wagenklasse für den zusätzlich 
erworbenen Nah- oder Fernverkehr-Fahrausweis erstattet. Kann der Fahrgast kei-
nen Nahverkehr-Fahrausweis für die betreffende Relation vorlegen, so wird ihm 
nur der Differenzbetrag zwischen Fernverkehrs- und Nahverkehrstarif bzw. dem ur-
sprünglich gewählten und dem alternativen Nahverkehrstarif erstattet.

c)	 Bei Nutzung eines Sharing-Angebotes beläuft sich die Obergrenze analog zur Taxi-
nutzung nach Ziffer 11 Absatz 3a. Darüber hinaus gelten die Regelungen zum Vor-
handensein eines Nahverkehrs-Fahrausweises unter Ziffer 11 Absatz 3a sinngemäß. 

(4)	 Der Fahrgast hat die vom Taxiunternehmen bzw. vom Sharing-Anbieter vollständig mit 
Name, Datum, Uhrzeit und Wegeangabe ausgestellten Fahrtbeleg im Original bzw. den 
Original-IC/EC/ICE-Fahrausweis oder den Original-Nahverkehrs-Fahrausweis im Origi-
nal sowie ggf. den korrespondierenden Nahverkehr-Fahrausweis (Belege) und den aus-
gefüllten Erstattungsantrag innerhalb von 14 Kalendertagen bei der Verwaltung oder 
einem Kundenzentrum des die Verspätung verursachenden Verkehrsunternehmens 
einzureichen. Sofern der Fahrgast für den Erstattungsantrag das Online-Formular, wel-
ches insbesondere auf der Internetseite www.mobil.nrw abgerufen werden kann, ver-
wendet, müssen die in Satz 1 aufgezählten Belege eingescannt oder fotografiert sowie 
hochgeladen und für einen Zeitraum von 6 Monaten aufbewahrt und auf Anfrage des 
erstattenden Verkehrsunternehmens im Original nachgereicht werden. Ein Erstattungs-
antrag darf nur ein Mal pro Mobilitätsgarantiefall entweder schriftlich oder über das 
elektronische Formular eingereicht werden. Die Erstattungen werden durch das die Ver-
spätung zu vertretende Verkehrsunternehmen grundsätzlich durch Banküberweisung 
vorgenommen.

(5)	 Abweichend von Ziffer 11 Absatz 1 kommt die Mobilitätsgarantie NRW in folgenden 
Fällen nicht zur Anwendung: 

a)	 Streik 

b)	 Unwetter 

c)	 Naturgewalten 

d)	 Bombendrohungen und -entschärfungen 

Als Kriterium für Unwetter gilt die offizielle Unwetterwarnung (ab Stufe 3) des Deut-
schen Wetterdienstes (DWD).

M
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Die Verkehrsunternehmen kommunizieren, soweit möglich, auch in den genannten Fäl-
len a) bis d) vorab, dass die Zuverlässigkeit des Fahrtenangebotes nicht gewährleistet 
werden kann, um dem Fahrgast Planungssicherheit zu geben. 

(6)	 Die Mobilitätsgarantie NRW gilt nur, soweit keine Ansprüche nach § 8 EVO oder nach 
Artikel 17 bis 19 der Verordnung (EU) 2021/782 geltend gemacht werden.

(7)	 Weiterführende Regelungen über die Mobilitätsgarantie NRW hinaus werden lokal be-
kannt gegeben.

(12)	 Fahrgastrechte 
(1)	 Soweit das nationale Fahrgastrechteverordnungs-Anwendungsgesetz, das Allgemeine 

Eisenbahngesetz (AEG), die Eisenbahn-Verkehrsordnung (EVO) bzw. die Verordnung 
-(EU) 2021/782 zu den Rechten und Pflichten des Fahrgastes im Eisenbahnverkehr den 
Eisenbahnverkehrsunternehmen Ermessensspielräume einräumen, werden diese wie 
in Absatz 2 und 3 festgelegt ausgeübt.

(2)	 Entschädigungen werden nur vorgenommen, sofern der Entschädigungsbetrag min-
destens 4,00 Euro beträgt.

(3)	 Bei Fahrscheinen mit einer Gültigkeit von einem Tag oder länger hat der Fahrgast An-
spruch auf Entschädigung, wenn er im Gültigkeitsbereich seiner Zeitkarte wiederholt 
Verspätungen (mindestens 3) von mindestens 60 Minuten erlitten hat. Die Entschädi-
gung beträgt 

a)	 1,50 Euro je Verspätungsfall bei Fahrkarten für die 2. Wagenklasse

b)	 2,25 Euro je Verspätungsfall bei Fahrkarten für die 1. Wagenklasse

(13)	 Haftung 
(1)	 Das Verkehrsunternehmen haftet für die Tötung oder Verletzung eines Fahrgastes und 

für Schäden an Sachen, die der Fahrgast an sich trägt oder mit sich führt, nach den all-
gemein geltenden Bestimmungen. Für Sachschäden haftet das Verkehrsunternehmen 
gegenüber jeder beförderten Person nur bis zu einem Höchstbetrag von 1.000,00 Euro. 
Die Begrenzung der Haftung gilt nicht, wenn die Sachschäden auf Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zurückzuführen sind. Abweichend von Satz 2 haften Betreiber von Bus-
verkehren für von ihnen verursachte Verluste oder Beschädigungen von Rollstühlen und 
anderen Mobilitätshilfen oder Hilfsgeräten in Höhe des Wiederbeschaffungswertes oder 
der Reparaturkosten der verlorengegangenen oder beschädigten Ausrüstung oder Ge-
räte.

(2)	 Die Verkehrsunternehmen haften nicht für Schäden, die durch einen Fahrgast oder von 
diesem mitgeführte Gegenstände oder Tiere verursacht werden. 

(14)	 Datenerhebung bei Bedarfsverkehren 
(1)	 Bei telefonisch oder elektronisch gebuchten Verkehrsmitteln werden von der Disposi-

tionszentrale des zuständigen Verkehrsunternehmens – soweit erforderlich – nachste-
hende Daten abgefragt, damit ein Fahrtauftrag erstellt werden kann: Name, Abfahrtzeit, 
Einstiegshaltestelle, Fahrtziel, ggf. Personenzahl, Preisstufe und Ermäßigungen bzw. 
ggf. vorhandener Fahrausweis.

Bei regelmäßig fahrenden Fahrgästen wird auf Wunsch die Telefonnummer gespeichert, 
damit die Fahrgäste über evtl. Fahrplanänderungen und Abweichungen informiert wer-
den können.

M



247

Beförderungsbedingungen für die Verbund- und Gemeinschaftstarife in NRW sowie den NRW-Tarif

(2)	 Die erhobenen Daten werden zur Abwicklung des Fahrtauftrages verarbeitet und zu 
Abrechnungszwecken gespeichert. Die Fahrtbelege werden nach den gesetzlichen Vor-
schriften 10 Jahre aufbewahrt. 

(15)	 Videoaufzeichnung im Fahrgastraum 
Zum Schutz vor Angriffen auf Leben und Gesundheit der Fahrgäste und des Personals sowie 
zur Abwendung von Sachbeschädigung jeglicher Art in und an Verkehrsmitteln behalten sich 
die Verkehrsunternehmen vor, Fahrgasträume mit Videogeräten zu überwachen. Durch die 
Betriebe wird eine missbräuchliche Nutzung der Daten ausgeschlossen. Die Fahrzeuge, in 
denen Videoaufzeichnung erfolgt, sind besonders gekennzeichnet.

(16)	 Verjährung 
Die Frist zur Verjährung von Ansprüchen aus dem Beförderungsvertrag beträgt drei Jahre. 
Sie beginnt mit dem kalendarischen Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden 
ist. Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemeinen Vorschriften. 

(17)	 Ausschluss von Ersatzansprüchen 
(1)	 Abweichungen von Fahrplänen durch Verkehrsbehinderungen, Betriebsstörungen oder 

-unterbrechungen sowie Platzmangel in den Fahrzeugen begründen keine Ersatzan-
sprüche. Insoweit wird auch keine Gewähr für das Einhalten von Anschlüssen über-
nommen. Dies betrifft nicht die Anschlüsse, für die von einzelnen Verkehrsunternehmen 
Ersatzansprüche zugesichert worden sind. Weitergehende Ansprüche aus § 5 EVO bei 
einer Beförderung mit der Eisenbahn bleiben unberührt.

(2)	 Ein Anspruch auf die Beförderung in der 1. Wagenklasse ist ausgeschlossen, wenn keine 
1. Wagenklasse vorgehalten wird.

(18)	 Gerichtsstand 
Der ausschließliche Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus dem Beförderungsver-
trag ergeben, ist der Sitz des Verkehrsunternehmens.
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